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1. Zusammenfassende Obersicht 

Umweltpolitik in Hessen 
Mit der im Jahre 1970 erfolgten Umwandlung des da­
maligen Hassischen Ministeriums für Landwirtschaft 
und Forsten in das heutige Hassische Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt und der Im Jahre 1971 auf 
Beschluß der Landesregierung als eine selbständige 
Einrichtung des Landes gebildeten "Hesslsche Lan­
desanstalt für Umwelt" wurden ln Hessen deutlich 
sichtbare Akzente künftiger Regierungsarbeit und 
-Verantwortung gesetzt. Gerade das durch die erfolg­
reiche Regierungspolitik so überaus starke Wirt­
schaftswachstum Im Lande Hessen führte dazu, daß 
den Umweltproblemen schon frühzeitig und nunmehr 
verstärkt große Bedeutung zugemessen werden 
mußte. Mit der Verabschiedung eines Aktionspro­
grammes "Umwelt" Im Sommer 1970- dem ersten in 
der Bundesrepublik -, mit der Bildung eines Umwelt­
ministeriums im Dezember 1970 - dem ersten in der 
Bundesrepublik -, mit der Verabschiedung eines Ab­
fallgesetztes im Sommer 1971 - dem ersten in der 
Bundesrepublik - und mit zahlreichen anderen Maß­
nahmen bewies die Hassische Landesregierung, daß 
sie sich ln ihrer Umweltpolitik der großen Verantwor­
tung bewußt Ist und zielstrebig die Maßnahmen durch­
zuführen gedenkt, die dem Menschen eine gesunde 
Umwelt sichern. 

ln der Umweltpolitik kann unterschieden werden zwi­
schen 
- der Politik, die sich der Entfaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen widmet - Naturgrundlagenpoli­
tik- und 

- der Politik, die der Zerstörung oder Überlastung 
der Naturgrundlagen entgegenwirkt - Umwelt­
schutzpolitik -. 

Bei der Naturgrundlagenpolitik handelt es sich um 
ein Langzellprogramm, bei der Umweltschutzpolitik 
um ein Sofortprogramm. 

Umweltschutzpolitik­
Sofortprogramm 
Zunächst steht in der politischen Arbeit das Sofort­
programm Im Vordergrund: Es gilt, die vorhandenen 
Schäden zu mindern bzw. ganz auszuschalten und 
eine weitere Beeinträchtigung unserer Umwelt zu ver­
hindern. Hierzu sind in Hessen zahlreiche Aktivitäten 
entfaltet worden. 

Abfallbeseitigung 

Am 8. Juli 1971 verabschiedete der Hassische Landtag 
das Hassische Abfallgesetz. Hessen nahm damit als 
erstes Bundesland auf einer neuen Rechtsgrundlage 
den Kampf mit der Abfall-Lawine auf. Nach dem Ab­
fallgesetz sind die Gemeinden verpflichtet, sämtlichen 

Kommunalmüll einzusammeln. Die Landkreise und 
die kreisfreien Städte sind demgegenüber verpflichtet, 
diesen Abfall schadlos zu beseitigen. Die hierdurch 
entstehenden Kosten werden durch Gebühren der 
Abfallproduzenten aufgebracht. Das Land gibt in er­
ster Linie technisch-planarische Hilfe und leistet in 
begrenztem Umfang auch Finanzhilfe bei der Einrich­
tung ordnungsgemäßer Abfallbeseitigungsanlagen. 
Von ursprünglich rd. 3.000 ungeordneten Abfallkippen 
der Gemeinden wurden Inzwischen 2.500 geschlossen 
und teilweise rekultiviert. Neben 4 Müllverbrennungs­
anlagen und 3 langfristig nutzbaren zentralen Depo­
nien stehen als zentrale Übergangsdeponien für die 
geordnete Beseitigung kommunaler Abfälle 26 Anla­
gen zur Verfügung. Auf dem Gebiet des Sondermülls 
sind gleichfalls beachtliche Fortschritte zu verzeich­
nen. Es sind moderne Anlagen für die Beseitigung 
bzw. Verwertung von Autowracks, Altölen, wasserge­
fährdenden Flüssigkeiten und Tierkörpern sowie eine 
Unter-Tage-Deponie für Sonderabfälle in Betrieb. Die 
baureife Planung weiterer zentraler Anlagen für Son­
dermüll läuft. 
Die ersten Erfahrungen mit dem hesslschen Abfall­
gesetz sind außerordentlich positiv. Es kann erwartet 
werden, daß schon in wenigen Jahren das Abfallpro­
plem technisch-organisatorisch gelöst sein wird und 
eine wesentliche Beeinträchtigung der Lebensqualität 
durch die planlose Wegwertpraxis der Vergangenheit 
nicht mehr zu befürchten Ist. 

Gewässerschutz 

Wesentlich schwieriger ist die Lösung der Abwasser­
probleme. Der Bau von Abwasserbehandlungsanlagen 
für Gemeinden und Industrie konnte in den ersten 
Nachkriegsjahren und nach Abschluß der Wiederauf­
bauphase mit der sprunghaft verlaufenden Entwick­
lung der Städte und dem starken Anstieg der indu· 
striellen Produktion nicht in erforderlichem Umfange 
mithalten. Sowohl die Kapazitäten auf dem Bausektor 
als auch die Finanzkraft der Gemeinden und Industrie­
betriebe ermöglichten es nicht, mit der Entwicklung 
Schritt zu halten. 
Da sauberes Wasser Grundvoraussetzung für das Le­
ben auf dieser Erde ist und die Selbstreinigungskraft 
der natürlichen Gewässer für eine schadlose Beseiti­
gung aller anfallenden Abfälle unserer Hochzivilisa­
tion ohne deren weitgehende Vorbehandlung völlig 
unzureichend ist, ist die Hassische Landesregierung 
seit Jahren bemüht, die lebensnotwendigen Aufgaben 
des Gewässerschutzes vordringlich zu lösen. Noch Im 
Jahre 1955 wurden erst 4 Ofo des Abwassers der eln­
wohner Hessens in befriedigend wirkenden Kläran­
lagen behandelt, in 1972 waren es bereits rd. 70 %. 
Diese Kläranlagen sind jedoch zum Teil erst für eine 
mechanische Reinigung angelegt. Sie müssen durch 
vollbiologische Anlagen ergänzt werden, denn nur so 
kann die erforderliche Reinigungsleistung erreicht 
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werden. Auch die Errichtung und Unterhaltung der 
Kläranlagen erfolgt im Grundsatz nach dem Verur­
sacherprinzip, d. h. die Kosten werden durch Abgaben 
der Abwasserproduzenten aufgebracht. Das Land 
Hessen unterstützt diese erhebliche Kosten verursa­
chende Maßnahme aber auch durch angemessene Zu­
schüsse und vor allem durch technisch-planarische 
Hilfe, Insbesondere bei der Errichtung von betriebs­
technisch und wirtschaftlich vorteilhaften Gruppen­
kläranlagen. Sicher wird die Finanzkraft der Gemein­
den, Städte und auch mancher Industriebetriebe in 
den kommenden Jahren durch diese Maßnahmen 
noch erheblich belastet werden. Es kann aber festge­
halten werden, daß die Zunahme der Gewässerver­
schmutzung bereits heute gestoppt ist und in wenigen 
Jahren eine spürbare Verbesserung der Wasserquali­
tät in unseren fließenden Gewässern erkennbar sein 
wird. 

Am Belspiel des Rheins zeigt sich allerdings deutlich, 
daß hier die Aktivitäten eines Landes allein nicht aus­
reichen, um die Aufgaben zu lösen. Vielmehr ist ein 
gemeinsames Vorgehen aller Anliegerstaaten not­
wendig. Das Land Hessen ist als derzeitiger Vorsit­
zender (vom 1.1.1971 bis 31.12.1974} der Arbeits­
gemeinschaft der Länder sowie der Deutschen 
Kommission zur Reinhaltung des Rheins um eine 
Intensivierung der Arbeit in diesen Organisationen 
bemüht. Gleichzeitig wird in Verbindung mit der "In­
ternationalen Kommission zum Schutze des Rheins 
gegen Verunreinigung" mit Nachdruck eine Koordi­
nierung und Obereinstimmung in der Behandlung der 
Gewässerschutzprobleme am Rhein im nationalen 
und internationalen Bereich angestrebt. 

Neben dem weiteren Ausbau der Abwasserbehand­
lungsanlagen ist eine funktionsfähige Gewässer- und 
Anlagenüberwachung als Entscheidungshilfe für 
durchzuführende Reinhaltemaßnahmen sowie zur Er­
folgskontrolle für die getroffenen Maßnahmen glei­
chermaßen von Bedeutung. Insbesondere durch den 
Bau und die Inbetriebnahme von 4 kontinuierlichen 
Maßstationen am Main sowie des hesslschen Maß­
und Laborschiffs "ARGUS" wurde ein wesentlicher 
Schritt zur Intensivierung der Überwachung der Ge­
wässerbeschaffenheit und der Abwassereinlelter, vor 
allem Im Schwerpunkt der Abwasserbelastung in Hes­
sen - im Rheln-Main-Raum - und damit zur Lösung 
der Reinhalteaufgaben getan. 

Luflrelnhaltung, Lärmbekämpfung 

Die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit über Länder­
grenzen hinweg ist auf dem Gebiet des lmmlslons­
schutzes (Luftrelnhaltung, Lärmbekämpfung} gleich­
falls von großer Bedeutung. Das in Vorbereitung 
befindliche Bundesimmissionsschutzgesetz wird ver­
besserte Möglichkeiten bieten, Maßnahmen gegen 
eine Zunahme der Luftverschmutzung zu ergreifen 
und langfristig eine wirksame Eindämmung der aus 
der Luftverschmutzung herrührenden Gefahren zu er­
zielen. 
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Erste entscheidende Maßnahmen in dieser Richtung 
wurden in Hessen bereits eingeleitet. Als erstes Bun­
desland hatte Hessen die Überwachung nach dem 
Benzinblelges~tz eingeführt, um sicherzustellen, daß 
die gesetzlichen Vorschriften strikt beachtet werden, 
da die Emissionen aus Kraftfahrzeugen in den Städten 
am meisten zur Luftverschmutzung beitragen. Da ne­
ben den Verkehrsemissionen die Hausbrandemissio­
nen den stärksten Anteil an der Emissionsbelastung 
in den Städten ausmachen, wurde ferner von der Lan­
desregierung eine Verordnung erlassen, die eine 
Auswurfbegrenzung bei Feuerungsanlagen mit Öl­
brennern vorschreibt. 

Die Einrichtung stationärer und mobiler Maßstationen 
wird in Hessen verstärkt vorangetrieben. Insbeson­
dere durch die kontinuierliche Messung der wesent­
lichen Verunreinigungskonzentrationen in der Luft 
werden erst die notwendigen Voraussetzungen für. 
eine gezielte Luftreinhalteplanung geschaffen. Dane­
ben wurde auf der Grundlage dieser Maßstationen 
der Aufbau eines automatisch arbeitenden Luftüber­
wachungsnetzes ln Angriff genommen. 

Für verschiedene Städte wurden erstmalig in Hessen 
auch lufthyglenlsche, meteorologische Untersuchun­
gen durchgeführt, um in Gebieten mit häufig auftre­
tenden windschwachen Wetterlagen u. a. den Einfluß 
von Grünzügen für die Stadtlufterneuerung durch 
thermische Zirkulation zu untersuchen und um daraus 
die entsprechenden Konsequenzen für die Stadt- und 
Regionalplanung zu ziehen. Für das Rhein-Main-Ge­
biet Ist außerdem am 1. 11. 1971 ein Smog-Warn-Plan 
in Kraft getreten. Im übrigen sind alle Maßnahmen 
darauf ausgerichtet, die Möglichkeiten, die das Bun­
desimmissionsschutzgesetz bieten wird, schnell in die 
Praxis umzusetzen. 

Den Gesichtspunkten des Lärmschutzes wurde eben­
falls verstärkte Beachtung geschenkt. Allen Schutz­
maßnahmen gehen dabei eingehende Untersuchun­
gen über die im jeweiligen Falle zweckmäßigste und 
vertretbarste Anwendung von Abschirmmaßnahmen 
zur Herabsetzung der Lärmimmissionen voraus. Als 
Voraussetzung für die verschiedenen Schallschutz­
maßnahmen sowie für die Beurteilung von Standorten 
für besonders schutzwürdige Einrichtungen werden 
durch Einsatz universell verwendbarer Lärmmeßwa­
gen sowie ortsfesten Maßstationen objektbezogene 
Lärmmessungen durchgeführt. Für planarische 
Zwecke, insbesondere für die Regionalplanung und 
Im Hinblick auf städtebauliche Fragen, werden zur 
Zeit für das Land Hessen Lärmkarten erarbeitet. 

Zur Minderung der Belastung durch Fluglärm in der 
Umgebung des Flughafens Frankfurt a.M. wurden ge­
eignete Flugwege sowie lärmarme An- und Abflug­
verfahren eingeführt. Die nächtlichen Fluglärmstörun­
gen sind außerdem durch eine Nachtflugbeschrän­
kung vermindert worden. 

Lebensmitte!Uberwachung 

Demgegenüber gestaltet sich die Umweltsicherung 
auf dem Gebiet der Lebensmittel einfacher. Hier 



kommt es in erster Linie darauf an, zu verhindern, 
daß bei der Erzeugung, Gewinnung, Be- und Verar­
beitung sowie beim Handel bis zur Abgabe an den 
Verbraucher Lebensmittel durch den Zusatz fremder 
Stoffe oder anderweitig nachteilig beeinflußt werden. 
Das erfordert einerseits eine ständige Vervollkomm­
nung der einschlägigen Gesetze, insbesondere des 
Lebensmittelgesetzes, andererseits aber auch die 
Sicherstellung der Durchführung dieser Gesetze. Zu 
diesem Zweck Ist in Hessen damit begonnen worden, 
vorrangig das System der Lebensmittelüberwachung 
auszubauen. Die ersten Erfahrungen in Hessen haben 
unter Beweis gestellt, daß es durchaus möglich Ist, 
der teils durch Gewinnstreben, teils durch Unwissen­
heit oder Unachtsamkeit hervorgerufenen Gefährdung 
des Menschen durch Lebensmittel in zweckentspre­
chender Weise (Beratung, Auflagenertellung, notfalls 
staatsanwaltschaftliehe Einschaltung) zu begegnen. 

Auch die landwirtschaftliche Beratung in Hessen hat 
die Bemühungen um die Erzeugung qualitativ hoch­
wertiger und biologisch vollwertiger Nahrungsmittel 
erheblich verstärkt. So kann erwartet werden, daß die 
Erzeuger ln zunehmendem Maße die Marktchancen 
von Qualitätsnahrungsmitteln erkennen und nutzen. 

Umweltbewußtsein 

Eine erfolgreiche Umweltpolitik Ist in besonderem 
Maße darauf angewiesen, daß sich in allen Bereichen 
unserer Gesellschaft ein Umweltbewußtsein bildet, 
nicht nur in den Parlamenten und Kabinetten, nicht 
nur an den Universitäten und in der Industrie, sondern 
auch in den Parteien, in den Gemeinden und nicht 
zuletzt bei allen Bürgern. in Hessen sind in den letzten 
Jahren zahlreiche Aktionen durchgeführt worden, die 
dem Menschen haben bewußt werden lassen, daß es 
bei der Umweltpolitik um die höchsten Güter der 
Menschheit geht, um ihr Leben und ihre Gesundheit. 
Insbesondere sind auch die Fachbeamten der Um­
weltverwaltung in starkem Maße eingesetzt worden, 
das Wissen um diese Kehrseite des technischen Fort­
schritts zu verbreiten. Ein besonderer Schwerpunkt 
dieser Öffentlichkeitsarbeit Ist auch die Information 
der Strafrechtsbehörden. Es muß sich die Oberzeu­
gung durchsetzen, daß Umweltverschmutzung nicht 
ein Kavaliersdelikt ist, sondern daß die Menschen ein 
unantastbares Recht auf ihre Gesundheit und ihr Le­
ben haben und damit auch auf einen strafrechtlichen 
Schutz dieser Güter. 

Naturgrundlagenpolitik­
Langzeitprogramm 
Parallel mit dem in den vorstehenden Absätzen skiz­
zierten Sofortprogramm wird in Hessen ein Langzeit­
programm durchgeführt, das in erster Linie auf die 
Entfaltung der Naturgrundlagen Boden, Wasser, Luft 
ausgerichtet Ist. Hier geht es darum, ein hohes Maß 
an ökologischer Produktivität und Stabilität sicherzu­
stellen und so ln hohem Umfang dem Menschen Le­
bensmögllchkeiten zu erhalten oder zu eröffnen. 

Landschaftspflege 

An erster Stelle ist hier das im März 1973 verabschie­
dete Landschaftspflegegesetz zu nennen. Mit diesem 
Landschaftspflegegesetz ist sichergestellt, daß alle 
Eingriffe in die Landschaft- seien es die Nutzung von 
Naturgütern, der Abbau von Bodenschätzen und -be­
standteilen, die Errichtung von Anlagen im Außenbe­
reich oder die Lagerung von Abfällen - so schonend 
und naturgerecht wie möglich erfolgen und daß nach 
erfolgten Eingriffen durch geeignete Folgemaßnah­
men das Landschaftspotential wieder hergestellt wird. 
Im Grundsatz wird in diesem Gesetz außerdem eine 
Pflegepflicht für alle Grundstücke festgelegt. Die Zu­
gängllchkeit zu Wald, Flur und Gewässern für jeder­
mann wird sichergestellt. 

Ein wesentlicher Punkt dieses Gesetzes ist die Be­
stimmung, daß im Rahmen der Regionalplanung Land­
schaftsrahmenpläne aufzustellen sind, die durch par­
zellenscharfe Pläne auf Gemeindeebene zu ergänzen 
sind. Die Landschaft darf in Zukunft nicht mehr der 
ungeplante und zufällige Rest der durch Siedlung, 
Verkehr und Industrie bedingten raumbeanspruchen­
den Maßnahmen sein, vielmehr müssen alle raum­
wirksamen Maßnahmen ausgerichtet werden auf eine 
ökologisch leistungsfähige Landschaft. 

Landschaftsplanung 

Die Grundlagen für solche Landschaftsplanungen 
werden von einer für diese Aufgaben gebildeten Ar­
beitsgruppe erarbeitet und finden zunehmend ihren 
Niederschlag in den agrarstrukturellen, forst- und 
wasserwirtschaftliehen Planungen, aber auch in den 
städtebaulichen Flächennutzungsplanungen. Gerade 
derwachstumsintensive rhei n-mai n Ische V erd ich tu ngs­
raum verlangt eine geordnete und landschaftsbe­
wußte Siedlungspolitik. Die lebensnotwendige Lufter­
neuerung in den Stadtregionen ist nur dann sicherge­
stellt, wenn die natürlichen Frischluftschleusen nicht 
leichtfertig verbaut, sondern bewußt als offene Land­
schaft erhalten bleiben. Eine wesentliche Unterlage 
für diese landschaftsbezogenen Planungen Ist die mit 
dem Stand 1971/72 vom Hassischen Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt herausgegebene "Fiä­
chenschutzkarte Hessen". ln diesem Im Maßstab 
1 : 50.000 für das ganze Land Hessen erarbeiteten 
Kartenwerk sind alle umwelt- und landschaftsrelevan­
ten Flächenfunktionen - Wasserschutzgeblete, Erho­
lungswald, Frlschluftschleusen, Naturparks, Land­
schaftsschutzgebiete u. v. a.- dargestellt, differenziert 
nach jeweiliger Rechtsbindung und Gewicht. Dieses 
Kartenwerk- erstmalig in der Bundesrepublik- bietet 
in seiner vollständigen Materialsammlung allen Pla­
nern in der freien Landschaft die Grundlagen, auf de­
nen alle anderen Planungen aufbauen müssen. 

Landschaftsentfaltung 

Die Landschaft bedarf nicht nur wegen ihrer ästheti­
schen oder erholungsrelevanten Bedeutung eines sol­
chen Schutzes durch gesetzliche oder planarische 
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Maßnahmen, vielmehr muß die Landschaft als der 
dem Menschen gebotene natürliche Lebensraum· in 
unserer Zeit in besonderem Maße gepflegt und ent­
wickelt werden. Mit zunehmender Bevölkerungs­
dichte und dem mit der lnduslrialisierung steigenden 
Wohlstand wird der gebotene Naturhaushalt immer 
mehr in Anspruch genommen: Wachsender Energie­
verbrauch bedeutet zunehmende Verbrennungsvor­
gänge, das wiederum bedeutet zunehmenden Sauer­
stoffverbrauch und zunehmende Luftverschmutzung 
durch Verbrennungsrückstände. Und: Wachsende In­
dustrialisierung bedeutet wachsenden Wohlstand, 
aber auch zunehmenden Wassergebrauch und zuneh­
mende WasserverschmutzunQ und demzufolge wach­
senden Frischwassermangel. 

Eine vorausschauende Umweltpolitik muß daher im­
mer mehr auf eine schonende, auf Nachhaltigkelt aus­
gerichtete Nulzung der sich im natürlichen Kreislauf 
erneuernden Naturgrundlagen Boden, Wasser, Luft 
ausgerichtet werden. Der natürliche Kreislauf des 
Wassers ist die größte, intensivste und kostengün­
stigste vollbiologische Wasserreinigungsanlage; die 
Vegetation ist die größte, intensivste und kostengün­
stigste vollbiologische Luftentgiftungsanlage, und zu­
gleich ist die Vegetation auch die größte und kosten­
günstigste Energiegewinnungsanlage. Den Natur­
kreislauf und das Pflanzenwachstum in einem mög­
lichst hohen Umfang stallfinden zu lassen, um so dem 
Menschen ein Höchstmaß an Lebensentfaltung zu er­
öffnen, muß daher oberstes Ziel einer Naturgrundla­
genpolitik sein. Nicht Ausbeutung, Verödung oder 
Stillegung der Natur - Raubbau -, sondern nachhal­
tige Nutzung und pflegliche Unterstützung der Natur 
- Kulturbau-sind die allein zu verantwortende Form 
des Umgangs des Menschen mit der Natur. 
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Landeskultureller Ausbau 

Der landeskulturalle Ausbau unserer Gewässer, un­
serer Wälder, Felder und Wiesen ist daher auf das 
Ziel ausgerichtet, die Naturgrundlagen ln höchstem 
Maße zur Entfaltung kommen zu lassen. 
Im Rahmen einer solchen Wasserwirtschaft ist der 
Wasserhaushalt und insbesondere der Wasserabfluß 
seit längerer Zeit Gegenstand gezielter übergebiet­
lieher Abflußregelungs- und Ausbaumaßnahmen. Die 
in Hessen verfolgte Konzeption der auf ein gesamtes 
Flußgebiet abgestimmten Hochwasserschutz- und Ab­
flußregelungsmaßnahmen ermöglicht durch die Kom­
bination des Baus von Speicheranlagen - Hochwas­
serrückhaltebecken und Talsperren- mit ergänzenden 
flußbauliehen Maßnahmen einen optimalen wasser­
wirtschaftlichen Wirkungsgrad, nicht zuletzt auch ln 
bezug auf die Grundwasserverhältnisse. Die in den 
letzten Jahren mit Insgesamt mehr als 15 Mio m3 

Stauinhalt erstellten Speicheranlagen werden in zu­
nehmendem Umfang auch für die Volkserholung nutz­
bar gemacht. 
ln Hessen werden die Voraussetzungen dafür ge­
schaffen, daß Land- und Forstwirtschaft ln allen Lan­
desteilen einen wesentlichen Beltrag zur Wirtschafts­
entfaltung leisten, eine günstige Nahrungsmittelver­
sorgung der Gesellschaft sichern und die Pflege und 
Gestaltung der Kulturlandschaft betreiben können. 
Alternative Landnutzung zur Land- und Forstwirt­
schaft kommen nur im Rahmen konkreter Entwick­
lungsprogramme in Betracht. Die "Stillegung" land­
wirtschaftlicher Nutzflächen mit dem ausschließlichen 
Ziel einer Verhinderung der Oberproduktion ist für 
Hessen keine politische Lösung. Insofern ist die 
Agrarpolitik ln Hessen auch ein wesentlicher Be­
standteil der Naturgrundlagen- und damit auch der 
Umweltpolitik. 



2. Grundsätzliche Ziele der Umweltpolitik 

Der Auftrag 
des Hassischen Landtags 
Mit dem vorliegenden Umweltbericht erfüllt die Has­
sische Landesregierung zum zweiten Mal den Auftrag 
des Hassischen Landtags, alle zwei Jahre einen "um­
fassenden Bericht über die getroffenen Maßnahmen, 
gewonnenen Erkenntnisse und beabsichtigten legis­
lativen und exekutiven Vorhaben zum Schutz der Um­
welt vor schädigenden Einflüssen zu erstatten." 

Dieser Bericht ist vom Hassischen Minister für Land­
wirtschaft und Umwelt in Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Ressorts erstellt und knüpft an den ersten 
Bericht der Landesregierung im Jahre 1970 "HESSEN 
'80- Aktionsprogramm Mensch und Umwelt" an. 

Der Umweltbericht umfaßt den Rechenschaftsbericht, 
die Ziele und Maßnahmen der Hassischen Landesre­
gierung sowie eine Analyse der bisherigen Entwick­
lungen und eine Vorausschau über die Lösungsvor­
schläge der noch nicht gelösten Umweltprobleme. Da­
mit bildet der Umweltbericht eine umfassende Grund­
lage für eine sachbezogene Diskussion in der Öffent­
lichkeit. 

Regierungserklärung 
und Aktionsprogramm 
"Mensch und Umwelt" 1970 
der Hassischen Landesregierung 
Die grundsätzlichen Ziele ihrer Umweltpolitik hat die 
Hassische Landesregierung in der Regierungserklä­
rung vom 16. Dezember 1970 formuliert. Sie erklärt 
dort, daß Umweltschutz eine der vorrangigen staat­
lichen Aufgaben in den kommenden Jahrzehnten sein 
wird. Zugleich wird in der Regierungserklärung her­
vorgehoben, daß die Landesregierung - um Umfang 
und Bedeutung dieser Aufgaben Rechnung zu tragen 
- alle Fragen des Umweltschutzes auf ein Ressort 
konzentriert und das bisherige Ministerium für Land­
wirtschaft und Forsten umbenannt hat in .,Hessisches 
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt". Alle den 
Umweltschutz betreffenden gesetzlichen Regelungen 
werden überprüft und als erste Gesetze ein Land­
schaftspflegegesetz und ein Abfallbeseitigungsgesetz 
dem Landtag vorgelegt werden. Weiterhin wird in der 
Regierungserklärung darauf hingewiesen, daß sich 
Hessen dafür einsetzen werde, wegen der grenzüber­
schreitenden Bedeutung und Auswirkung des Um­
weltschutzes auf europäische Lösungen im Umwelt­
bereich hlnzuwirken. 

Schließlich wird die Agrarpolitik in der Regierungser­
klärung in diesen Umweltzusammenhang eingeord­
net und die wirtschaftliche und soziale Funktion der 
Landwirtschaft stärker hervorgehoben. 

in dem Aktionsprogramm Mensch und Umwelt 1970 
hatte die Hassische Landesregierung bereits darge­
legt, daß sie schwerpunktmäßig folgende Aufgaben 
in Angriff nehmen will: 

1. Intensivierung der Grundlagenforschung und An­
gewandten Wissenschaft, 

2. Ausbau der gesetzlichen Regelungen und 

3. Maßnahmen zur Gestaltung einer gesunden Um­
welt. 

Regierungserklärung vom 
18. 1. 1973 und Umweltprogramm 
der Bundesregierung 
Mit ihrer umweltpolitischen Zielsetzung steht die Lan­
desregierung im Einklang mit dem Umweltprogramm 
der Bundesregierung, das in der Regierungserklärung 
des zweiten Kabinetts Brandt!Scheel vom 18. Januar 
1973 erneut bestätigt wurde. Ebenso ist Übereinstim­
mung mit den grundsätzlichen Ausführungen des 
Bundeskanzlers in der Regierungserklärung zum 
Thema Umweltpolitik festzustellen, die wie folgt lau­
ten: 

.,Im Alltag muß durchgesetzt werden, daß die Verur­
sacher von Umweltschäden die Kosten für die Besei­
tigung zu tragen haben. Und auch dies muß generelle 
Leitlinie sein: Schädigungen der Umwelt sind kein 
Kavaliersdelikt; sie müssen als kriminelles Unrecht 
bestraft werden. 

Wir dürfen uns durch düstere Prognosen nicht ent­
mutigen lassen. Im Gegenteil: Wir müssen sie als 
Herausforderung betrachten, mit den erkannten Ge­
fahren fertig zu werden. in Zukunft kommt es immer 
stärker darauf an, eine Schädigung unserer Umwelt, 
wo immer es geht, zu vermeiden. Wir brauchen um­
weltfreundliche Produkte und neue Technologien, 
aber auch Sledlungsstrukturen, die das notwendige 
Gleichgewicht des Naturhaushalts beachten und die 
Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Die 
Menschen insgesamt haben ein elementares Recht 
auf eine menschenwürdige Umwelt, dem Verfassungs­
rang zukommen sollte." 

UNO-Umweltkonferenz 
Stockholm 1972 
Die Umweltpolitik in Hessen stimmt weiterhin überein 
mit der .. Erklärung zur Umwelt des Menschen", die 
die .,Konferenz der Vereinigten Nationen über die 
Umwelt des Menschen" nach Abschluß ihrer Tagung 
in Stockholm in der Zeit vom 5. bis 16. Juni 1972 ver­
kündet hat. in dieser ,.Erklärung" wird zunächst fest­
gestellt, daß 
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- örtliche Verwaltungen und nationale Regierungen 
die Hauptlast breit angelegter Umweltpolitik tragen 
werden und 

- die wachsenden Umweltprobleme von regionaler 
und weltweiter Bedeutung eine Zusammenarbeit 
zwischen den Völkern erfordern. 

Die beschlossenen "Grundsätze" besagen u. a.: 
- Die natürlichen Hilfsquellen der Erde einschließlich 

der Luft, des Wassers, des Bodens, der Pflanzen­
und Tierwelt müssen durch sorgfältige Planung bzw. 
Bewirtschaftung geschützt werden, 

- der Abgabe giftiger und sonstiger Stoffe und die 
Freisatzung von Wärme in Mengen oder Konzen­
trationen, die die Selbstreinigungskraft der Umwelt 
übersteigen, muß Einhalt geboten werden, 

- die Fähigkeit der Erde, lebenswichtige erneue­
rungsfähige Hilfsquellen hervorzubringen, muß er­
halten oder verbessert werden und 

- die nichterneuerungsfähigen Hilfsquellen der Erde 
müssen so verwendet werden, daß die Gefahr ihres 
künftigen völligen Abbaues abgewendet und dafür 
Sorge getragen wird, daß diese Verwendung der 
ganzen Menschheit zugute kommt. 

Stand der Umweltdiskussion in den 
ökonomischen Wissenschaften 
Diese Grundsätze der Umweltpolitik stehen teilweise 
in Konkurrenz zu anderen politischen Zielen, die sich 
die Völker und Nationen gesetzt haben, wie zum Bei­
spiel "stetiges und anhaltendes Wirtschaftswachs­
tum" und "marktwirtschaftliche Ordnung". Insbeson­
dere die Arbeiten von Jay Farrester und einem Team 
von Wissenschaftlern am Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), die mit Hilfe von Modellen aus dem 
Computer die komplexen Wechselbeziehungen zwi­
schen den menschlichen Aktivitäten und der Umwelt 
aufgezeigt haben und die die Grundlage bilden zweier 
Alarmrufe für einen sofortigen Stopp der Zerstörung 
der Umwelt 

- "A Blueprint for Survival" unterzeichnet von etwa 
dreißig hervorragenden 
britischen Wissenschaft­
lern, und 

- "The Limits of Growth",') ein Bericht mit Unterstüt­
zung des Club of Rome, 
eines internationalen "un­
sichtbaren College" von 
siebzig Wissenschaftlern 
und Spezialisten, 

haben zu heftigen Auseinandersetzungen in der Wis­
senschaft darüber geführt, ob Bevölkerung und Wirt­
schaft auf einem endlichen Stern, das heißt auf un­
serer Erde, in welcher der Boden, die Rohstoffe und 
die Belastbarkeit der Natur begrenzt sind, exponen­
tiell wachsen kann, ohne daß dies über kurz oder lang 
zu einer Katastrophe führt. 

1) Deutsche Ausgabe: "Die Grenzen des Wachstums", Stullgart 1972 
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Die Hochrechnungen, auf denen die beiden o. a. Stu­
dien aufbauen, zeigen, daß selbst wenn das Bevölke­
rungswachstum innerhalb von zwei Generationen zum 
Stillstand käme, ferner "unerschöpfliche" Rohstoffe 
entdeckt würden und drei Viertel der Versehrnutzung 
durch bessere Technologie verhindert werden würde, 
ein anhaltendes industrielles Wachstum dennoch be­
reits zu Lebzeiten unserer Enkel zur Selbstzerstörung 
führen wird. 

Demgegenüber vertreten andere Wissenschaftler­
gruppen die Ansicht, daß zwar die Herausforderung 
der Umweltzerstörung außerordentliche Anstrengun­
gen zur Rettung der Umwelt erforderlich machen, daß 
jedoch der technische Fortschritt, insbesondere eine 
bessere Technologie, Lösungen bringen werde, die 
ein weiteres Wirtschaftswachstum ermöglichen, ja so­
gar erfordern. 

ln gleicher Weise wird innerhalb der Wissenschaft 
darüber gestritten, ob ein marktwirtschaftliches Sy­
stem in der Lage ist, für eine Umweltpolitik im Allge­
meininteresse zu sorgen. Die Wettbewerbswirtschaft 
sei dazu nicht fähig - so sagen die einen -, weil die 
Natur unter dem Verwertungsgesichtspunkt gesehen 
und im Konzept der "freien Güter" bis zur letzten 
Konsequenz getrieben werde. 

("Unaufhaltsam ist der Aufstieg dieses Ungetüms, ihm 
wird Natur zur Ware, selbst die Luft verkäuflich" -
Bertold Brecht). Neben dieser aktiven Naturverein­
nahmung (freie Güter) stehe auch die passive Natur­
vereinnahmung (Abfall). 

Die anderen sagen, man könne dem marktwirtschaft­
liehen System durchaus vorwerfen, es habe zu leicht­
fertig Fortschritt mit Anstieg des Sozialprodukts 
gleichgesetzt und solchen Anstieg des Sozialprodukts 
als primäres oder alleiniges gesellschaftliches Ziel 
angesehen. Durch eindeutige politische Entscheidun­
gen über das Allgemeinwohl einerseits und durch 
eine Korrektur des Preisbildungssystems durch das 
Verursacherprinzip andererseits könne jedoch der 
entscheidende. Vorteil der Wettbewerbswirtschaft -
die Überlegenheit in der Hervorbringung und Durch­
satzung des technischen Fortschritts - im Interesse 
einer Erhaltung der physischen Umwelt eingesetzt 
werden. 

Der ganze Fragenkomplex ist in 1971 auf einem inter­
nationalen Symposium für wirtschaftliche und recht­
liche Fragen des Umweltschutzes an der Hochschule 
St. Gallen eingehend im Hinblick auf die obigen Alter­
nativen erörtert worden. 

Die Vertreter des Wachstumskonzepts argumentier­
ten dabei, daß ein relativ hohes Wirtschaftswachstum 
von mehreren Prozent erforderlich sei zur Finanzie­
rung dringender gesellschaftspolitischer Aufgaben 
der Gesundheits- und Bildungspolitik, der Entwick­
lungshilfe wie der Umweltpflege und -vorsorge. Vor 
allem aber sei eine umweltkonforme Produktion nur 
bei hohen Wachstumsraten möglich. 

Die Vertreter einer drastischen Wachstumsverringe­
rung bejahen ebenfalls eine umweltkonforme Produk­
tion mit Verringerung der social costs bzw. Anwen-



dung des Verursacherprinzips. Sie halten dies aber 
angesichts der Dynamik unserer rasanten wirtschaft­
lichen Entwicklungen für unzureichend und fordern 
eine Reduzierung der Wachstumsraten auf maximal 
1-2 Prozent. Das derzeitige wirtschaftliche Wachstum 
sei der Kontrolle der Gesellschaft entglitten, ein Stop 
sei im derzeitigen System nicht mehr möglich. 

Stand der Umweltdiskussion in den 
ökologischen Wissenschaften 
Neben diesem heftigen, weltweiten Streit innerhalb 
der ökonomischen und technologischen Wissenschaf­
ten um die Erfordernisse und Möglichkeiten einer 
aktiven Umweltpolitik findet eine ebenso heftige Aus­
einandersetzung um die gleiche Problematik statt 
zwischen den ökonomischen und ökologischen Wis­
senschaften. Während jedoch "das technische Wissen 
des Menschen um die Gestaltungsmöglichkeiten sei­
ner Umwelt weitaus besser entwickelt ist als das bio­
logische Wissen" und "im Umweltbereich nur die an­
gerichteten Schäden, deren Beseitigung durch erneute 
technische Eingriffe versucht wird", gesehen werden, 
ist nur wenig bekannt über die Wirkungsmechanis­
men all der eingesetzten Schadstoffe in Zellen, Gewe­
ben oder Individuen ... genauso wenig ist aber auch 
darüber bekannt, auf welche Weise Schäden in einem 
ökologischen System durch biologische Vorbeuge­
oder Gegenmaßnahmen ohne Zuhilfenahme weiterer 
schädigender Techniken verhindert oder behoben 
werden könnten".') 

Dieses Nichtwissen im ökologischen Bereich hat zwar 
die Hassische Landesregierung und die hessischen 
Universitäten veranlaßt, diesen Wissenschaftsbereich 
wesentlich auszubauen, jedoch ist nicht zu verhindern, 
daß die Auseinandersetzungen im Bereich der Wis­
senschaften einerseits und die großen Lücken im Be­
reich der ökologischen Wissenschaften andererseits 
die praktische Umweltpolitik in hohem Maße erschwe­
ren. Die Hassische Landesregierung kann sich weder 
als Schiedsrichter im Streit der Wissenschaftler be­
tätigen, noch kann sie durch eigene Forschungen die 
bestehenden Wissenslücken ausfüllen; andererseits 
erwartet der Bürger mit Recht von der Hassischen 
Landesregierung sachgerechte und politisch wirk­
same Entscheidungen und Handlungen, und zwar 
nicht erst dann, wenn die Wissenslücken geschlossen 
sind und der Streit innerhalb der Wissenschaften be­
endet ist, sondern im Grundsatz sofort und jeden Tag. 

Bürgerinitiativen 
Diese berechtigte Forderung der Bürger findet ihren 
sichtbaren Ausdruck in den "Bürgerinitiativen", die 
sich ln den letzten Jahren und Monaten in allen hes­
sischen Regionen bei zahlreichen umweltrelevanten 
Maßnahmen gebildet haben. 

1) Zlllert aus cfem vom Präsidenten der Universität Gießen, Prof. Or. P. 
Melmberg, und vom Hass. Minister IOr Landwirtschaft und Umwell, 
Dr. W. Best, unterzeichneten QVorwort" eines Berichtes vom Sep­
tember 1972 Ober Forschungen an der Justus Ueblg-Unlversitäl. 

Diese Bürgerinitiativen sind von der Sache her grund­
sätzlich zu begrüßen. Sind sie doch Ausdruck eines 
zunehmenden Umweltbewußtseins, das dringend er­
forderlich ist, um der Umweltkrise mit Aussicht auf 
Erfolg begegnen zu können. Nur wenn alle Bürger 
sich umweltbewußt verhalten und ihre Lebensweise 
bewußt darauf einrichten, das Ökosystem "RAUM­
SCHIFF ERDE" im Gleichgewicht zu halten, besteht 
Aussicht, die in den wissenschaftlichen Prognosen 
vorausgesagte Umweltkatastrophe zu verhindern. 

Zwangsläufig ist auch das Anliegen der Bürgerinitia­
tiven belastet durch die erwähnten Wissenslücken im 
ökologischen Bereich und die Auseinandersetzungen 
innerhalb der Wissenschaften. Wenn wir die gegen­
wärtigen Grenzen unseres Wissens im Bereich der 
Umwelt bewußt zur Kenntnis nehmen, zugleich aber 
auch die Überzeugung haben, daß ein tatenloses 
Treibenlassen der Entwicklung uns in eine Kata­
strophe führen muß, dann bleibt uns zunächst nicht 
erspart, uns auf das Gefühl oder auf den Instinkt zu 
verlassen. Daß dabei emotionale Übertreibungen und 
Umwelthysterie oder leichtfertiger Zweckoptimismus 
und bagatellisierender Fortschrittsglaube auftreten, 
ist unvermeidbar. Eine verantwortungsbewußte Um­
weltpolitik darf sich jedoch weder von dem einen noch 
dem anderen Extrem leiten lassen. 

Rahmenkonzeption 
für die Umweltpolitik in Hessen 
in Anbetracht dieser entscheidenden Änderungen der 
politischen Rahmenbedingungen als Folge der zuneh­
menden Erkenntnisse über die Umweltprobleme läßt 
sich die Hassische Landesregierung in ihrer Umwelt­
politik von folgenden Grundsätzen leiten: 

1. Lebensqualität ist mehr als Lebensstandard 1) 

Die mehr oder weniger hohe Lebensqualität darf 
nicht mehr allein eine Funktion des Wirtschafts­
wachstums sein, vielmehr muß das Wirtschafts­
wachstum zu einer Funktion der Lebensqualität 
gemacht werden. Die Rangordnung der Werte, an 
der die gesamte Politik auszurichten ist, muß in 
unserer Zeit, in der die Lebensqualität an erster 
Stelle stehen muß, eine andere sein als in unserer 
jüngsten Vergangenheit, als noch das Wirtschafts­
wachstum das wesentlichste Ziel unserer Gesell­
schaft zu sein schien. 

2. Das System der sozialen Marktwirtschaft muß 
durch folgende politische Ordnungsmaßnahmen 
leistungsfähiger gemacht werden: 

- Festlegung von Qualitätsstandards-

Die Wettbewerbswirtschaft sorgt nicht von sich 
aus für die Einhaltung gewisser Mindest- oder 
Optimalnormen in der Warenproduktion oder im 
Warenverbrauch. Solche Mindest- oder Optimal­
standards müssen daher durch politische Ent­
scheidungen festgelegt werden. 

1) Bundeskanzler Brand! in seiner Reg.-Erklärung am 18. 1. 1973 
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Qualitätsstandards kommen insbesondere in Be­
tracht 

- bei der Zulassung von Gift- und Schadstoffen 
für die Herstellung, Verarbeitung und Vermark­
tung von Lebensmitteln, Arzneimitteln, Kosme­
tika, Genußmitteln, Wasch- und Reinigungsmit­
teln; 

- bei der Zulassung und Anwendung von Pflan­
zenschutzmitteln, 

- bei der Zulassung und Überwachung von Emit­
tenten, von Abfallbeseitigungs- und Abwasser­
reinigungsanlagen; 

- bei der Standortwahl für Industrie-, Verkehrs-, 
Wohn- und Erholungsan lagen. 

Solche Qualitätsstandards müssen nicht nur ge­
setzlich festgelegt sein, ihre Einhaltung muß durch 
leistungsfähige Überwachungseinrichtungen si­
chergestellt werden, die Verletzung der Normen 
muß strafrechtlich geahndet werden. 

3. Planmäßige Bewirtschaftung der Umwelt 
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Um sicherzustellen, daß ein weiteres Wirtschafts­
wachstum möglich bleibt, muß die Umwelt - die 
natürliche Grundlage des Wirtschattens - als wirt­
schaftliches Gut betrachtet und im Allgemeininter­
esse planmäßig bewirtschaftet werden. 

Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und öffent­
liches Grün werden im Rahmen der bestehenden 
und sinngemäß weiterzuentwickelnden Gesetze 

- Forstgesetz, Wassergesetz, Landschaftspflege­
gesetz, Bundesbaugesetz, Raumordnungsge­
setz-

zunehmend Gegenstand der öffentlichen lnfra­
strukturplanung und Bestandteile einer planmäßig 
betriebenen Umweltbewirtschaftung. 

Die natürlichen Hilfsquellen der Erde - Luft, Was­
ser, Boden, Pflanzen- und Tierwelt - sollen durch 

optimale Bewirtschaftung auf einen hohen Lel­
stungsstand gebracht werden, damit die mit dem 
Wirtschaftswachstum steigende Belastung der Um­
welt schadlos aufgenommen werden kann. 

4. Korrektur des Preisbildungssystems durch das 
Verursacherprinzip 

Das Verursacherprinzip gebietet, daß die Kosten 
für die aus Umweltbelastung entstehenden Schä­
den grundsätzlich vom Verursacher getragen wer­
den müssen und nicht mehr auf Dritte oder die All­
gemeinheit abgewälzt werden können. Dadurch 
sollen Umweltschäden entweder durch Reinigung 
oder aber durch umweltfreundliche TechnologJen 
vermieden werden. Auch wird die konsequente 
Anwendung des Verursacherprinzips dazu bei­
tragen, die Wiedergewinnung von Rohstoffen aus 
dem Abfall (recycling) konkurrenzfähig zu ma­
chen. 

Die Feststellung der durch eine Umweltbelastung 
hervorgerufenen Schäden, von der eine konse­
quente Anwendung des Verursacherprinzips ab­
hängt, ist oftmals und leider in der Regel schwie­
rig, weil die Wissenschaften die Verursachungs­
mechanismen bisher nicht eindeutig feststellen 
können. Auch die Bewertungsprobleme sind von 
der Wissenschaft nur selten eindeutig zu lösen. 
Insofern verlangt auch das Verursacherprinzip 
politische Entscheidungen über die jeweilige Höhe 
der Abgaben. 

Die Hassische Landesregierung ist sich dessen 
bewußt, daß sie im Interesse des Gemeinwohls 
solche Korrekturen im Preissystem durchsetzen 
muß. Sie ist aber auch davon überzeugt, daß die 
Kosten zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
auf längere Sicht geringer sind als die ohne Um­
weltschutz in Kauf zu nehmenden sozialen Zusatz­
kosten. 



3. Maßnahmen und Probleme 
in den technischen Umweltbereichen 
in den folgenden Unterabschnitten wird, soweit dies 
möglich ist oder zweckmäßig erscheint, folgende 
Gliederung angehalten: 

- Aufgabe, Zielsetzungen, Entscheidungskriterien 
- durchgeführte Maßnahmen 
- Investitionen 
- kritische Bilanz, Ausblick. 

Gesundheitlicher Umweltschutz 
Der Schutz der Bevölkerung vor Umweltgefahren, die 
durch Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden, 
durch Lärm und andere Begleiterscheinungen der 
Technisierung drohen, ist zu einer gesundheitspoliti­
schen Aufgabe ersten Ranges geworden. Umwelt­
schutz kann schon allein der enormen Aufwendungen 
wegen, die dafür nötig wären, nicht um seiner selbst 
willen betrieben werden. Ausmaß und Umfang aller 
vernünftigen und wirtschaftlich vertretbaren, aber auch 
notwendigen umweltschützarischen Maßnahmen müs­
sen daran gemessen werden, wie weit diese Maßnah­
men erforderlich sind, den Gesundheitszustand der 
Menschen zu verbessern. 

in Erkenntnis dieser wichtigen Aufgabe hat der Has­
sische Sozialminister in einem Arbeitsprogramm für 
die nächsten Jahre Schwerpunkte der Arbeit der Ge­
sundheitsbehörden auf umwelthygienischem Gebiet 
festgelegt. So wird die Arbeit der verschiedenen Un­
tersuchungsämter Intensiviert und untereinander ab­
gestimmt werden. Die künftigen Untersuchungsämter 
der Medizinalverwaltung werden integrierte Ämter mit 
einer leistungsstarken umwelthygienischen Abteilung 
sein. Ein Arbeitskreis von Fachleuten der verschiede­
nen umwelthygienischen Gebiete und aus erfahrenen 
Medizinalbeamten wird den Sozialminister bei dieser 
Reorganisation der Gesundheitsfachverwaltung, die 
sich nicht auf das Gebiet Umwelthygiene und Ge­
sundheitsvorsorge beschränken soll, beratend unter­
stützen. Ein Modellversuch, wie das Gesundheitsamt 
seine umwelthygienischen Aufgaben in Zukunft bes­
ser erfüllen kann, ist inzwischen angelaufen. 

Im Berichtszeitraum Ist ein deutliches Anstelgen des 
Umweltbewußtseins der Bevölkerung festzustellen. 
Vermehrt werden die Gesundheitsbehörden auf um­
welthyglenische Mißstände aufmerksam gemacht und 
dadurch in die Lage versetzt, den Ursachen nachzu­
forschen und sie nach Möglichkeit auszuschalten cder 
wenigstens einzudämmen. Die Zusammenarbeit ins­
besondere der unteren Verwaltungsbehörden, die ge­
rade auf diesem Gebiete unerläßlich ist, läßt allerdings 
derzeit noch einige Wünsche offen. Dies gilt vor allem 
für das Gebiet der Planung, bei der durch frühzeitige 
Mitbeteiligung der Gesundheitsbehörden umweltbe-

lastende Fehlinvestitionen vermieden werden sollten, 
aber auch umweltschützarische Maßnahmen frühzei­
tig und damit wirtschaftlich eingeleitet werden kön­
nen. 
Die Überwachungstätigkeit der Medizinalbehörden 
hinsichtlich einer hygienisch einwandfreien Trinkwas­
serversorgung wurde im Berichtszeitraum verstärkt. 
Dies gilt in gleicher Weise auch für die Abwasser- und 
Abfallbeseitigung, auf die im einzelnen noch einzu­
gehen ist. 
Information und Aufklärung über die gesundhellliehe 
Bedeutung sportlicher Betätigung und das Förde­
rungsprogramm der hessischen Landesregierung 
IOhrte nicht nur zu einem verstärkten Bau von Sport­
stätten und Schwimmbädern, sondern auch zu einer 
vermehrten Benutzung solcher Anlagen. Dieser an 
sich erfreuliche Besucheranstieg bringt auch hygie­
nische Gefahren mit sich, die die Gesundheitsbehör­
den aufmerksam beobachten und überwachen. in Er­
kenntnis der zunehmenden Bedeutung der Schwimm­
badhygiene wurde ein über mehrere Jahre laufender 
Forschungsauftrag vergeben, der die Grundlage für 
eine rationelle hygienische Arbeit auf diesem Gebiet 
liefern soll. Ähnliche Arbeiten sind bezüglich der 
hygienischen Überwachung der Kinderspielplätze ge­
plant und teilweise im Gange. 

Die zunehmende Technisierung unserer Umwelt er­
fordert auch einen vermehrten Arbeitsaufwand der 
Gesundheitsbehörden auf dem Gebiet der Orts- und 
Wohnungshygiene. Wohnheime, Altenheime, Kinder­
gärten und Kindertagesstätten, wie überhaupt das 
massierte Wohnen in Verdichtungsräumen, bringen 
nicht nur seuchenhyglenische, sondern auch sozial­
hygienische und vor allem umwelthygienische Pro­
bleme mit sich, die nur unter Berücksichtigung ihrer 
gesundheitlichen Relevanz und ihrer langzeitlichen, 
gesundheitlichen Konsequenzen gelöst werden kön­
nen und sollen. Auf ähnliche Aufgaben, die der 
Massentourismus und das Campingwesen mit sich 
bringen, sei nur hingewiesen. 

Die grundsätzliche Umgestaltung des Bildungswesens 
mit ihrer Erfordernis neuer Schulbauten und Schul­
formen zwingt zum Überdenken herkömmlicher um­
welthygienischer Forderungen und zu Ihrer Anpas­
sung an unvermeidliche Belastungen durch unsere 
technisierten Lebensformen. Auch auf diesem Gebiet 
sind im Berichtszeitraum Modellversuche angelaufen. 

Wie die Erfahrungen zeigen, nehmen die umwelthy­
gienischen Aufgaben der Gesundheitsverwaltung so­
wohl an Umfang als auch an Schwierigkelt zu. Gut 
funktionierende Untersuchungsämter innerhalb der 
Medizinalverwaltung sind daher von entscheidender 
Bedeutung. Auf die langfristige Planung auf diesem 
Sektor wurde bereits einleitend hingewiesen. 
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Gleichlaufend mit diesen Bemühungen muß eine qua­
litative und quantitative Verbesserung der personel­
len Situation der Medizinalbehörden erreicht werden. 
in den letzten Jahren wurden daher mehrfach Fort­
bildungsveranstaltungen mit umwelthygienischer The­
matik, u. a. zur Ausbildung von Gesundheitsaufsehern, 
durchgeführt. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, 
daß Interdisziplinären Ausbildungslehrgängen eine 
zunehmende Bedeutung zukommt. Der Hassische So­
zialminister hat deshalb zusammen mit dem Hassi­
schen Kultusminister begonnen, Hygienetechniker 
auszubilden. Dieser Berufszweig soll nach einer tech­
nisch und medizinisch ausgerichteten Ausbildung u. a. 
in der Medizinalverwaltung, das Gebiet des gesund­
heitlichen Umweltschutzes betreuen. 

Die Vielfalt der Aufgaben des gesundheitlichen Um­
weltschutzes zwingt auch in der Verwaltung zu einer 
verstärkten Kooperation der Gesundheitsbehörden 
mit den übrigen Verwaltungszweigen. Die Gesund­
heitsfachverwaltung bemüht sich darum. Allerdings ist 
die erste Voraussetzung dafür, daß die Gesundheits­
behörden auf allen Verwaltungsstufen über umwelt­
relevante Planungen und Maßnahmen frühzeitig und 
ausreichend informiert werden. Die zweite Voraus­
setzung für Erfolge und Fortschritte auf dem Gebiet 
des gesundheitlichen Umweltschutzes ist die Bereit­
schaft auch der Kommunalverwaltungen als Träger 
der unteren Organe der Gesundheitsverwaltung zur 
Förderung dieser Kooperation mit den Gesundheits­
behörden. 
Auf die vielschichtigen Arbeiten der Chemischen Un­
tersuchungsämter im Rahmen des gesundheitlichen 
Umweltschutzes wird in den nachfolgenden Ausfüh­
rungen noch näher eingegangen. 

zu den bedeutenden Aufgaben eines aktiven Umwelt­
schutzes gehört auch der von den Gesundheits- und 
Veterinärbehörden wahrzunehmende Auftrag der Le­
bensmittelüberwachung. 

Die Überwachung und Untersuchung der Lebensmittel 
erfolgt nach bundeseinheitlichen Rechtsvorschriften. 
Die Durchführung dieser .Vorschriften ist Angelegen­
heit der Länder (personell, finanziell, organisatorisch) 
und durch entsprechende Vorschriften geregelt. Der 
Vollzug der Lebensmittelüberwachung ist in fast allen 
Ländern Aufgabe der Polizei. Ihr stehen Lebensmittel­
chemiker, Amtstierärzte und Amtsärzte als Sachver­
ständige zur Verfügung. Die Untersuchung der 
Lebensmittel erfolgt vorwiegend in den Staatlichen 
Chemischen- und den Staatlichen Veterinärunter­
suchungsämtern. 

Die durch eine starke Bevölkerungszunahme be­
dingte enorme Nachfrage nach Lebensmitteln, insbe­
sondere nach tierischem Eiweiß, haben zu einer stür­
mischen und neuen Entwicklung von Produktions-, 
Verarbeitungs- und Verkaufstechniken geführt. Da­
durch ist das Spektrum der gesamten Lebensmittel­
kontrolle heute so breit und differenziert geworden, 
daß allein polizeiliche Kontrollen, die fast ausschließ­
lich dem Feststeilen offenkundiger Verbotshandlun­
gen dienen, nicht mehr ausreichen, dem Verbraucher-
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schutz gerecht zu werden. Hinzu kommt, daß bei den 
modernen Produktions- und Verarbeitungsformen aus 
vielerlei Gründen nicht auf den Einsatz von Herbizi­
den, Fungiziden, Insektiziden, Antibiotika, Hormonen 
und anderen pharmakologisch wirksamen Substan­
zen verzichtet werden kann. Von diesen Substanzen 
können sich Reste als Rückstände in Lebensmitteln 
finden. Daneben hat die Versehrnutzung der Luft, des 
Bodens und des Wassers durch gesundheitsschäd­
liche Stoffe von oftmals kumulierender Wirkung eben­
falls die Fremdstoffe in Lebensmitteln nicht ungefähr­
lich vermehrt. Der regelmäßigen Kontrolle kommt 
daher im Rahmen der Gesundheitsvorsorge eine be­
sondere Bedeutung zu. 

Die nachfolgend beispielhaft aufgeführten Zahlen 
verdeutlichen den Umfang und die Notwendigkeit der 
von den Staatlichen Untersuchungsämtern durchge­
führten Untersuchungen. 

Allein von den vier Staatlichen Chemischen Unter­
suchungsämtern (Darmstadt, Gießen, Kassel, Wiesba­
den mit der Außenstelle Frankfurt) wurden im Rah­
men der Überwachung von Lebensmitteln, Trink-, 
Grund-, Oberflächen- und Abwasser, Bedarfsgegen­
ständen, Arzneimitteln, Kosmetika sowie Kunststof­
fen durch die Untersuchung von Detergentien auf 
Biozide und andere Umweltschadstoffe sowie durch 
die Untersuchungen von Lebensmitteln und Wasser 
auf Radioaktivität im Jahre 1971 mehr als 40.000 Pro­
ben untersucht. über 11 %dieser Proben haben dabei 
Anlaß zu Beanstandungen gegeben. Mehr als 600 
Strafurteile sind daraufhin ergangen. 

in den drei Staatlichen Veterinäruntersuchungsäm­
tern (Frankfurt/M., Gießen, Kassel) wurden 1972 im 
Rahmen der tierärztlichen Lebensmittelüberwachung 
mehr als 64 000 Proben (1971 ~ 60 000 Proben) -
Milch, Fleisch- und Wurstwaren, Eier, Fisch und Fisch­
erzeugnisse- untersucht und davon 15% (12 %) be­
anstandet!) 

Aus den Erfahrungen dieser Untersuchungstätigkeit 
wird deutlich, daß eine moderne, allen Anforderungen 
gerecht werdende Lebensmittelüberwachung nur 
noch durch spezialisiertes Personal und in entspre­
chenden Fachanstalten erfolgen kann. 

Entsprechende Änderungen der einschlägigen Rechts­
vorschriften sollen diesen Gegebenheiten Rechnung 
tragen und die Gesundheitsunschädlichkeit unserer 
Lebensmittel weitgehend sicherstellen. So wurden 
das Hassische Ausführungsgesetz zum Lebensmittel­
gesetz und das Hassische Gesetz über Sicherheit und 
Ordnung dahingehend geändert, daß der Vollzug der 
Lebensmittelüberwachung vom Minister des lnnern 
(Polizei) auf den Minister für Landwirtschaft und Um­
welt (Veterinärwesen) übertragen wurde. Diese Neu­
regelung bot sich an, da die Amtstierärzte schon seit 
Jahrzehnten als Sachverständige alle die Betriebe 
regelmäßig überprüften, in denen von Tieren stam­
mende Lebensmittel hergestellt, bearbeitet oder be­
handelt werden. Dazu gehört auch die Aufsicht über 
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die Durchführung der Schlachttier- und Fleischbe­
schau, die von Fleischbeschautierärzten oder Fleisch­
beschauern vorgenommen wird. Diese Fleischbe­
schauer haben nach entsprechender Aus- und Weiter­
bildung ihre Tätigkeit als Lebensmittelkontrolleure 
am 1. Januar 1973 aufgenommen:) 

Die neue Regelung bringt neben einer Konzentration 
der Bemühungen zum Umweltschutz folgende Vor­
teile: 

- Die Aufgaben der Lebensmittelüberwachung wur­
den einem Personenkreis (Fieischbeschauer) über­
tragen, der ein hohes Maß an fachlichen Vorkennt­
nissen für die Lebensmittelkontrolle besitzt. 

- Die Einbeziehung der Lebensmittelkontrolleure in 
die Veterinärämter ermöglicht deren optimale fach­
liche Betreuung und Weiterbildung durch Sachver­
ständige. 

- Gleichzeitig werden Amtstierärzte, Lebensmittel­
chemiker und Amtsärzte weitgehend von Routine­
besichtigungen entbunden und für Ihre eigentliche 
Sachverständigentätigkelt frei. 

- Die Anbindung der Lebensmittelkontrolleure an die 
Veterinärämter führt zu einer besseren Koordinie­
rung bei den Probenahmen für alle Fachanstalten 
(Medizinal-, Staatliche Chemische- und Staatliche 
Veterinäruntersuchungsämter). 

- Die Beamten der Vollzugspolizei in den Landkrei­
sen werden für Aufgaben der allgemeinen Sicher­
heit und Ordnung frei. 

Um auch die Zusammenarbeit der Staatlichen Chemi­
schen- sowie Staatlichen Veterinäruntersuchungsäm­
ter und der Medizinaluntersuchungsämter besser zu 
koordinieren, wird eine enge räumliche Bindung die­
ser Fachanstalten anzustreben sein. Da das Erkennen 
und Erfassen von gesundheitsschädlichen Stoffen in 
Lebensmitteln heute kaum noch ohne kostspielige 
Apparaturen und Labormethoden durchführbar ist, 
bedürfen die Fachanstalten der Vervollständigung 
und Modernisierung ihrer technischen Einrichtungen. 
Mit einem räumlichen Aneinanderrücken können die 
optimale Nutzung derartiger Einrichtungen ermög­
licht und Doppelanschaffungen vermieden werden. 

Jahrzehntelang lag ein Hauptgewicht der Lebensmit­
telüberwachung und -Untersuchung darauf, den Ver­
braucher vor Gesundheitsschäden durch Mikroorga­
nismen sowie vor Übervorteilung und Täuschung zu 
schützen. Diese Aufgabe erfährt heute eine Erweite­
rung durch die Untersuchung der Rückstände von 
Bioziden und Umweltchemikalien. 

Damit nahm und nimmt die Lebensmittelüberwachung 
Einfluß auf die Zusammensetzung und gleichblei­
bende Güte des Lebensmittelangebotes. Dieser Auf­
gabenkatalogwäre unvollständig, wenn die lebensmit­
telhygienische und -technologische Beratung als wich­
tige Präventivmaßnahme nicht gleichrangig daneben 
gestellt würde. Hier soll in Hessen ein neuer Schwer­
punkt gesetzt werden. Ziel einer solchen Lebensmit­
telüberwachung ist es, alle an der Lebensmittelkette 
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Beteiligten zweckdienlich zu beraten. Dabei muß sich 
die Kette lückenlos vom Tierhalter bis zum Konsu­
menten erstrecken, da die Spezialisierung weder die 
Tieraufzucht noch die Veredelungsbetriebe, noch die 
Lebensmittelindustrie und deren Zulieferar unberührt 
gelassen hat. Sie alle können sich bei der sich so 
nuanciert darbietenden lebensmittelrechtlichen-, tech­
nischen und -hygienischen Situation nicht mehr den 
notwendigen Überblick verschaffen. Diese Lücken 
müssen die Lebensmittelüberwachungsorgane schlles­
sen. Ein besonderes Anliegen soll ihnen dabei die 
neutrale und aufklärende Verbraucherberatung sein. 

Ein notwendiger, vorausgehender Schritt war die Ein­
richtung von Veterinärämtern. Bestehende kleine 
Dienststellen wurden zusammengefaßt, um die Spe­
zialisierung der Amtstierärzte zu ermöglichen oder zu 
verbessern. Neben größerer Effektivität wird zugleich 
die fachliche Koordination, Information, Kommunika­
tion und ständige Präsenz deutlich verbessert. 

Im Vordergrund der fleischhygienischen Aufgaben 
stehen die Rückstandskontrollen. Bei den im Jahre 
1971 nur in den drei Staatlichen Veterinärunter­
suchungsämtern durchgeführten über 10 000 bakterio­
logischen Fleischuntersuchungen verlief der Hemm­
stofflest in 13% positiv:) 

Die bisherigen fleischbeschaurechtlichen Bestimmun­
gen waren in den vergangenen ·Jahrzehnten aus­
reichend, um den Verbraucher vor Gefahren durch 
den Genuß von Fleisch kranker Schlachttiere zu 
schützen. Durch den verstärkten Einsatz von Wirk­
stoffen und der unzulässigen Anwendung von Arznei­
mitteln in der modernen Tlerernährung, wurde eine 
Anpassung des Fleischbeschaurechts an die geänder­
ten Schlachttiererzeugergewohnheiten zur Verhütung 
gesundheitlicher Schäden notwendig. Entsprechende 
Änderungen der fleischbeschaurechtlichen Vorschrif­
ten sind in der Beratung. 

Analog der Rückstandsuntersuchungen des Fleisches 
inländischer Schlachttiere Ist geplant, die Untersu­
chungsverfahren bei der Auslandsfleischbeschau den 
Inlandsbestimmungen anzupassen. 

Einer späteren Bearbeitung der rechtlichen Grund­
lagen für die Schlachttieruntersuchung wird vor­
behalten bleiben, die Lebenduntersuchung der 
Schlachttiere zum Zwecke einer verbesserten Krank­
heitserkennung und -Verhütung in die Herkunfts- und 
Erzeugerbetriebe zu verlagern. 

Zur Durchführung der vorgesehenen fleischhygieni­
schen Maßnahmen sind im Haushaltsplan 1973/74 für 
die personelle Ausstattung der mit Rückstandsunter­
suchungen befaßten Staatlichen Veterinäruntersu­
chungsämter des Landes Hessen je drei Stellen für 
Wissenschaftler (Tierärzte), med.-techn. Assistenten/ 
-innen und Laborhilfskräfte ausgewiesen. Zur Ergän­
zung der technischen Einrichtungen dieser Rück­
standslabere werden ab 1973 ebenfalls entsprechende 
Haushaltsmittel bereitgestellt. 
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Auf dem Gebiet des Schlachthofwesens hatte die Lan­
desregierung eine großangelegte Untersuchung der 
betrieblichen, wirtschaftlichen und veterinärhygieni­
schen Lage der öffentlichen Schlachthöfe mit dem 
Ziel eingeleitet, den Schlachthofträgern konkretes 
Material zur Beurteilung der derzeitigen Situation und 
der künftigen Entwicklung an die Hand zu geben. Die 
vorliegenden Ergebnisse werden zur Zeit ausgewer­
tet, wobei die Beurteilung der Schlachtanlagen im 
Hinblick auf eine bessere Umwelthygiene entspre­
chende Berücksichtigung findet. 

Ohne den Einsatz von Tierarznei- und Medizinalfut­
termitteln sowie Wirk- und Zusatzstoffen in der Fütte­
rung wird man bei der Zunahme der Bevölkerung 
kaum auskommen, da es sonst nicht möglich sein 
wird, ausreichende Mengen an Nahrungsmitteln zu 
produzieren. Die Anwendung solcher pharmakolo­
gisch wirksamer Stoffe darf jedoch nicht unkontrolliert 
erfolgen, da diese Stoffe als Rückstände in Lebens­
mitteln eine Gefahr für die menschliche Gesundheit 
bedeuten können. Deshalb ist eine Änderung des 
Arzneimittelgesetzes durch den Bund konzipiert. Da­
nach sollen die Abgabe, der Vertrieb, der Erwerb und 
die Anwendung der Arzneimittel neu geregelt sowie 
bestimmte Wartefristen vorgeschrieben werden, die 
eingehalten werden müssen, bevor von solchen be­
handelten oder gefütterten Tieren Lebensmittel ge­
wonnen werden dürfen. 

Entsprechend diesen Aufgaben kann es nicht bei der 
bisherigen überwachungsform der Hersteller und Ab­
gabestellen bleiben. Es bedarf des Aufbaues einer 
fachbezogenen amtlichen Kontrollorganisation, der 
exakteren Erstellung zulässiger Höchstmengen und 
der Erarbeitung schneller Nachweisverfahren. 

Bei der Tierseuchenbekämpfung sind es die wechsel­
seitig von Tieren auf den Menschen übertragbaren 
Krankheiten, die Zoonosen, denen schon deshalb ver­
mehrt Aufmerksamkelt gewidmet werden muß, da 
das enge Zusammenleben von Menschen und Tieren, 
aber auch der sich mehr und mehr verstärkende inter­
nationale Tierverkehr oft über schnelle Flugverbin­
dungen, das Seuchenrisiko für Mensch und Tier 
erhöht.') 

Das frühzeitige Erkennen von Seuchen ist nur durch 
gut qualifiziertes Personal und entsprechend ausge­
stattete Untersuchungsanstalten zu gewährleisten. 
Daneben muß an den Grenzeingangsstellen bereits 
eine gründliche Kontrolle der Einfuhrtiere, der von 
Tieren stammenden Rohstoffe, Lebensmittel und Er­
zeugnisse erfolgen. 

Die Grenzeingangsstellen, das sind der Flughafen 
Frankfurt!Mail1 sowie die Grenzkontrollstellen Bebra 
und Herleshausen, müssen sowohl für die notwendi­
gen Untersuchungen als auch die Quarantänlerung 
von Tieren ausreichend ausgestattet sein. Am Flug­
hafen Frankfurt!M. kann die derzeitige Lage als zu­
friedenstellend bezeichnet werden. in Bebra Ist der 
Bau einer neuen Anlage unumgänglich geworden. 
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Das Land beteiligt sich zur Hälfte an den Gesamt­
kosten von 880 000,- DM. Der erforderliche Ausbau 
in Herlashausen ist gegebenenfalls für 1975 vorge­
sehen. 

Gestorbene und nicht für den menschlichen Genuß 
getötete Tiere, aber auch Abfälle von geschlachteten 
Tieren und aus Tierzuchten müssen in Tierkörper­
beseitigungsanstalten für Mensch und Tier unschäd­
lich beseitigt werden. Hierbei ist nicht nur die hygie­
nisch einwandfreie Beseitigung sicherzustellen, 
sondern es sollen noch wertvolle Tierfuttermittel ge­
wonnen werden. Daher werden die in Hessen vorhan­
denen Anstalten durch Aus-, Um- oder Neubau nicht 
nur modernisiert und in ihrer quantitativen sowie qua­
litativen Kapazität gesteigert, sondern es werden auch 
die Belange des Umweltschutzes - keine Belästigung 
durch Lärm und Gerüche, keine Belastung der Ge­
wässer durch ungeklärte Abwässer - berücksichtigt. 
Das Land und die Hassische Tierseuchenkasse ha­
ben und werden sich weiter am Aus-, Um- oder Neu­
bau der Anstalten mit Zuschüssen oder Darlehen be­
teiligen. So hat vor allem das Land Hessen den nach 
dem Tierkörperbeseitigungsgesetz zuständigen Stadt­
und Landkreisen (Aufgabenträger) 1971 und 1972 je­
weils über 300 000,- DM an Zuschüssen zur Verfü­
gung gestellt. 

Im Rahmen aller naturerhaltenden und -schützenden 
Maßnahmen darf der Tierschutz nicht unerwähnt blei­
ben. Das Ende 1972 verabschiedete neue Tierschutz­
gesetz geht davon aus, daß keine Tierart vom Schutz­
bedürfnis ausgenommen ist. Dies ist zur Sicherung 
eines ökologischen Gleichgewichts notwendig und 
trägt dazu bei, dem Menschen eine lebenswerte Um­
welt zu erhalten. 

Boden,Pßanzenschu~ 

Boden 

Der Boden als praktisch unvermehrbarer Naturfaktor 
ist zugleich aktiver und passiver Träger nahezu aller 
Vorgänge in biologischen, technischen und wirtschaft­
lichen Bereichen. Er ist weiterhin Mittler zwischen 
Atmosphäre und Untergrund. 

Auf Grund der derzeitig außerordentlich großen Be­
anspruchung von Flächen für die Besiedlung und Ver­
kehrseinrichtungen wird immer mehr Bodenfläche 
dem natürlichen Kreislauf entzogen. 

Als Grundlage der Nahrungsproduktion Ist die Erhal­
tung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der land­
wirtschaftlichen Nutzflächen, d. h. des Bodens, eine 
entscheidend wichtige Voraussetzung für die Erzeu­
gung gesundheitlich hochwertiger und biologisch 
vollwertiger Nahrungsmittel. Eine mögliche Gefähr­
dung dieser Leistungsfähigkeit durch einseitige 
Fruchtfolgen, moderne Anbautechniken und den ver­
stärkten Einsatz mineralischer Düngemittel steht 
heute häufig in der Diskussion zugleich mit den Be­
fürchtungen einer möglichen Gefährdung des Grund­
und Oberflächenwassers. Diese Bedenken richten 



sich vor allem gegen eine Grundwasserschädigung 
durch Stickstoffauswaschung und die Euthrophie­
rungsgefahr für Oberflächengewässer durch erhöhte 
Phosphorsäuredüngung. 

Nitratbildung erfolgt in jedem Boden als natürlicher 
Vorgang. in welchem Umfang das Nitrat von Pflanzen­
wurzeln aufgenommen oder durch Niederschlagswas­
ser ausgewaschen wird, hängt vom Bewuchs, der 
Bodenart und den Niederschlagsmengen ab. 

Aus den bisher vorliegenden Untersuchungen geht 
hervor, daß Nitratauswaschung vor allem auf unbe­
wachsenen, leichten und nährstoffreichen Böden in 
den frostfreien Herbst- und Wintermonaten erfolgt. 
Dabei ist die Form der Pflanzendecke und der Nähr­
stoffverrat des Bodens von wesentlich größerem Ein­
fluß als die Höhe der mineralischen Stickstoffdün­
gung. 

Die Bemühungen der fachlichen Beratung sowie die 
Schulung und Erwachsenenfortbildung für die Praxis 
sind daher darauf ausgerichtet, im Interesse einer 
möglichst vollständigen Ausnutzung der Stickstoff­
düngemittel eine stetige Verbesserung der Anbau­
methoden und Düngungsempfehlungen anzustreben. 
Zugleich mit einer Verbesserung der Nährstoffaus­
nutzung für hohe Ertragsleistungen wird mit der Her­
absetzung der Stickstoffverluste eine Grundwasser­
gefährdung verhindert. Vor allem bei leichten, durch­
lässigen Böden und Kulturen mit relativ wenig Wurzel­
masse und häufiger Bodenbearbeitung (Obst, Reben, 
Gemüse, Zuckerrüben), sind die Bestrebungen weiter 
darauf ausgerichtet, durch Verbesserung der Anbau­
technik und Düngungsmethodik Verluste und damit 
auch Schäden zu vermeiden. 

Insgesamt gesehen ist auf Grund der Ergebnisse der 
bisher durchgeführten Untersuchungen davon auszu­
gehen, daß durch die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung, mit Ausnahme der genannten Sonderfälle, 
die Belastung des Grundwassers mit Salzen und Ni­
traten nicht über das seit Jahrtausenden aus den 
natürlichen Wachstums- und Abbauprozessen resul­
tierende Maß hinaus erhöht wird. Eine vollwertige 
und zeitlich richtig dosierte Verteilung (Termindün­
gung) der Pflanzennährstoffe ist nach den Erkennt­
nissen der Pflanzenernährung nicht nur die Voraus­
setzung für hohe Erträge, sondern vor allem auch für 
die Erzeugung hochwertiger Qualitäten bei Nahrungs­
und Futtermitteln und zugleich für die Vermeidung 
einer Gefährdung von Grund- und Oberflächenwas­
ser. 

Aus umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchun­
gen unter verschiec)ensten Boden- und Klimabedin­
gungen und der eingehenden Kenntnis der chemi­
schen Umsetzungen im landwirtschaftlich genutzten 
Boden ist nachgewiesen, daß auch die für die Nähr­
stoffversorgung landwirtschaftlicher Kulturen und ins­
besondere für die Erzeugung hoher Qualitäten ent­
scheidend wichtige Phosphorsäuredüngung nicht zu 
einer Gewässergefährdung führt. 

Durch systematische Untersuchung der landwirtschaft­
lich genutzten Böden und der Erntesubstanzen sowie 

durch ein straff organisiertes Versuchswesen werden 
ständig verbesserte Grundlagen für eine wirksame 
Beratung und Fortbildung der Landwirtschaft ge­
schaffen, um so die stetige Verbesserung der Qualität 
der erzeugten Nahrungsmittel zu sichern und Schädi­
gungen so weitgehend wie möglich auszuschließen. 

Wichtigste Zukunftsaufgabe für alle Bereiche und be­
sonders für die nahrungsproduzierende Landwirt­
schaft wird es sein, durch planmäßige weitere For­
schung und wirksame Beratung den Boden und seine 
Erträge gesund und leistungsfähig zu erhalten. 

Pflanzenschutz 

Der moderne Anbau von Kulturpflanzen ist heute 
ohne Pflanzenschutz, d. h. ohne die Anwendung che­
mischer Pflanzenschutzmittel, ebensowenig möglich, 
wie die Lagerung pflanzlicher Erzeugnisse ohne Vor­
ratsschutzmitteL Schädlingsbekämpfungsmittel und 
Vorratsschutzmittel haben aber nicht immer nur nütz­
liche Wirkungen. Der Einsatz dieser Mittel kann leicht 
zu Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln 
oder deren Metaboliten auf oder in den behandelten 
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen führen. 

Gefahren für die menschliche und tierische Gesund­
heit sind bei unsachgemäßer Anwendung oder Besei­
tigung von Spritzbrühresten oder nicht verbrauchten 
Pflanzenschutzmitteln nicht auszuschließen. Eine Ge­
fährdung des Grundwassers ist hierbei ebenfalls mög­
lich. Andererseits können sowohl Pflanzenschädlinge 
als auch Pflanzenkrankheiten in den befallenen Pflan­
zen Stoffwechselprodukte mit hoher Warmblüter­
Toxizität verursachen und dadurch gesundheitsschä­
digend wirken. 

Insgesamt ergeben sich aus vorstehendem folgende 
Aufgaben: 

- Pflanzen- und Pflanzenerzeugnisse vor Schadorga­
nismen, Krankheiten und sonstigen Stoffen zu 
schützen, 

- Schäden abzuwenden, die bei dem Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln oder anderen Maßnahmen 
des Pflanzen- oder Vorratsschutzes, insbesondere 
für die Gesundheit von Mensch und Tier entstehen 
können. 

Ein wichtiges Instrument für die Durchführung dieser 
Aufgaben ist der Warndienst, der inzwischen weiter 
ausgebaut werden konnte. Seine verantwortungsvolle 
Aufgabe ist es, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
sinnvoll zu steuern. Es handelt sich bei diesem Warn­
dienst um eine besondere Form der Beratung, um 
Pflanzenschutzmittel gezielt einzusetzen. An die Stelle 
von routinemäßigen chemischen Bekämpfungsmaß­
nahmen sind bereits wenige, biologisch und wirt­
schaftlich notwendige, Maßnahmen getreten. Haupt­
aufgabe des Warndienstes sind die regionale Ermitt­
lung und Verwendung von Schadensschwellen sowie 
die Feststellung von Bekämpfungsterminen. Große 
Bedeutung haben auch die Hinweise auf nicht erfor­
derliche Bekämpfungsmaßnahmen. Im Jahre 1972 
unterblieb z. B. in Hessen die Vektorenbekämpfung 
im Rübenbau. 
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Wegen der großen Bedeutung, die den Rückständen 
von Pflanzenschutz- und Vorratsschutzmitteln in oder 
auf Nahrungs- und Futtermitteln zukommt, wurde in 
Fortführung des Aktionsprogrammes Mensch und 
Umwelt in der Hassischen Landwirtschaftlichen Ver­
suchsanstalt - Landwirtschaftliches Untersuchungs­
amt- in Darmstadt ein Laboratorium eingerichtet, das 
ausschließlich dem Zwecke dient, Rückstandsanaly­
sen durchzuführen. Für die erforderlichen Baumaß­
nahmen wurden 620 000,- DM und für die Ausstattung 
dieses Laboratoriums 900 000,- DM vom Land aufge­
bracht. 

Im Jahre 1971 trat das Gesetz zur Änderung des 
Pflanzenschutzgesetzes in Kraft. Durch dieses Gesetz 
sind dem Bundesminister für Ernährung, Landwirt­
schaft und Forsten sehr weitgehende Ermächtigungen 
zum Erlaß von Rechtsverordnungen übertragen wor­
den. Nach der gleichfalls im Jahre 1971 in Kraft getre­
tenen Verordnung über Anwendungsverbote und -be­
schränkungen' für Pflanzenschutzmittel ist die Anwen­
dung von chlorierten Kohlenwasserstoffen mit hoher 
Beständigkeit entweder völlig verboten oder ihre An­
wendung soweit eingeschränkt, daß diese praktisch 
bedeutungslos geworden sind. Die Biologische Bun­
desanstalt für Land- und Forstwirtschaft hat im Januar 
1972 ein Verzeichnis der inzwischen als bienenunge­
fährlich zugelassenen Pflanzenschutzmittel herausge­
geben. Im Mai desselben Jahres erschien das erste 
Verzeichnis von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln 
und ein weiteres Verzeichnis über zugelassene Zu­
satzstoffe wird demnächst von der Biologischen Bun­
desanstalt bekanntgemacht 

Diese Verzeichnisse sind deshalb so wichtig, weil 
nach dem neuen Pflanzenschutzgesetz nur noch von 
der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forst­
wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesgesund­
heitsamt zugelassene Pflanzenschutzmittel in den 
Verkehr gebracht werden dürfen. 

Zur Gewinnung eines Überblickes wurden inzwischen 
von der Versuchsanstalt in Darmstadt umfangreiche 
Maßprogramme in Angriff genommen. Beispielsweise 
wurde durch Gefäßversuche festgestellt, daß extrem 
hohe Gehalte an persistenten Pflanzenschutzmitteln 
in Böden zu Rückständen in der fertigen Pflanze füh­
ren können. in der Praxis Ist dagegen noch kein Bo­
den festgestellt worden, der so hohe Gehalte von 
Rückständen aufweist. Vorsorglich ist jedoch damit 
begonnen worden, die Böden und Pflanzen in der 
Umgebung von entsprechenden Anlagen der Pflan­
zenschutzmittelindustrie planmäßig zu untersuchen. 

Seit 1971 werden im Rahmen der amtlichen Futter­
mittelkontrolle in Darmstadt auch Futtermittel auf 
Pestizidrückstände untersucht. Die bis jetzt gewon­
nenen Erkenntnisse bieten wichtige Anhaltspunkte für 
die Erarbeltung einer Höchstmengenverordnung für 
Futtermittel. 

Die Höchstmengenverordnung (Pflanzenschutz) ist 
auf den neuasten Stand gebracht worden. Darüber 
hinaus ist es erforderlich, in Zukunft verstärkt für eine 
moderne Höchstmengenverordnung der EWG einzu-
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treten, die den deutschen Vorschriften weitgehend 
entspricht. Die bisher von der EWG-Kommission er­
arbeiteten Entwürfe lassen aber in dieser Hinsicht 
noch einige Wünsche offen. 

Als Zielsetzungen für die künftigen Arbeiten sind u. a. 
zu nennen: 
- Planmäßige und regelmäßige repräsentative Kon­

trolle von Böden, Pflanzen und Produkten tierischer 
Herkünfte auf Gehalte von Rückständen der Pflan­
zenschutzmittel und von sonstigen unerwünschten 
Stoffen. 

- Weitere Einschränkungen der Anwendung von har­
ten Pestiziden. Verwendung von Mitteln, die eine 
weitgehende Schonung der Nützlinge erwarten las­
sen. 

- Weitere Schulung der Pflanzenschutzberater zur 
Verbesserung der Überwachung aller Anwendungs­
verbote und -gebote für Pflanzenschutzmittel bei 
der Pflanzenproduktion. 

- Verbesserung der Untersuchungsmethoden, damit 
große Serien von Lebens- und Futtermitteln pflanz­
licher Herkünfte in kurzer Zelt und so rechtzeitig 
auf Gehalte von Pestizidrückständen untersucht 
werden können, um nichtverkehrsfähige Produkte 
von der Vermarktung auszuschließen. 

- Bei der Ausbildung der Landwirte und Gärtner sind 
zukünftig die Fragen der Produktion gesundheitlich 
hochwertiger Nahrungsmittel noch mehr als seither 
zu berücksichtigen. 

- Verstärkte Einwirkung der amtlichen landwirtschaft­
lichen Beratung auf die Produktion, um eine sach­
gemäße Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu 
gewährleisten. 

Naturschutz, Landschaftspflege 

Naturschutz 

Die Erhaltung schutzwürdiger Landschaften und Land­
schaftsbestandteile, der Schutz der freilebenden Tier­
und Pflanzenwelt sowie deren Biotope ist eine der 
wesentlichen Aufgaben des Naturschutzes. Dieser ist 
nicht nur ein kulturelles, wissenschaftliches und so­
ziales Anliegen, sondern als Bestandteil des Umwelt­
schutzes trägt er zur Sicherung des Lebensraumes 
des Menschen bei. Aus den Anfängen des Natur­
schutzes herkömmlicher Art, der vorwiegend auf das 
Pflegen und Erhalten gerichtet war, wurde im Laufe 
der Zeit ein aktiver und gestaltender Schutz. 

Heute bemüht sich der Naturschutz in Hessen um die 
Erhaltung, Pflege und Gestaltung der gesamten Land­
schaft, d. h. nicht nur bestimmter, unter Schutz ge­
stellter Flächen bzw. Reservate. Ziel Ist es, den Natur­
haushalt für einen vielfältigen Bedarf langfristig lei­
stungsfähig zu erhalten. Gesetzlicher Grundpfeiler 
der Naturschutzarbeit ist das über 35 Jahre alte 
Relchsnaturschutzgesetz, das als Landesrecht weiter­
hin gültig ist. Durch das Naturschutz-Ergänzungsge­
setz vom 8. März 1968 sowie durch zwei Durchfüh-



rungsverordnungen vom 10. Juli 1968 und 26. Februar 
1969 wurden erforderliche Anpassungen vorgenom­
men. Unter gleicher Zielsetzung können in zuneh­
mendem Maße andere, jüngere Gesetze herangezo­
gen werden, z. B. Wassergesetz, Forstgesetz, Bau­
ordnung, Abfallgesetz. 

Die Ausweisung eines Naturschutzgebietes stellt den 
umfassendsten Schutz dar, den die Gesetzgebung 
vorsieht. ln Hessen gibt es nunmehr 63 rechtskräftig 
ausgewiesene Naturschutzgebiete (Stand 1. 9. 1972). 
Diese umfassen rd. 5 580 ha, das sind 0,3% der Lan­
desfläche. Für weitere 16 Naturschutzgebiete sind die 
Vorbereitungen angelaufen. 

Sehr viel großflächiger, jedoch geringer in der Schutz­
wirkung ausgestattet, sind die Landschaftsschutzge­
biete. Sie nehmen in Hessen mit 7177 km' ca 1/3 der 
Landesfläche ein. Der Vorteil der Landschaftsschutz­
gebiete liegt in der Sicherung großräumiger Land­
schaftsteile als Ausglelchsräume, was für regionale 
Planungen eine wertvolle Hilfe darstellt. 

Landschaftspflege 

Aufgabe der Landschaftspflege ist es, über vorbeu­
gende und landschaftsaufbauende Maßnahmen sowie 
durch Vorschläge zu einer sinnvollen Ordnung der 
Nutzungsansprüche die dauerhafte Leistungsfähigkeit 
unserer Landschaft zu erhalten. Entscheidungskrite­
rien sind dabei die Bedarfszahlen, die sich aus der 
Besiedlungsdichte und Bevölkerungsentwicklung so­
wie den damit verbundenen Ansprüchen an die Land­
schaft ermitteln lassen. Maßgebend, jedoch noch we­
nig erforscht, ist die Belastbarkeit der Landschaft als 
Ganzes und bestimmter Landschaftstypen. 

Landschaftspflege ist daher nicht Aufgabe einer ein­
zelnen Disziplin, sondern hat ein Anliegen aller in 
der Landschaft in irgendeiner Weise Tätigen zu sein. 
ln der Landschaft wirken auf großer Fläche die Fach­
verwaltungen Landwirtschaft, Landentwicklung, Forst­
wirtschaft und Wasserwirtschaft. Straßenbau, Ener­
gieversorgung, Landesverteidigung und andere Be­
hörden verwirklichen in ihr bestimmte Aufgaben. Die 
"Landschaft" umfaßt jedoch nicht nur den freien, un­
bebauten Raum, sondern in ihr gruppieren sich die 
Ansiedlungen der Menschen. Diese reichen vom Ein­
zelgehört über die Gemeinde schließlich zum Verdlch­
tungsraum. Zur "Landschaftspflege" sind dement­
sprechend neben den obengenannten Bereichen auch 
der Raumordner, der Städtebauer und der Architekt 
aufgerufen. Das Bewußtsein darüber, daß auch diese 
engsten Lebens- und Arbeitsbereiche des Menschen 
wirtlich und umweltfreundlich gestaltet werden müs­
sen, scheint jedoch noch nicht allzu große Verbreitung 
gefunden zu haben. Um dles zu verdeutlichen, seien 
nur einige Beispiele angeführt: 

- Ungestaltete und unharmonische Kontaktzonen 
zwischen Bebauungsbereichen und "freier" Land­
schaft, 

- Ausuferung von Städten und Dörfern durch Aus­
weisung neuer Baugebiete, 

- häufiger Mangel an Grünordnung oder kein aus­
reichender Obergang von der Grünordnung zur 
"freien Landschaft", 

- unharmonische Bebauung in den Ortsbereichen 
selbst. 

Zahlreiche Bundes- und Landesgesetze weisen für 
die durch sie zu regelnden Maßnahmen auf die Rück­
sichtnahme auf den Landschaftsschutz hin (Bundes­
baugesetz, Bundesfernstraßengesetz, Wassergesetz 
usw.). Ein durchschlagender Erfolg ist diesen gesetz­
lichen Bestimmungen jedoch bisher nicht beschieden 
gewesen, da sie in ihrer Aussage zu wenig konkret 
wurden und andererseits die Landschaft, auf die 
Rücksicht zu nehmen ist, sich einer objektiven Bewer­
tung weitestgehend noch entzog. Hier fehlen also 
noch zahlreiche wissenschaftliche Grundlagen. 
Präziser formuliert das Hassische Landesraumord­
nungsprogramm. Es erhebt in seinen fachlichen 
Grundsätzen zahlreiche Forderungen zur Erhaltung 
des Landschaftsbildes im Rahmen einer gesunden 
Umweltgestaltung, die bei zukünftigen Maßnahmen zu 
beachten sind. 

Für den engeren Bereich der Landschaftspflege hat 
die Hassische Landesregierung am 6. Dezember 1971 
dem Landtag einen Entwurf für ein Hessisches Land­
schaftspflegegesetz vorgelegt, das von diesem inzwi­
schen verabschiedet worden ist. Dieses Gesetz vom 
4. April 1973 befaßt sich mit der "freien" Landschaft 
und regelt im wesentlichen drei Bereiche: 

- Genehmigungs- und Rekultivierungspflicht von Ein-
griffen in die Landschaft 

- Pflege der Brachflächen 

- Landschaftsplanung 

Zu den bisher durchgeführten Maßnahmen zur Land­
schaftspflege gehören insbesondere die im Rahmen 
der agrarstrukturellen Vorplanung im Maßstab 
1 : 25 000 bzw. 1 :50 000 aufgestellten Landschafts­
rahmenpläne und Landschaftspläne. Bislang sind 
über 60% der hessischen Landesfläche erlaßt. Land­
schaftspläne im Maßstab 1 : 1 000 bis 1 : 5 000 werden 
im Rahmen der agrarstrukturellen Vorplanung- dritte 
Stufe - aufbauend auf den Rahmenplänen erstellt. 
Mit der Bearbeitung von agrarstrukturellen Vorpla­
nungen der dritten Stufe wurde im Jahre 1971 begon­
nen. Im Jahre 1972 wurden Planungen für insgesamt 
15 Nahbereiche vergeben. 

Auch im Rahmen aller Flurbereinigungsverfahren 
werden nach den Bestimmungen des Flurbereini­
gungsgesetzes Landschaftspläne aufgestellt, die die 
Durchführungsmaßnahmen im einzelnen aufeinander 
abstimmen. 

Im Rahmen der Landsiedlung wurden bis Ende 1971 
insgesamt 27 772 Betriebe im Rahmen der Neusied­
lung, Eingliederung oder Agrarstrukturverbesserung 
gefördert. Es hat sich erwiesen, daß den hier geför­
derten Vollerwerbsbetrieben und davon insbesondere 
den Aussiedlungen bei weiterer Verschärfung des 
Brachlandproblems große Bedeutung als Auffanghöfe 
im Rahmen der Landschaftspflege zukommt. 

21 



Einen wichtigen Schritt zur Beseitigung der Land­
schaftsschäden in Hessen hat das Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt durch die Erarbeitung 
eines Kartenwerkes über die Landschaftsschäden in 
Hessen unternommen.') Mit Stichtag vom 1. Oktober 
1971 wurden 6 012 Objekte mit zusammen 9 903 ha 
Fläche festgestellt. Davon nehmen die Abbauflächen, 
wie Kies- und Sandgruben mit und ohne Freilegung 
von Grundwasser, Lehmgruben, Steinbrüche und 
Sonstiges sowie die Anschüttungen 56 °/o der Anzahl 
bzw. 83% der Schadensfläche ein. Der Rest sind Müll­
plätze. Auffallend groß ist die Fläche der Steinbrüche 
mit ca. 1/3 der Gesamtschadensfläche. Es folgen Kies­
und Sandgruben mit freigelegtem Grundwasser, die 
sich nach ihrer Rekultivierung besonders gut für die 
Einrichtung von Freizeit- und Erholungsanlagen eig­
nen. ln öffentlichem Grundeigentum des Landes Hes­
sen und in überwiegendem Maße der Gemeinden lie­
gen 42 % der mit Landschaftsschäden behafteten 
Flächen. Die Rekultivierung dieser Flächen (3 400 ha) 
erscheint zunächst am unproblematischsten, hier muß 
der Anfang gemacht werden. Um die Fülle der Aufga­
ben in kürzester Zeit zu bewerkstelligen, werden 
pragmatische Methoden ergriffen werden müssen, 
wie 

- Abdecken mit Boden und Bepflanzung mit geeigne­
ten Gehölzen, 

- Ergänzungspflanzungen an Steinbrüchen, 

- Eingrünung und Gestaltung von Kiesgrubenbö-
schungen, soweit diese nicht als Wasserllächen 
Einrichtungen der Erholung aufnehmen sollen. 

Beispielhaft sei an dieser Stelle auf verschiedene 
Maßnahmen der harmonischen Wiedereingliederung 
von Flächen hingewiesen, die zur Gewinnung berg­
baulicher Mineralien in Anspruch genommen waren. 
Entscheidungskriterien bilden der ursprüngliche Zu­
stand der Landschaft sowie evtl. regionale oder über­
regionale Entwicklungsziele in dem betroffenen Raum. 
Neben der Durchführung der laufenden Rekultivie­
rungsarbeiten in den hessischen Braunkohle- und 
Tonabbaugebieten konnten in den Kreisen Roten­
burg/Bad Hersfeld und Eschwege die durch den 
Schwerspatbergbau verursachten Landschaftsschä­
den beseitigt werden. Als besonders umfangreich er­
weisen sich die Maßnahmen zur landschaftsgerechten 
Wiedereingliederung des Braunkohlenabbaugebietes 
auf dem Hohen Meißner. Die Durchführung dieser 
Maßnahmen wird nach dem vom Hassischen Kabinett 
gebilligten Plan der Rekultivierungskommission 2,1 
Mlo DM erfordern. in dieser Kommission wirken Fach­
leute des Bergbaues, der Land- und Forstwirtschaft, 
des Naturschutzes, der Landschaftspflege, der Lan­
deskultur und der Wasserwirtschaft mit. Vergleichbare 
Institutionen gibt es auch ln den anderen Bereichen 
des Berbaues. Zur Verstärkung dieser Bemühungen 
um Landschaftspflege und Rekultivierung ist es erfor­
derlich, im Bundesberggesetz die Information der zu­
ständigen Planungsbehörde über bergrechtliche be-
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deutsame Maßnahmen zu verankern, damit umwelt­
schädliche Vorhaben verhindert oder die aus Gründen 
des Umweltschutzes erforderlichen Auflagen erteilt 
werden können. 

Um für die zur Pflege der Landschaft durchzuführen­
den Maßnahmen bessere Planungsgrundlagen zu er­
halten, wurden verschiedene Forschungsaufträge an 
wissenschaftliche Institutionen vergeben. Beispielhaft 
seien genannt: 

- Untersuchungen über das biologische Potential in 
Hessen, 

- Forschungsvorhaben Umgebungswert, 

- hauswirtschaftliche Planungsmethoden für den Er-
werbszweig Fremdenverkehr, 

- technische Methoden der Geruchsbeseitigung bei 
Massentierhaltungen, 

- lnfrarotbefliegung. 

Bereits im "Aktionsprogramm Mensch und Umwelt" 
wurde auf die Notwendigkeit der Pflege brachliegen­
der Flächen hingewiesen. Wie wichtig es ist, die 
Brachflächen einer sinnvollen Nutzung zuzuführen, er­
gibt sich aus der Tatsache, daß das Brachfallen land­
wirtschaftlich genutzter Flächen im Jahre 1971 einen 
Umfang von über 35 000 ha in Hessen erreicht hat, 
d. s. 3,6% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche 
(Dill kreis 36%, Offenbach 13 %). Brachflächen können 
alternativ für folgende Nutzungsarten verwendet wer­
den:') 

- Siedlung und Verkehr, 

- Wochenendhäuser, Freizeitanlagen, Gewässer, 
- Aufforstung, 

- Natürliche Sukzession, 

- zu pflegende Freiflächen. 

Welche der aufgezeigten Alternativen die jeweils 
sinnvollste Nutzung der Brachflächen ist, hängt weit­
gehend von den örtlichen Gegebenheiten und dem 
Einfluß auf Naturhaushalt und Landschaftsbild ab. 

Spezielle Untersuchungen zu diesen Fragen fanden 
ihren ersten Niederschlag in einer Veröffentlichung 
über "Landschaftspflege im Hochtaunus- vom Brach­
land zurück zur Landbewirtschaftung". Durch die im 
Frühjahr 1972 angelaufenen Landschaftspflegemo­
delle im Taunus und Lahn-Dillgebiet soll sowohl mit 
Hilfe exakter Parzellenversuche als auch durch groß­
flächige Demonstrationsvorhaben festgestellt werden, 
welches Instrumentarium zur Landschaftsoffenhaltung 
zur Verfügung steht, was es kostet und welches Er­
gebnis damit zu erzielen Ist. Gleichzeitig wird unter­
sucht, welchen Einfluß das Tolerieren der Brache auf 
pflanzensoziologische und bodenmäßige Veränderun­
gen ausübt. 

Da das Instrumentarium des pfleglichen Offenhaltens 
von Brachflächen und die Organisation seines Ein­
satzes sehr vielgestaltig sein können und die Fantasie 
sowie das Engagement der örtlichen Stellen angeregt 
werden sollen, werden die Maßnahmen für groß-
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flächige Demonstrationsvorhaben nicht von vornher­
ein exakt vorgeschrieben und nur vom Land unter­
stützt, wenn sich die örtlichen Stellen finanziell be­
teiligen. 

Es kann erwartet werden, daß die zunächst noch be­
scheidenen Anfänge mit Landschaftspflegemodellen 
nach 3-5jähriger Laufzeit wertvolle Entscheidungshil­
fen für die Beurteilung der "sinnvollen Nutzung" von 
Brachflächen liefern. 

Eine besondere Form des Flächenschutzes der Land­
schaft stellt die Einrichtung der Naturparke dar. Diese 
sind erstmalig in Hessen im Hassischen Forstgesetz 
in der Fassung vom 6. März 1970 verankert. Innerhalb 
weniger Jahre ist mit ihnen ein Instrumentarium ent­
wickelt worden, das in hervorragender Weise den 
Erholungs- und Freizeitbedürfnissen der Bevölkerung 
entgegenkommt. ln diesen als Vorbildlandschaften zu 
betrachtenden Räumen wurden in kurzer Zeit seitens 
der Trägerorganisationen (Stadt- und Landkreise) mit 
Unterstützung von Bund und Land erhebliche Mittel 
investiert und vielfältige Erholungseinrichtungen ge­
schaffen. 

Bei aufmerksamer Betrachtung ist festzustellen, daß 
sich der Gedanke der Notwendigkeit der Erhaltung 
einer natürlich gewachsenen, nicht ständigem Wech­
sel unterworfenen Landschaft als Lebensraum des 
Menschen langsam durchzusetzen beginnt. Gleichzei­
tig wird allerdings die Landschaft immer noch als 
potentielles Siedlungsland betrachtet. Die Ausweisung 
von Baugebieten vollzieht sich vorwiegend in die 
"freie" Landschaft hinein, statt zunächst verdichtungs­
fähige vorhandene Siedlungsbereiche in Anspruch zu 
nehmen. 

Die Notwendigkeit der Landschaftsgestaltung auch 
Im baulichen Bereich muß stärker als bisher von den 
zuständigen Planungs- und Genehmigungsbehörden 
wahrgenommen werden. Insbesondere sind die Be­
lange der Landschaftsökologie zu wahren, die bisher 
nur von einigen Fachverwaltungen im Rahmen einer 
wenig umfassenden Kompetenz wahrgenommen wur­
den. Es Ist deshalb notwendig, ökologisch vorgebil­
dete Fachkräfte mindestens bei den Landkreisen und 
den Kommunen ab Mittelstädten aufwärts einzuset­
zen, um dieser Seite des Umweltschutzes das ihm 
gebührende Gewicht zu verleihen. 

Für Maßnahmen der Landschaftspflege werden in Zu­
kunft erhebliche Mittel bereitgestellt werden müssen. 
Diese beziehen sich jedoch nicht nur auf die Rekulti­
vierung von Schadensflächen, sondern auch auf den 
Ankauf von Flächen und deren Ausbau für Erholung 
und Freizeit. 

Erschwerend wirkte sich bisher auf die Durchführung 
der landschaftspflegerischen Maßnahmen insbeson­
dere das Fehlen von gesetzlichen Grundlagen für die 
Nutzungsduldung und Pflegepflicht aus. Hier wurde 
durch das Hassische Landschaftspflegegesetz vom 4. 
April 1973 Abhilfe geschaffen. Im Hinblick auf die 
Flächennutzung und den Bodenverkehr (Spekulation) 
sind die gesetzlichen Grundlagen noch verbesse­
rungsbedürftlg. 

Raumordnung, Städtebau 

Raumordnung 

Zur Sicherung und Verbesserung der Lebensbedin­
gungen der Menschen einschließlich der Leistungs­
fähigkeit des Naturhaushaltes ist eine zweckmäßige 
Ordnung und Gestaltung des Raumes unerläßlich. 
Dazu haben Raumordnung und Landesplanung in 
langfristiger Vorausschau überörtliche und Oberfach­
liche Entwicklungsziele festzulegen und alle raum­
wirksamen Planungen und Maßnahmen auf diese 
Ziele zu koordinieren. Die raumbedeutsamen Aspekte 
der Umweltfachplanung müssen in das Planungssy­
stem der Raumordnung einbezogen werden, wo alle 
Ansprüche an den Raum gegeneinander abzuwägen 
sind. 

Der Umweltausschuß der Ministerkonferenz für Raum­
ordnung hat folgende Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung zum Umweltschutz erarbeitet, die in 
die Entschließung der Ministerkonferenz für Raum­
ordnung vom 15. Juli 1972 aufgenommen wurden: 

- Geordnete Verdichtung der Siedlungsentwicklung 

- Erhaltung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit 
der Verdichtungsräume und ihrer Randgebiete 

- Ausbau von zentralen Orten in den ländlichen Räu­
men 

- Funktionsgerechte Zuordnung von Wohnstätten, 
Arbeitsstätten, Infrastruktureinrichtungen und Frei­
flächen 

- Sicherung von Erholungsgebieten und Ausbau von 
Freizeit- und Erholungseinrichtungen innerhalb und 
vor allem ln der Nähe von Verdichtungsräumen für 
die Tages- und Wochenenderholung 

- Ausweisung von Bereichen, in denen belästigende 
Anlagen und Einrichtungen in Betracht kommen 
können. 

Diese Ziele sind in den Raumordnungsprogrammen 
und -plänen der Länder zu beachten. Der hessische 
Landesentwicklungsplan und die regionalen Raurn­
ordnungspläne setzen den Rahmen für alle raumbe­
deutsamen fachlichen Planungen und Maßnahmen 
und erleichtern durch ihre Bindungswirkung den Um­
weltschutz. 

Die wesentlichen Maßnahmen des Umweltschutzes, 
die die Raumordnung zu vertreten hat, sind vorbeu­
gende Maßnahmen, wie die Ordnung der Siedlungs­
entwicklung. Durch vorausschauende Ausweisung von 
Bereichen für Siedlungen, Anlagen und Einrichtungen, 
die den natürlichen Gegebenheiten und den wirt­
schaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturel­
len Erfordernissen entsprechen, wird Umweltschäden 
vorgebeugt. 

Die begrenzte natürliche Leistungsfähigkeit eines 
Raumes und die vielfältigen Auswirkungen der Um­
weltbelastungen auf das physische und psychische 
Wohlbefinden des Menschen sind ebenso zu berück, 
sichtigen wie wirtschaftliche Gesichtspunkte. 
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Die Raumordnung sucht durch Ordnung der Sied­
lungsentwicklung Umweltgefährdungen zu begegnen. 
Das Prinzip der gegliederten Verdichtung wird den 
Erfordernissen des Umweltschutzes am besten ge­
recht. Zwischen den Siedlungsverdichtungen bleiben 
Freiräume erhalten, die für die Naherholung, Wasser­
versorgung, den klimatischen Ausgleich und die Ver­
minderung von Luftverunreinigungen große Bedeu­
tung haben. Die einzelnen Siedlungsbereiche sollen 
einander so zugeordnet werden, daß sie sich gegen­
seitig ergänzen und in ihren verschiedenen Funktio­
nen möglichst wenig beeinträchtigen. 

Es besteht heute kein Zweifel mehr, daß z. B. der 
Wald seiner vielfältigen Wohlfahrtsfunktionen wegen 
ein wichtiges raumordnerisches Element ist. Diese 
Auffassung hat sich bereits in den fachlichen Grund­
sätzen des Hassischen Landesraumordnungspro­
gramms niedergeschlagen. Der Wald unterliegt dort 
besonderem Schutz und darf in Verdichtungsgebieten 
für bauliche oder gewerbliche Zwecke nur dann und 
im erforderlichen Umfang in Anspruch genommen 
werden, wenn andere geeignete Flächen nicht vor­
handen sind. Rodungen sollen durch Aufforsungen 
ausgeglichen werden. Diese gesetzliche Handhabe 
erweist sich zusätzlich zu den Bestimmungen des 
Hassischen Forstgesetzes als ein geeignetes Mittel, 
um die stets wiederkehrenden Ansprüche auf Bebau­
ung bestimmter Waldflächen abzuwehren. Gerade in 
den Verdichtungsgebieten und in der unmittelbaren 
Nachbarschaft der Wohnsiedlungen werden die im­
materiellen Wohlfahrtswirkungen des Waldes am 
stärksten empfunden. Er ist Freiraum für Kinder und 
ältere Menschen, er ist Naherholungsraum für den 
Arbeitenden, er ist städtebaulich gesehen ein gestal­
tendes Element, und er fördert im System der Regio­
nalen Grünzüge die Verbesserung des Kleinklimas. 

Hessen ist das waldreichste Land der Bundesrepu­
blik. Im Rhein-Main-Verdichtungsgebiet ist der hes­
sische Bereich mit Waldungen verhältnismäßig gut 
ausgestattet. Die Wohn- und Lebensqualität dieses 
Raumes für die gegenwärtige und zukünftige Gene­
ration wird entscneldend daran gemessen werden, 
inwieweit es gelingt, den vorhandenen Trend des 
Waldrückganges in diesem Gebiet aufzuhalten. Die in 
der Regionalplanung gefundenen Ansätze sind in die­
ser Hinsicht als sehr positiv zu bewerten. 

Trotzdem ist z. B. im Jahre 1971 immer noch ein Rück­
gang der Waldflächen in den Verdichtungsgebieten 
von 256 hagegenüber einem solchen im Land Hessen 
von Insgesamt 429 ha zu verzeichnen. 

An bisher im Bereich der Raumordnung durchgeführ­
ten Maßnahmen sind zu nennen: 
Gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages und der 
Billigung der Ministerpräsidentenkonferenz wird z. Z. 
von der Bundesregierung im Zusammenwirken mit 
den Ländern das Bundesraumordnungsprogramm er­
stellt. Es bildet den gesamträumlichen und überfach­
lichen Orientierungsrahmen für Bund und Länder bei 
ihren Planungen und Maßnahmen für die Entwicklung 
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des Bundesgebietes bis 1985. Sein Zielsystem um­
faßt drei Säulen: 

- die Schaffung wertgleicher Lebensverhältnisse 

- die Erhaltung eines angemessenen Wirtschafts-
wachstums 

- die Erhaltung und Schaffung günstiger Umweltbe-
dingungen. 

Mit dem Landesentwlcklungsplan, der am 27. April 
1971 festgestellt wurde, ist eine neue regionalbetonte 
Phase der langfristigen Entwicklungsplanung in Hes­
sen eingeleitet worden. Die vorgesehenen Planungen 
und Maßnahmen werden für Teilräume des Landes 
nachgewiesen und der Umweltschutz besonders her­
ausgestellt. 

Die regionalen Raumordnungspläne - der Plan der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Untermain liegt 
bereits vor - enthalten neben anderem unter Beach­
tung des Umweltschutzes neue verdichtete Siedlungs­
gebiete, wo neben Wohnungen und Arbeitsplätzen 
durch entsprechende Freiflächen die klimatischen und 
lufthygienischen Lebensbedingungen sowie die Nah­
erholungsmöglichkeiten gesichert sind. Die Grünzüge 
werden mit den Maßnahmen der Naherholung koordi­
niert. 

Ein Beitrag der Landentwicklung zur Raumordnung 
ist die agrarstrukturelle Vorplanung in ihren verschie­
denen Stufen. 

Darüber hinaus laufen Untersuchungen zur optima­
len Zweckwidmung der Flächen zwecks Ordnung der 
Kulturlandschaft im Sinne des Landesentwicklungs­
planes. 

Ferner stellen die Entwicklungsprogramme der Land­
entwicklung einen wichtigen Beltrag zur Raumord­
nung dar. Das Entwicklungsprogramm für das Knüll­
gebiet ist angelaufen, für das Gebiet der hessischen 
Rhön und des Odenwaldes sind Entwicklungspro­
gramme vorbereitet. Diese Programme werden in en­
ger Zusammenarbeit mit den Regionalen Plaungsge­
meinschaften erstellt. Um zu diesen Planungsgemein­
schaften einen engen Kontakt herzustellen, wurden 
z. B. seitens der Landeskulturverwaltung Verbindungs­
leute abgestellt. 

Ziel der Bemühungen ist es, die Förderung des länd­
lichen Raumes noch konzentrierter als bisher durch­
zuführen. Die Durchführung des Landesentwicklungs­
planes stößt jedoch auf Schwierigkeiten, weil die 
wirtschaftlichen Ergebnisse des agrarischen Bereiches 
weit hinter denen der Industrie liegen. 

Hinzu kommt die Aufgabe von Betrieben und Flächen, 
die in weiten Teilen des Landes Hessen bereits zu 
umfangreichen Brachflächen geführt hat. Mit den ge­
nannten Entwicklungsprogrammen soll nunmehr er­
reicht werden, daß die nur in beschränktem Umfang 
zur Verfügung stehenden Mittel zielgerichtet und 
schwerpunktmäßig innerhalb des ländlichen Raumes 
eingesetzt werden können. Zur Durchführung dieser 
Programme Ist jedoch eine politische Entscheidung 
notwendig. 



Als Beitrag zu den Grundlagenerhebungen für die 
Regionalplanung wurde durch das Ministerium für 
Landwirlschaft und Umwelt eine Flächenschutzkarte 
Hessen im Maßstab 1 :50 000 für das Land Hessen 
erstellt.') Diese Karte ist aus der früheren Schutz­
karte A der Arbeitsgemeinschaft zur Verbesserung 
der Agrarstruktur (AVA) und der Waldfunktionenkarte 
der Hassischen Forsteinrichtungsanstalt (FEA) her­
vorgegangen. Sie trifft Aussagen über bestimmte 
landwirtschaftliche Vorranggebiete, über wasserwirt­
schaftlich schutzbedürftige Flächen, über Schutzwal­
dungen hinsichtlich Wassergewinnung, Bodenabtrag, 
Sicht- und lmmissionschutz. Sie weist die bevorzug­
ten Erholungswaldungen mit den vorhandenen ent­
sprechenden Einrichtungen aus. Dem Raumplaner 
wird damit ein wertvolles Instrument an die Hand 
gegeben, die von der "freien" Landschaft und insbe­
sondere den Wäldern ausgehenden Wohlfahrtswir­
kungen zu erkennen und bei seinen Überlegungen 
zur Ordnung und Entwicklung des Raumes zu berück­
sichtigen. 

Bel der kritischen Bilanz zeigt sich, daß einem erfolg­
reichen Umweltschutz das derzeitige Bodenrecht ent­
gegensteht. Durch Neuordnung des Bodenrechtes 
sollen Flächennutzungen erleichtert werden, die den 
Anliegen des Umweltschutzes entsprechen. Ein aus 
der Sicht der Raumordnung befriedigendes Boden­
recht muß gewährleisten, daß der Grund und Boden 
zu Preisen in einem Umfang zur Verfügung steht, da­
mit die angestrebte regionale oder Stadtentwicklung 
durchführbar wird. Die vorgelegten Lösungsvor­
schläge zum Bodenrecht müssen auf ihre Praktikabi­
lität und Realisierbarkelt untersucht werden. Bei Bau­
genehmigungen werden psychosoziale Bedürfnisse 
der Menschen an die bebaute Umwelt vielfach zu 
wenig berücksichtigt. 

Landschaftsplanungen sollen gleichzeitig mit den 
raumordnerischen Gesamtplänen erarbeitet werden 
und eine ökologische Zustandsermittlung sowie Zu­
standsbewertung erhalten. Sie sind wichtige Beurtei­
lungsgrundlagen vor allem für Regional- und Flächen­
nutzungspläne. 

Ein Mangel besteht an wissenschaftlichen Grundla­
gen. Die wichtigste Frage der Raumordnung an die 
Wissenschaft kann dahin zusammengelaßt werden, 
daß festzustellen ist, welche Umweltgegebenheiten 
einer optimalen Raumordnung entgegenstehen. Dazu 
sind sozialwissenschaftliche Untersuchungen über die 
Umweltqualität bzw. den Wohnwert durchzuführen. 

Städtebau 

Der Städtebau ist eingebunden in die allgemeine Auf­
gabe einer umfassenden Verbesserung der Umwelt. 
Entwicklungen der Vergangenheit, gegenwärtige Miß­
stände und die Notwendigkeit, künftige Anforderun­
gen stärker zu berücksichtigen, erfordern vielfältige 
städtebauliche Maßnahmen. 

Die Durchführung entsprechend konzipierter städte­
baulicher Maßnahmen ist ein wesentlicher Beitrag 
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zum Schutz, zur Pflege und zur Gestaltung der Um­
welt. 

Ziel des Städtebaues ist die bauliche Entwicklung von 
Städten und Dörfern mit einem hohen Angebot der 
Daseinsfürsorge und die Sicherung und Verbesse­
rung der Umwelt entsprechend der gesellschaftlichen 
Entwicklung, so daß die Lebensbedürfnisse jedes 
Bürgers erfüllt werden. Während als übergeordnetes 
Ziel - z. B. im Landesentwicklungsplan - die Errei­
chung gleichwerliger Lebensverhältnisse in allen Lan­
desteilen angestrebt wird, sind Ausgangslage und 
Voraussetzungen örtlich stark verschieden. 

Bei dem gegenwärtigen Zustand konzentrieren sich 
- aus städtebaulicher Sicht - die Umweltprobleme 
schwerpunktartig, und zwar in den Verdichtungsräu­
men, auf die Stadtkerne der Städte und auf die Erwei­
terungsgebiete der Gründerzeit, in ländlichen Räu­
men auf die Stadtkerne der zentralen Orte sowie auf 
den ökologischen Bereich. 

Auf dem baulichen Sektor lassen sich folgende Um­
weltprobleme erkennen: 

Städtebauliche Mängel, insbesondere hinsichtlich 
Funktionstüchtigkeit, Art und Maß der baulichen Nut­
zung, Erschließung, Ausstattung mit Anlagen und 
Einrichtungen für den Gemeinbedarf, Immissions­
schutz, ökologisches Gleichg~wicht; 

bauliche Mängel, insbesondere hinsichtlich Lage und 
Anlage von Wohnungen, Betriebs- und Arl:)eitsstätten, 
Beschaffenheit der Gebäude und der technischen Ein­
richtungen. 

Daraus leiten sich städtebauliche Tellziele ab, wie: 

Die Gemeinden müssen so ausgebaut werden, daß 
sie in der Lage sind, ihre ihnen durch Raumordnung 
und Landesplanung im Rahmen der zentralörtlichen 
Gliederung zufallenden Aufgaben zu erfüllen. Struk­
turelle Mängel in den Stadtkernen müssen behoben 
werden, um die volle Funktionsfähigkeit wiederher­
zustellen. Teilfunktionen wie Wohnen, Einkaufen, Ar­
beiten, Verkehr, Bildung, Erholung und Freizeit müs­
sen in ein optimales Verhältnis zueinander gestellt 
werden. 

Ungesunde Konzentrationen einer Nutzungsart, wie 
auch unzuträgliche Vermischungen verschiedener, 
sich störender Nutzungsarten, müssen vermieden bzw. 
aufgelöst werden. 

Erschließungsanlagen müssen so angelegt oder er­
weitert werden, daß sie den Anforderungen des Ver­
kehrs, der Versorgung, der Abwasser- und Abfallbe­
seitigung aber auch des Immissionsschutzes ent­
sprechen. 

Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs wie 
Kindergärten, Schulen, Turnhallen, Sportanlagen und 
Schwimmbäder, Mehrzweckhallen, Dorfgemelnschafts­
und Bürgerhäuser, Verwaltungsgebäude, Kirchen, 
Altenheime und Krankenhäuser müssen vermehrt er­
richtet und den Wohnungen zugeordnet werden, da­
mit der individuelle Freiheitsraum des Bürgers erwei­
tert, seine persönliche Entwicklung gefördert und 
seine gesellschaftlichen Bedürfnisse erfüllt werden. 
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Wohnungen müssen nicht nur in ausreichender Zahl 
gebaut werden, sondern sie müssen von vornherein 
in bezug auf Lage, Grundriß, Größe und Ausstattung 
so geplant werden, daß sie auch den Umweitansprü­
chen, insbesondere dem Immissionsschutz, gerecht 
werden. Es bedarf auch einer Abwägung zwischen 
naturverbundenem Wohnen und einer ökonomisch 
sozialgebundenen Verdichtung zur Gegenwirkung ge­
gen eine Zersiedlung der Landschaft und eine Ent­
völkerung der Zentren. Dem Gesichtspunkt des huma­
nen Wohnans ist bei allen Wohnungs- und Städtebau­
maßnahmen Rechnung zu tragen. 

Die städtebaulichen Maßnahmen sind zu ergänzen 
durch nach den neuasten bautechnischen Erkenntnis­
sen des Umweltschutzes geplante und ausgeführte 
Baumaßnahmen. Dazu gehört z. B. auch die Entwick­
lung und Verwendung entsprechender Bauelemente 
und geräuscharmer Baumaschinen. 

Bei der Entwicklung der Städte und Gemeinden, ins­
besondere bei neuen Baugebieten, sind die land­
schaftlichen Gegebenheiten verstärkt zu berücksichti­
gen. 

Die Erreichung dieser Ziele ist nur langfristig möglich. 
Sie erfordert eine vorausschauende längerfristige 
Planung und eine zielstrebige zügige Durchführung. 

Im Laufe der letzten Jahre sind im Sachgebiet Städte­
bau verschiedene Gesetze und andere Rechtsvor­
schriften ergangen, die direkt und indirekt zur Lösung 
der Umweltprobleme beitragen. 

in erster Linie ist hier das Bundesbaugesetz zu nen­
nen und die zu seiner Ausführung ergangene Bau­
nutzungsverordnung. Durch diese Rechtsvorschriften 
sind die Bestimmungen über die Bauleitplanung in 
den Gemeinden vereinheitlicht und die zu ihrer Siche­
rung und Durchführung erforderlichen verwaltungs­
und bodenordnerischen Maßnahmen neu geregelt 
worden. Die in die Verantwortung der Gemeinden 
gelegte Aufgabe ist vorausschauende Planung einer 
geordneten Entwicklung für das gesamte Gemeinde­
gebiet mit dem Schwerpunkt für die zur baulichen 
Nutzung bestimmten Gemarkungsflächen. Hierbei 
kommt der vorausschauenden Berücksichtig~ng des 
Immissionsschutzes steigende Bedeutung zu. Mit den 
Fachbereichen des Wass~rhaushaltes, der Wasser­
versorgung, der Abwasserbeseitigung und der Müll­
beseitigung steht die BauleUplanung in enger Bezie­
hung, weil in ihr die sich aus diesen Bereichen erge­
benden Belange niederschlagen und für die entspre­
chenden Einrichtungen und Anlagen mit Hilfe von 
Bauleitplänen die notwendigen Flächen zu sichern 
sind. Durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen im 
Bereich des Verkehrs und des Städtebaus kann der 
Schutz gegen Straßenverkehrslärm und Kraftfahr­
zeugabgase sowie Erschütterungen durch geeignete 
bauliche und betriebliche Maßnahmen der Verkehrs­
planung und der städtebaulichen Planung verbessert 
werden. 

Von besonderer Bedeutung für eine umweltbewußte 
Planung sind die "Richtlinien für die Berücksichtigung 
des Verkehrs im Städtebau", die der Hassische Mini-
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ster des lnnern am 10. März 1969 erlassen hat. Des 
weiteren wurden die Vornorm DIN 18005 Blatt 1 "Be­
rücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau" mit 
Erlaß vom 2. Juli 1972 und die "Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen" (RAST) Teil: Erschließung 
(RAST-E) mit Erlaß vom 5. Juli 1972 eingeführt. Lan­
desrichtlinien zu DIN 18005 Blatt 1 sind in Vorberei­
tung. 

Zur Durchsatzung der Ziele der Bauleitplanung und 
damit der Ziele des Städtebaues dienen eine Reihe 
von Maßnahmen, wie insbesondere die Bodenver­
kehrsgenehmigung, das gemeindliche Vorkaufsrecht 
sowie die Umlegung und Enteignung. 

Die Vorschriften des Bundesbaugesetzes haben eine 
nicht unwesentliche Verbesserung durch das "Gesetz 
über städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs­
maßnahmen in den Gemeinden" (Städtebauförde­
rungsgesetz) vom 27. Juli 1971 erfahren. Das Gesetz 
sieht Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher 
Mißstände in bestehenden bebauten Gebieten sowie 
Entwicklungsmaßnahmen - Schaffung neuer Orte, 
Entwicklung vorhandener Orte zu neuen Siedlungs­
einheiten und ihre Erweiterung um neue Orte - vor, 
die den Anforderungen an gesunde Lebens- und Ar­
beitsbedingungen der Bevölkerung entsprechen so­
wie eine Verbesserung der großräumigen Struktur 
bewirken. 

Bei Sanierungsmaßnahmen - Verbesserung der hy­
gienischen Verhältnisse, Behebung störender Ein­
flüsse auf Wohnungen durch Beseitigung von Stör­
quellen, Modernisierung überalterter Bausubstanz -
ist auch auf die Erhaltung von Bauten, Straßen, Plät­
zen oder Ortsteilen von geschichtlicher, künstlerischer 
und städtebaulicher Bedeutung Rücksicht zu nehmen. 
Im Rahmen der Altstadtsanierung liegt in dieser Hin­
sicht eine der Hauptaufgaben der Denkmalpflege. Der 
Steinzerfall z. B. bei Baudenkmälern wird durch die 
Umweltverschmutzung zu einem besonderen Pro­
blem. 

Dem Denkmalschutz und der Denkmalpflege, für den 
in der Vergangenheit bereits beachtliche Landesmit­
tel bereitgestellt wurden, kommt somit ebenfalls eine 
nicht zu übersehende Rolle bei der Umweltgestaltung 
zu, die in dem in Vorbereitung befindlichen "Denk­
malschutzgesetz" für das Land Hessen ihren Aus­
druck findet. 

Das Programm zur Förderung städtebaulicher Sanie­
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem 
Städtebauförderungsgesetz, das von Bund und Land 
gemeinsam aufgestellt ist, umfaßt - bezogen auf das 
Jahr 1972 - 51 Sanierungs- und 3 Entwlcklungsmaß­
nahmen. Zu dieser Förderung unterliegenden Kosten 
des Jahres 1972 von rd. 40 Mio DM stellten der Bund 
rd. 13,4 Mio DM und das Land rd. 15 Mio DM bereit. 
Außerdem wurden für zwei weitere Sanierungsmaß­
nahmen aus dem Programm der Studien und Modell­
vorhaben des Bundes 1,6 Mio DM Bundesmittel und 
1,0 Mio DM Landesmittel zu Kosten von rd. 3,4 Mio 
DM bewilligt. Allein aus Landesmitteln werden zusätz­
lich 37 Sanierungsmaßnahmen gefördert; 1972 wur-



den insoweit zu Kosten von rd. 11,5 Mio DM landes­
mittel in Höhe von rd. 7,6 Mio DM bewilligt. 

Der schon in den Umlegungsbestimmungen des Bun­
desbaugesetzes enthaltende Grundgedanke, daß der 
bei einer Neuordnung anfallende Bodenwertzuwachs 
zumindest teilweise den Gemeinden zugute kommen 
soll, hat im Städtebauförderungsgesetz stärkeren 
Niederschlag gefunden. 

Zur Ermittlung der Grundstückswerte dient die Wert­
ermittlungsverordnung in der Neufassung vom 10. 
August 1972. 

Die zur Novaliierung anstehende Hassische Bauord­
nung enthält auch schon in ihren derzeitigen Vor­
schriften eine Reihe von umweltschützenden Bestim­
mungen. Insoweit seien insbesondere erwähnt die 
Vorschriften über die technische Ausführung und Un­
terhaltung der Bauwerke, zur Vermeidung von Ver­
unstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschafts­
bildes, über Bauwerks- und Grenzabstände, über die 
Anlage von Grundstücksfreiflächen als Grünflächen 
und über die Einrichtung von Kinderspielplätzen bei 
Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnun­
gen. 

Auch in den Wohnungsbaurichtlinien, die die Voraus­
setzung für die Förderung von Bauvorhaben mit 
öffentlichen Mitteln regeln, sind umweltschützende 
Anforderungen gestellt. So setzt die Förderung u. a. 
eine sorgfältige Planung, eine einwandfreie Gestal­
tung der Bauten und Außenanlagen, der erforderli­
chen Kinderspielplätze und Kraftwageneinstellplätze 
voraus. Für ausreichenden Wärmeschutz (DIN 4108) 
und Schallschutz (DIN 4109 BI. 1 bis 5) ist zu sor­
gen. 
in Verfolgung der Zielsetzungen des landesentwick­
lungsplanes, vor allem die Versorgung der wachsen­
den Bevölkerung in den einzelnen landesteilen mit 
Infrastruktureinrichtungen sicherzustellen und mög­
lichst zu verbessern, wurden in den agrarisch gepräg­
ten Gebieten nachfolgende Maßnahmen eingeleitet: 
- Bestimmung der Gemeindefunktion und Vorschläge 

zur Ortsentwicklung. Ortsentwicklungs- und Flä­
chennutzungspläne werden im Rahmen der agrar­
struktureilen Vorplanung -zweite und dritte Stufe­
erstellt. 

- Förderung der Infrastruktur der Gemeinden durch 
Bodenordnung und landbereitstellung. 

- Personelle und finanzielle Unterstützung der Ge­
meinden bei der Aufsteilung von Flächennutzungs­
und Bebauungsplänen. 

- Da nicht zuletzt auf dem Gebiet des Städtebaues 
noch weitere Erfahrungen gesammelt werden müs­
sen, wurden in Zusammenarbeit mit dem hauswirt­
schaftlichen Institut der Universität Gießen Unter­
suchungen über mögliche Verbesserungen der Le­
bensbedingungen auf dem lande angestellt. Diese 
Untersuchungen haben gezeigt, daß besonders der 
Bereich Wohnen in außerordentlich starkem Maße 
die Bereiche Wirtschaft und Erholung beeinflußt 
und damit für die Funktionsfähigkeit des jeweiligen 
Raumes erheblich bestimmend ist. Gleichzeitig 

wurde festgestellt, daß die Erfahrungen gerade auf 
diesem Gebiet noch nicht ausreichen, um zukunfts­
orientierte Aussagen treffen und damit die entspre­
chenden Maßnahmen durchführen zu können. 
Es wurde daher eine Dokumentation der ländlichen 
Wohnformen in Auftrag gegeben. Die ersten Ergeb­
nisse dieser Dokumentation liegen inzwischen vor 
und werden in Kürze veröffentlicht. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre haben gezeigt, daß dem Ausbau 
der Infrastruktur größere Beachtung geschenkt wer­
den muß. Daneben ist insbesondere der Verbesse­
rung der Bodenverhältnisse in den ländlichen Ge­
meinden mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wenn 
der Entvölkerung des ländlichen Raumes erfolg­
reich entgegengewirkt werden soll. 

Unter dem Gesichtspunkt einer ausgewogenen städte­
baulichen Planung kommt der Gruppenkleinsiedlung 
nach wie vor als gliederndes Element zur Auflocke­
rung dicht bebauter Gebiete sowie als Erweiterung 
und Ergänzung von Grünzügen eine städtebauliche 
Funktion zu. 

Insbesondere für Familien mit Kindern stellt die Klein· 
sledlung mit Gartenbau und Kleintierhaltung eine 
ideale Wohnform dar. Hinzu kommt, daß vor allem 
die Gruppenkleinsiedlung durch den verstärkten Ein­
satz von Selbsthilfe die Vermögensbildung in Arbeit­
nehmerhand in vortrefflicherWeise begünstigt. 

in den Jahren 1970 bis 1972 wurden für insgesamt 
732 Kleinsiedlerstellen bei Gruppenkleinsiedlungen 
öffentliche Mittel bereitgestellt. Die Förderung soll 
fortgesetzt werden. Gleichzeitig wird angestrebt, die 
Gruppenkleinsiedlung verstärkt zur Erweiterung und 
Ergänzung von Erholungsgebieten und öffentlichen 
Grünflächen einzuplanen. 

Der Kleingarten ermöglicht der städtischen Bevölke­
rung mit geringen Kosten eine Betätigung im Garten­
bau. Gleichzeitig stellen die Kleingartenanlagen eine 
Ergänzung und Erweiterung des öffentlichen Grüns 
dar. Die Ausweisung von Kleingartengelände erfolgt 
durch die Gemeinden auf Grund des Bundesbauge­
setzes in den Bauleitplänen. 
Bei der kritischen Bilanz wird deutlich, daß sich die 
Schwierigkeiten bei der Durchsatzung der Umweltbe­
lange im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen haupt­
sächlich durch die Situation auf den Boden-, Bau- und 
Wohnungsmärkten, die durch hohe Preise gekenn­
zeichnet ist, ergeben. Dadurch wird eine zeit- und 
bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauland und Bau­
grundstücken für eine geordnete bauliche Entwick­
lung von Städten und Gemeinden sehr erschwert, zu­
mindest aber verzögert. 
Schwierigkeiten der städtebaulichen Planungen ganz 
allgemein haben häufig mehrere Ursachen, z. B.: 
- Der Verflechtungsbereich einer Gemeinde deckt 

sich nicht mit dem Gemeindegebiet, für das sie die 
Planungshoheit hat. 

- Es fehlt an grundlegenden Daten und an methodi­
schem Wissen, um die Komplexität und Verflech­
tung der Lebensvorgänge zu erfassen und sie für 
Zwecke der Planung aufzubereiten. 
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- Die Koordinierung einzelner Fachbereiche auf ver­
schiedenen Verwaltungsebenen ist mitunter noch 
unzulänglich. 

- Es fehlt an einem Instrumentarium (gesetzlichen 
Grundlagen und finanziellen Mitteln u. a.), um die 
Entwicklung vorausschauend zu steuern. 

- Es fehlt an gesicherten Erkenntnissen einer wissen­
schaftlich betriebenen Grundlagenforschung auf 
den Gebieten von Städtebau, Wohnungswesen und 
ihren umweltrelevanten Bezügen und es mangelt 
an einer Verbreitung der seither gewonnenen Er­
kenntnisse aus bautechnischer und städtebaulicher 
Forschung. 

- Es fehlt an qualifizierten Planem. 

Aus den angeführten Hemmnissen und Erschwernis­
sen lassen sich einige kurzfristig anzugebende Nah­
ziele und Maßnahmen ableiten: 

Die Im Gange befindliche kommunale Gebietsreform 
auf Gemeinde- und Kreisebene wird für die Bauleit­
planung wesentliche Erleichterungen mit sich bringen. 
Gemeinden im Nahbereich, seither zwar mit eigener 
Planungshoheit, aber häufig außerstande, eine quali­
tativ gute Baufeitplanung zu betreiben, werden als 
eine Großgemeinde mit gestärkter Verwaltungskraft 
die Baufeitplanung für das vergrößerte Gemeindege­
biet in Angriff nehmen können. 

Nach der in Vorbereitung befindlichen Neuverteilung 
der Aufgaben auf die verschiedenen Verwaltungsebe­
nen wird die Koordinierung einzelner Fachbereiche 
vereinfacht. 

Für eine wirksame Umweltpolitik ist eine zukunfts­
orientierte Städtebaupolitik notwendig; das Verhält­
nis ist wechselseitig. Entscheidende Voraussetzung 
für die Verwirklichung umwelt- und städtebaulicher 
Ziele ist die Schaffung und Erweiterung der gesetz­
lichen Grundlagen. 
Eine bedeutende Verbesserung des Planungsrechts 
und die beginnende Reform des Bodenrechts wurde 
mit dem Städtebauförderungsgesetz wie auch mit 
dem Hassischen Landschaftspflegegesetz erreicht. 
Weitere Verbesserungen werden in Vorbereitung be­
findliche, ergänzende Gesetzgebungsmaßnahmen 
bringen, wie das Wohnungspflegegesetz des Bundes 
beziehungsweise das Hassische Wohnungsaufslchts­
gesetz, durch die gesunde Wohnverhältnisse gesi­
chert werden sollen. Außerdem Ist die Novaliierung 
des Bundesbaugesetzes in Vorbereitung, u. a. mit 
dem Ziel der Anpassung von Teilen des Bundesbau­
gesetzes an Vorschriften des Städtebauförderungs­
gesetzes, einer Verbesserung des Bodenrechts, einer 
Verbesserung des städtebaulichen Planungsverfah­
rens und einer stärkeren Beteiligung des Bürgers am 
Planungsprozeß. in Hessen ist die Neufassung der 
Landesbauordnung in Vorbereitung. Außerdem wer­
den weitere Erlasse, u. a. Richtlinien für die Berück­
sichtigung des ruhenden Verkehrs (Parkbauten) im 
Städtebau und die Einführung weiterer Teile der 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RAST) 
vorbereitet. 
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Durch wissenschaftliche Forschung werden die Grund­
lagen städtebaulicher und bautechnischer Probleme 
ermittelt. Lösungen für die vielfältigen Aufgaben der 
städtebaulichen Planungen und ihrer Realisierung 
müssen auf wissenschaftlicher Grundlage fortentwik­
kelt und erprobt werden. Bei dem sich allgemein sehr 
rasch vollziehenden technischen Fortschritt kommt 
der Grundlagenforschung wie auch der Angewandten 
Wissenschaft auf dem Gebiet des Städtebaues große 
Bedeutung zu. Durch Verbreitung ihrer Ergebnisse 
müssen dem Planer die theoretischen Erkenntnisse 
und gewonnenen Erfahrungen nahegebracht wer­
den. 
Aus diesem Grunde hat die Landesregierung im Jahre 
1971 das Institut Wohnen und Umwelt GmbH in Darm­
stadt errichtet. Es befaßt sich mit Fragen des Städte­
und Wohnungsbaues, um Entscheidungshilfen für das 
Land, die Kommunen und andere Planungsträger zu 
erarbeiten. 

Wasserwirtschaft 
Die Hassische Landesregierung hat im "landesent­
wicklungsplan- Hessen '80" im Jahre 1970 den Um­
weltschutz und damit auch die wasserwirtschaftliehen 
Probleme als besondere gesellschaftspolitische Auf­
gabe eingestuft. Gleichzeitig hat sie in ihrem "Aktions­
programm Wasser" (Hessen '80 - Lebensgrundlage 
Wasser) einen Rahmen für ihre künftigen Aktivitäten 
im Bereich der Wasserwirtschaft gesetzt. Das Schwer­
gewicht der zu lösenden Aufgaben liegt nach wie vor 
in den Teilbereichen Wasserversorgung, Abwasser­
wesen sowie Gewässer- und Hochwasserschutz. 

Als Grundlage für die vielschichtigen wasserwirt­
schaftliehen Maßnahmen wurden und werden über­
regionale wasserwirtschaftliche Planungen mit ver­
schiedener Problemstellung im Einklang mit den Ziel­
setzungen der Raumordnung und Landesplanung so­
wie unter Berücksichtigung anderer Fachplanungen 
erarbeitet. Der in Form wasserwirtschaftlicher Rah­
menpläne untersuchte Raum in Hessen umfaßt 14 400 
km', das sind 68% der landesfläche. Damit steht 
Hessen an der Spitze aller Bundesländer. 

Zur Erforschung des Wasserhaushaltes und der Was­
servorräte sowie zur Schaffung der für wasserwirt­
schaftliche Planungen notwendigen Grundwerte wer­
den zahlreiche hydrologische Maßstellen regelmäßig 
beobachtet. Dieses Grund- und Oberflächenwasser­
meßnetz wird auch im Hinblick auf einen optimalen 
Hochwassermelde- und -warndienst weiter ergänzt. 
Um eine frühzeitige Beurteilung anlaufender Hoch­
wasser und des Zustandes der Gewässer zu erhalten 
und um rechtzeitig notwendige Schutzmaßnahmen 
einzuleiten, wird das land Hessen in den nächsten 
Jahren ein elektronisches Umwelt-Oberwachungssy­
stem einrichten, daß die Meßbereiche, Wasserstände 
und Wasserbeschaffenheit sowie Immissionen umfas­
sen soll.'') 
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Die auf dem Gebiet der Wasserversorgung zu lösen­
den Aufgaben wurden in erster Linie geprägt durch 
den sprunghaften Anstieg des Wasserbedarfes in­
folge der technischen und wirtschaftlichen Entwick­
lung in den letzten Jahrzehnten. ln Hessen hat sich 
der Wasserbedarf in den letzten 20 Jahren mehr als 
verdoppelt. Der Wasserbedarf der Industrie ist noch 
stärker angestiegen und hat sich in derselben Zeit 
nahezu verdreifacht. Allein im Rhein-Main-Gebiet be­
trägt er heute etwa 600 Mio m3/Jahr. Hinzu kommt 
der Bedarf der hessischen Landwirtschaft im Mittel 
mit etwa 30 Mio m3/Jahr. 

Die zum großen Teil vor 50 und mehr Jahren erstell­
ten Wasserversorgungsanlagen genügen diesen An­
forderungen nicht mehr. Sie mußten entweder we­
sentlich erweitert oder völlig neu gestaltet werden. 
Der Ausbau der Wasserversorgung ist daher in der 
zurückliegenden Zeit in Hessen mit besonderem 
Nachdruck gefördert worden. Heute werden praktisch 
100% der Bevölkerung zentral mit Wasser versorgt. 
Während die Wassergewinnung ursprünglich i. a. ört­
lich erfolgte, ist gerade in den letzten Jahren in ver­
größertem Umfang der Übergang zur übergebietli­
ehen Fernwasserversorgung vollzogen worden. Das 
gilt insbesondere für die Verdichtungsgebiete Rhein­
Main, Mittelhessen und Nordhessen. 

Die Grundzüge der überörtlichen Wasserversorgung 
werden in vorausschauenden Sonderplänen erarbei­
tet. Im April1972 wurde als dritter Plan dieser Art der 
"Sonderplan Wasserversorgung Nordhessen" ver­
öffentlicht. Damit ist für 62% der Landesfläche Hes­
sens mit 80% der Bevölkerung die Grundlage für eine 
großräumige Neuordnung der Wasserversorgung ins­
besondere in den Verdichtungsgebieten geschaffen 
und mit dem Bau der erforderlichen Anlagen hier eine 
ausreichende Wasserversorgung sichergestellt.*) 

Der "Sonderplan Wasserversorgung Rhein-Main, Teil 
I" aus dem Jahre 1967 wird wegen der ständig fort­
schreitenden Entwicklung z. Z. in einem Teil II für 
insgesamt 3,3 Mio Einwohner, d. s. rd. 60% der Be­
völkerung Hessens, neu erarbeitet. ln diesem Gebiet, 
in dem namhafte Industriebetriebe ansässig sind, 
wird heute bereits weit mehr Trink- und Betriebswas­
ser benötigt, als hier gefördert werden kann. 

Neben den erwähnten Sonderplänen wurde im Be­
rlchtszeitraum zusätzlich für einzelne Räume eine 
größere Zahl spezieller Untersuchungen zur Sicher­
stellung der Wasserversorgung für Bevölkerung und 
Industrie durchgeführt. 

Auf der Grundlage dieser Planungen war es möglich, 
in den letzten Jahren eine Reihe von Großwasser­
werken zu erstellen, zwischen denen ein leistungs­
fähiges Verbundsystem geschaffen wurde. An das im 
Rhein-Maln-Geblet mit den Großwasserwerken des 
Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Ried, des 
Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost und 
der Oberhassischen Versorgungsbetriebe AG vorhan­
dene weitreichende Verbundsystem wurde im vergan-

*) s. Anlagen 6 und 24 

genen Jahr der Rheingaukreis und werden z. Z. der 
Untertaunuskreis sowie im Hochtaunuskreis in einer 
ersten Ausbaustufe der Raum Bad Homburg-Fried­
richsdorf angeschlossen. Hierdurch ist ein Versor­
gungsverbund hergestellt, der über mehr als 100 km 
von der südhessischen Landesgrenze im Kreise Berg­
straße bis in den oberhessischen Raum im Kreis 
Gießen reicht. Der Gesamttrinkwasserbedarf der 
Städte und Gemeinden im Rhein-Main-Gebiet be­
trägt heute über 150 Mio m3/Jahr. Die bestehenden 
Großwasserwerke sowie die vorhandenen Einzel­
gewinnungsanlagen der Städte und Gemeinden kön­
nen demgegenüber heute über 200 Mio m3 Grund­
wasser jährlich fördern. 

ln Mittelhessen hat der Wasserverband Mittelhassi­
sche Wasserwerke mit dem Ausbau der Wasserwerke 
in Stadt Allendorf und im Wohratal sowie mit der Verle­
gung eines Fernleitungssystems, an das u. a. die 
Städte Marburg, Gießen und Wetzlar angeschlossen 
sind, die Voraussetzung für eine großräumige Was­
serversorgung geschaffen. Insgesamt werden von 
dem Verband über 100 Gemeinden bzw. Gemeinde­
teile ganz oder teilweise mit Wasser versorgt. 

Im nordhesslschen Raum hat der Wasserbeschaf­
fungsverband Fritzlar-Homberg größere Wasserwerke 
erstellt und auch hier die Grundlage für ein weitrei­
chendes Verbundsystem geschaffen. Nach dem "Son­
derplan Wasserversorgung Norphessen" sind auch in 
diesem Planungsraum künftig in hohem Maße über­
örtliche Versorgungen und übergebietlicher Ausgleich 
erforderlich. 

Durch die genannten überregionalen Maßnahmen so­
wie durch den Neubau von Wasserversorgungsanla­
gen und durch örtliche Erweiterungen konnten in den 
letzten Jahren entscheidende Verbesserungen in der 
Wasserversorgung erreicht und Versorgungsnot­
stände weitgehend vermieden werden.') 

Der Anteil der hessischen Bevölkerung, der noch 
nicht zentral versorgt, d. h. noch auf Haus- und Orts­
brunnen angewiesen Ist, beträgt heute weniger als 
0,1% (rd. 5 000 Einwohner). 

Dieser Ausbauzustand in der Wasserversorgung war 
nur durch erhebliche Investitionen zu erreichen. Allein 
in den letzten zwei Jahren wurden 414 Mio DM aufge­
wendet. Zu den beihilfefähigen Aufwendungen in die­
sem Zeitraum von 153 Mio DM hat das Land effektive 
Beihilfen von rd. 59 Mio DM gegeben.*) 

Die großräumigen Maßnahmen in der Wasserversor­
gung sowie die Erweiterung und Modernisierung vor­
handener örtlicher Anlagen erfordern auch weiterhin 
erhebliche Investitionen. Im Landesentwicklungsplan 
Hessen '80 werden sie bis 1985 bei 4 000 projektierten 
Einzelmaßnahmen auf 1,4 Mrd DM veranschlagt. Hier­
für sind Landeszuwendungen in Höhe von 460 Mio 
DM vorgesehen. 

Bei kritischer Betrachtung kann festgestellt werden, 
daß sich die Wasserversorgung in den Verdichlungs­
gebieten in den vergangenen Jahren großräumig ent-

*) s. Anlage 7 
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wickelt hat. Durch den Ausbau eines weitverzweigten 
Verbundsystems ist hier bereits jetzt eine enge Ver­
flechtung in der öffentlichen Wasserversorgung vor­
handen. Die Versorgung von Bevölkerung, Industrie 
und Landwirtschaft kann im Augenblick als weitge­
hend gesichert angesehen werden. Darüber hinaus 
besteht ein geringer Grundwasserüberschuß, der für 
die an den überregionalen Verbund angeschlossenen 
Gemeinden keine ernsten Schwierigkeiten in der 
Wasserversorgung aufkommen läßt. 

Die Voraussetzungen hierfür konnten jedoch nur ge­
schaffen werden, indem unter Zurückstellung der or­
ganisatorischen Fragen der technische Ausbau be­
schleunigt vorangetrieben wurde. Bei dem schon 
heute weitverzweigten Fernleitungssystem ist die 
Klärung der organisatorischen Fragen und die Her­
beiführung größerer Zusammenschlüsse von beson­
derer Bedeutung. Um aufgetretene Versorgungs­
schwierigkeiten in der Vergangenheit schnellstens 
beheben zu können, wurde oft auf langwierige Ver­
handlungen für einen größeren Zusammenschluß ver­
zichtet und stattdessen die Wasserlieferung und 
Durchleitung durch vielseitige Verträge geregelt. 
Diese Regelung ist keine befriedigende Lösung und 
die vielfältigen Liefer- und Durchleitungsverträge zwi­
schen verschiedenen Versorgungsträgern führten zu 
unterschiedlichen Beurteilungen der Betriebsweise 
und der Gebührengesta/tung. Diese Erfahrungen ha­
ben gezeigt, daß eine großräumige Wasserversorgung 
nur dann wirtschaftlich reibungslos betrieben werden 
kann, wenn die Versorgungseinrichtungen von kleine­
ren Verbänden, Städten und Gemeinden zu großen 
technischen Einheiten zusammengelaßt werden, de­
ren Betrieb von noch größeren Organisationen über­
nommen wird. Bestehende Planungsregionen sind 
hierbei mit in die Überlegungen einzubeziehen und 
eine Harmonisierung des Wasserpreises ist erforder­
lich. 

Ebenso wichtig wie der Bau der Wasserversorgungs­
anlagen und die Lösung der organisatorischen Fra­
gen ist auch der Schutz der genutzten und noch nutz­
baren Wasservorkommen. Das Wasser in seinem 
ortsgebundenen Vorkommen muß d<Jher bei allen 
Raumplanungen stärker als bisher berücksichtigt 
werden. Dringend benötigte Grundwasservorkommen 
dürfen nicht durch neue Wohnsiedlungen, Verkehrs­
und Industrieanlagen gefährdet werden. Bei der Auf­
stellung von Bebauungsplänen ist das Problem der 
ausreichenden Wasserversorgung im Rahmen wirt­
schaftlich vertretbarer Aufwendungen besonders 
sorgfältig zu überprüfen. 

Im Hinblick auf die Bedarfsentwicklung bis zum Jahre 
2000 müssen alle Grundwasserreserven erschlossen, 
darüber hinaus weitere Gewinnungsmaßnahmen 
durchgeführt und der bestehende Versorgungsver­
bund ausgebaut und verdichtet werden. ln den näch­
sten 30 Jahren ist mit einer weiteren Verdoppelung 
des heutigen Wasserbedarfes zu rechnen. 

Zur Deckung dieses ständig steigenden Wasserbe­
darfes müssen zunächst die restlichen Grundwasser-
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reserven in den vier Randzonen des Rhein-Main-Ge­
bietes (hessisches Ried, Oberhessen, mittelhessischer 
Raum und Kinziggebiet mit hessischem Spessart) 
erschlossen und das Verbundsystem weiter ausge­
baut und verdichtet werden. 

Die genannten noch arschließbaren Grundwasservor­
kommen reichen aus, die Wasserversorgung des 

· Rhein-Main-Raumes bis über das Jahr 1980 hinaus 
sicherzustellen. Von da an wird sich bis zum Jahre 
2000 noch eine Fehlmenge von etwa 200 Mio m3/Jahr 
ergeben, die aus Oberflächenwasser gedeckt werden 
muß. Hierzu ist beabsichtigt, eine Trinkwassertal­
sperre im Ernstbachtal zu errichten und eine groß­
räumige Grundwasseranreicherung im südhessischen 
Raum durchzuführen. Untersuchungen über eine 
Rheinwasseraufbereitung im südlichen Teil des Krei­
ses Groß·Gerau werden zur Zeit durchgeführt. Durch 
diese Maßnahmen ist auch die genannte Fehlmenge 
voll zu decken. 

ln Mittel- und Nordhessen kann der zukünftige Was­
serbedarf auch über das Jahr 2000 hinaus voll aus 
dem Grundwasser gedeckt werden. Doch auch hier 
ist eine überörtliche Versorgung und ein übergebiet­
lieher Ausgleich erforderlich. 

Neben der Wasserversorgung kommt der Gewässer­
reinhaltung unter den Aufgaben des Umweltschutzes 
eine besondere Bedeutung zu. Wichtigste Vorausset­
zung für einen wirkungsvollen Gewässerschutz ist der 
Bau von Kläranlagen, insbesondere in den Abwasser­
schwerpunkten. 

Die Landesregierung ist aus der klaren Erkenntnis 
dieser Zusammenhänge daher seit vielen Jahren be­
müht, die lebensnotwendigen Aufgaben der Gewäs­
serreinhaltung vordringlich zu lösen und hat frühzei­
tig entsprechende Planungen und Untersuchungen 
durchgeführt. 

ln den ersten Nachkriegsjahren konnte der Bau von 
Kläranlagen mit der sprunghaft verlaufenden Entwlck· 
lung der Städte und dem Anstieg der industriellen 
Produktion nicht überall Schritt halten, da der Wieder­
aufbau der zerstörten Städte Vorrang vor dem Aus­
bau von Abwasseranlagen hatte. 

Inzwischen wurden in Hessen rd. 470 kommunale 
Kläranlagen gebaut, in denen das Abwasser von 
knapp 4 Mio Einwohnern oder rd. 70% der hessischen 
Bevölkerung behandelt wird. Gleichzeitig erfassen 
diese kommunalen Anlagen rd. 2,2 Mio Einwohner­
g/eichwerte aus Industrie und Gewerbe. ln 320 kom­
munalen Abwasserreinigungsanlagen wird das Ab· 
wasser bereits in biologischen Stufen behandelt. Bel 
150 Anlagen findet nur eine mechanische Reinigung 
statt, die noch durch eine biologische Abwasserbe­
handlung zu ergänzen ist. Aber auch viele biologische 
Anlagen sind inzwischen so überlastet, daß sie den er­
forderlichen Reinigungsgrad nicht mehr erreichen.*) 

Mit dem Bau dieser rd. 60 meist größeren unzurel· 
ehenden teilbiologischen Kläranlagen war bald nach 
Abschluß der Wiederaufbauphase nach dem Krieg be-
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gonnen worden. Damals war die Abwasserbelastung 
der Gewässer noch geringer und dementsprechend 
blieben die Anforderungen an den zu erzielenden 
Reinigungsgrad wesentlich unter den heute zu stel­
lenden erhöhten Anforderungen. 

in die vorhandenen zentralen Kanalisationsanlagen 
wird das Abwasser von rd. 4,1 Mio Einwohnern oder 
rd. 75% der Einwohner Hessens abgeleitet. Die Kern­
bereiche der Städte und größeren Gemeinden sind 
überwiegend kanalisiert. Ebenso wurden die Kanal­
netze der ausgewiesenen Neubaugebiete entspre­
chend den gesetzlichen Bestimmungen an die beste­
henden Kanalisationen angeschlossen. in den Rand­
bereichen der Städte, wo die Einzelbebauung in 
früheren Jahrzehnten wahllos in die Landschaft hin­
aus wucherte, fehlen jedoch oft noch die zentralen 
Kanalisationen. Das gleiche gilt für eine große Zahl 
kleinerer Gemeinden, besonders in dünn besiedelten 
landwirtschaftlich extensiv genutzten Gebieten. 

Neben den kommunalen Anlagen werden in Hessen -
ohne Vorbehandlungsanlagen - 72 größere Industrie­
kläranlagen betrieben, die rd. 1,5 Mio Einwohner­
g leichwerte erfassen. Das Abwasser wird in der Mehr­
zahl der Fälle biologisch behandelt. Hierbei handelt 
es sich insbesondere um Abwasserbehandlungsanla­
gen der Industriegruppen Chemische Industrie, Mine­
ralölverarbeitung, Papier- und Zellstoffindustrie sowie 
der Lederindustrie. Das Schwergewicht der Investitio­
nen lag bei der vor allem in den Verdichtungsgebieten 
von Rhein und Main ansässigen chemischen Indu­
strie. 

Die Gesamtinvestitionen für den Bau kommunaler 
Abwasseranlagen betrugen in den letzten zwei Jah­
ren rd. 696 Mio DM. Beihilfefähige Kosten in Höhe 
von rd. 254 Mio DM wurden in die Landesförderung 
einbezogen und effektive Beihilfen von rd. 104 Mio 
DM gewährt. Die Investitionen für die Abwasseranla­
gen der Industrie sind nicht statistisch erlaßt. Da je­
doch allein für den Bau der biologischen Kläranlagen 
zweiergroßer Chemiewerke 17,5 und 46 Mlo DM auf­
gewendet wurden, muß auch hier mit beträchtlichen 
Summen gerechnet werden. 

An vielen Gewässern konnten die Verhältnisse, trotz 
gestiegenem Abwasseranfall, durch den gezielten 
Ausbau von Kläranlagen inzwischen erheblich verbes­
sert werden. An den großen Flüssen, besonders an 
Rhein und Main, blieb der Erfolg aber noch versagt. 
in den kommenden Jahren ist daher eine wesentliche 
Erhöhung der jährlichen Investitionsraten zum Aus­
bau der kommunalen und industriellen Kläranlagen 
erforderlich. 

Im Hassischen Landesentwicklungsplan ist vorgese­
hen, den Ausbau der kommunalen Abwasseranlagen 
so zu fördern, daß bis zum Jahre 1985 das Abwasser 
von 94% der Einwohner Hessens biologisch behan­
delt wird. 

Die bis 1985 noch erforderlichen Investitionen für 
kommunale Abwasseranlagen werden- einschließlich 
der Kosten zur Deckung des Wachstumsbedarfes auf 
Grund der zukünftigen Entwicklung - nach heutigem 

Preisstand auf 7 Milliarden DM geschätzt. Für die 
Abwasseranlagen der Industrie dürften die noch er­
forderlichen Investitionen rd. 1 Milliarde DM betra­
gen. 

Es sind jedoch nicht nur Kläranlagen zu bauen. Die 
Kanalisationsnetze der Städte stammen in vielen 
Fällen aus der Zeit der Jahrhundertwende. Sie sind 
heute überlastet und aus den Regenauslässen der im 
Mischsystem entwässerten Baugebiete strömt schon 
bei mäßigen Niederschlägen Abwasser in die Vorflu­
ter. Diese leistungsschwachen Kanalisationen tragen 
damit wesentlich zur Verunreinigung der Gewässer 
bei. Es ist notwendig, die überlasteten Netze zu sanie­
ren, größere Abwassersammler zu bauen und - so­
weit erforderlich - Regenklär- und Rückhaltebecken 
zwischenzuschalten. 

Das Gesamtprogramm zum Ausbau der kommunalen 
und industriellen Abwasseranlagen muß durch flan­
kierende Maßnahmen ergänzt werden. Die Mehrzahl 
der 2,5 Millionen Einwohner Hessens, deren Abwas­
ser noch nicht in biologischen Kläranlagen gereinigt 
wird, wohnen in mittleren und kleinen Städten und 
Gemeinden. Die Aufgabe der Gewässerreinhaltung 
wäre nur unvollkommen zu lösen, wenn hierfür eine 
ebenso große Anzahl mittlerer und kleinerer kommu­
naler und industrieller Kläranlagen gebaut und be­
trieben würde. Nur durch eine übergebietliche, nach 
einheitlichen Gesichtspunkten betriebene Abwasser­
planung, läßt sich die jeweils technisch-wirtschaftlich 
optimale Lösung feststellen und verwirklichen. Die 
erforderlichen Einleitebedingungen sind nach einheit­
lichen übergeordneten Gesichtspunkten festzulegen. 
Auch angesichts der sich mehr und mehr verdichten­
den Besiedlung in den Verflechtungsbereichen der 
zentralen Orte wird die Aufstellung einer übergebiet­
liehen Abwasserplanung für die Planungsregionen 
des Landes erforderlich. Entsprechende Untersuchun­
gen sind angelaufen. Die Planungen sollen sowohl 
den kommunalen als auch den industriellen und ge­
werblichen Abwasseranfall von einer bestimmten 
Größenordnung an erfassen. 

Die Ableitung des Abwassers zu größeren Gruppen­
kläranlagen erfordert den Bau von zahlreichen Ab­
wassersammelkanälen von den einzelnen Ortsteilen 
zu den zentralen Kläranlagenstandorten. Da diese 
Abwassersammler die Vielzahl von kleinen Kläranla­
gen ersetzen, sind sie in der Dringlichkeit und der 
Finanzierung den Kläranlagen gleichzusetzen. Weit 
mehr als die Hälfte der genannten Investitionssumme 
von 7 Milliarden DM entfällt auf den Bau dieser Sam­
melkanäle. 

Auch aus finanzpolitischen Erwägungen sollten künf­
tig so große technische und organisatorische Einhei­
ten gebildet werden, daß die Abwasserreinigung mit 
weitgehend kostendeckenden Gebühren betrieben 
werden kann. 

Die Industrie muß in verstärktem Umfang zu Reinhal­
temaßnahmen herangezogen werden. Die Bemühun­
gen haben hier zwei Richtungen zu verfolgen. Zum 
ersten muß die Fabrikation auf eine möglichst geringe 
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Umweltbelastung abgestellt und zum anderen müssen 
Abwasserbehandlungsanlagen gebaut werden. Die 
Finanzierung dieser Anlagen hat nach dem Verur­
sacherprinzip zu erfolgen. Die bestehenden alten 
Rechte für die Gewässerbenutzung der Industrie sind 
zu überprüfen und den derzeitigen Produktions- und 
Umweltverhältnissen anzupassen. Die Industriebe­
triebe haben entsprechende Ausbauprogramme auf­
zustellen und stufenweise zu verwirklichen. 

Beispielhaft sei hier auf die in enger Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Fachressort erstellten Investi­
tionsprogramme zum Bau von Abwasserreinigungs­
anlagen für die verschiedenen chemischen Großun­
ternehmen der Farbwerke Hoechst an Rhein und 
Main hingewiesen. Der Bau der allein für diese Werke 
notwendigen Anlagen erfordert bis 1980 einen Kosten­
aufwand von etwa 200 Mlo DM. 

Dieser zielstrebige weitere Ausbau der Abwasseran­
lagen zur Reinhaltung der Gewässer erfordert 
zwangsläufig neben der speziellen Anlagenüberwa­
chung eine gut funktionierende Gewässerüberwa­
chung. Nur so läßt sich rechtzeitig feststellen, wo und 
in welchem Umfang sich die Summe der Abwasserein­
leitungen schädlich auswirkt. Diese Überwachung der 
oberirdischen Gewässer ermöglicht eine Entschei­
dung über Gegenmaßnahmen und stellt eine Erfolgs­
kontrolle für die getroffenen Maßnahmen dar, so daß 
die erheblichen Investitionen auf dem Sektor des Ab­
wasserwesens effektiv eingesetzt werden können. 

ln Hessen werden zur Zeit an Rhein, Main, Lahn, Dill, 
Ohm, Wohra, Nidda, Wetter, Kinzig, Rodau, Mümling, 
Gersprenz, Schwarzbach/Ried, Landwehrgraben/Wei­
terstadt, Modau und Weschnitz regelmäßig Gewässer­
proben zur Oberflächengewässerüberwachung ent­
nommen. Besonders sind hierbei die vier kontinuier­
lichen Maßstationen am Main - Schleuse Kostheim, 
Kraftwerk Eddershelm, Schleuse Offenbach und 
Großkratzenburg - zu erwähnen, die in den Jahren 
1971/72 errichtet und in Betrieb genommen wurden.'') 
Hiermit ist ein wesentlicher Schritt getan, um den 
Schwerpunkt der Abwasserbelastung in Hessen, den 
Main, in den Griff zu bekommen. ln Verbindung mit 
der künftig vorgesehenen Fernübertragung und Da­
tenauswertung mittels. elektronischer Datenverarbei­
tung wird es möglich sein, eventuelle Gefahren durch 
die Verschlechterung des Gütezustandes oder aber 
auch besondere Vorkommnisse (Unfälle usw.) kurz­
fristig zu erkennen und die erforderlichen Maßnah­
men einzuleiten. Weitere Meßstationen, insbesondere 
am Rhein - gemeinsam mit dem Land Rheinland­
Pfalz -, an der Lahn und im Wesargebiet sind in der 
Planung.") 

Eine notwendige Ergänzung erfahren die Maßstatio­
nen durch das hesslsche Meß- und Laborschiff "AR­
GUS", das nach einjähriger Bauzelt am 1. Oktober 
1972 in Dienst gestellt wurde. Dieses Schiff ist labor­
gemäß so ausgerüstet, daß komplette Gewässer- und 
Abwasseranlagenüberwachungen durchgeführt wer-
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den können. Als schwimmende Maßstation können 
mit ihm die wesentlichen Verschmutzungsstoffe ge­
messen werden. Es kann über mehrere Tage an Ab­
wassereinleltungsstellen Untersuchungen durchfüh­
ren, so daß Zufallsergebnisse weitestgehend ausge­
schlossen werden können. So erhält man genaue 
Kenntnis über die Abwasserbeschaffenheit der Haupt­
elnlelter. Der Einsatz des Maßschiffes sowie der 
festen Maßstationen an Rhein und Main erfolgt in 
Abstimmung mit den Programmen der nationalen und 
internationalen Organisationen, insbesondere in Zu­
sammenarbeit mit den in der Arbeitsgemeinschaft der 
Länder zur Reinhaltung des Rheins zusammenge­
schlossenen Bundesländer. 

Bei kleineren Nebengewässern erfolgt die Entnahme 
von Wasserproben vom Land aus. Um auch hier eine 
größere Effektivität zu erreichen, steht ein Laborwa­
gen zur Verfügung, der sowohl für die Gewässer- als 
auch zur Anlagenüberwachung, d. h. zur unmittelba­
ren Kontrolle der Abwassereinlelter, eingesetzt wer­
den kann. 

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum rd. 2,5 Mlo DM 
für Maßnahmen zur Gewässerüberwachung veraus­
gabt. 

Seit 1. 1. 1971 bis Ende 1974 hat das Land Hessen den 
Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur 
Reinhaltung des Rheins (Arge Rhein) und in der 
Deutschen Kommission zur Reinhaltung des Rheins. 
Über diese Institutionen wird in Verbindung mit der 
Internationalen Kommission zum Schutze des Rheins 
gegen Verunreinigung im nationalen und internatio­
nalen Bereich eine Koordlnlerung und Übereinstim­
mung in der Behandlung aller Reinhalteprobleme am 
Rhein angestrebt. 

Die Salzbelastung, chemische Verunreinigung, Wär­
mebelastung sowie die Aufstellung eines langfristigen 
Arbeitsprogrammes für die Sanierungsmaßnahmen 
am Rhein sind z. Z. Schwerpunkte bei der Arbeit 
der Internationalen Rheinschutzkommission. Diese 
Schwerpunkte wurden auch anläßlich der ersten MI­
nisterkonferenz der Rheinanliegerstaaten am 25./26. 
10. 1972 in Den Haag besonders herausgestellt. 

Als weitere Aufgaben am Rhein seien die Abfall- und 
Fäkalienbeseitigung sowie die Bilgenentölung der 
Schiffahrt genannt. 

Durch Länderinitiative wurde für die Bilgenentwässe· 
rung eine praktikable Regelung durch den Einsatz 
von Bilgenentöierbooten gefunden. Für die Abfallbe­
seitigung der Schiffahrt wurde jetzt eine neue Kon­
zeption im Einvernehmen mit Vertretern der Schiff· 
fahrt und der Häfen entwickelt. Sie soll in Kürze von 
den Bundesländern am Rhein praktiziert werden. 

Entsprechende internationale Lösungen für die Bll· 
genentölung, die Abfall- und Fäkalienbeseitigung 
müssen folgen. Die entsprechenden Schritte sind ein­
geleitet. 

Für das Land Hessen ist neben den kommunalen und 
industriellen Abwassereinleitungen die Wärmebela­
stung durch die im Bau befindlichen Großkraftwerke 



von besonderem Interesse. ln Abstimmung mit den 
übrigen Bundesländern und auf Grund der Erkennt­
nisse des von der Arge Rhein erarbeiteten ,. Wärme­
lastplans Rhein" hat der Hassische Minister für Land­
wirtschaft und Umwelt für das Kernkraftwerk Biblis 
den Bau von Kühltürmen mit Rückkühlung in Engpaß­
zelten gefordert, um dem Umweltschutz im notwendi­
gen Maße Rechnung zu tragen. 

Ein entsprechender ,.Wärmelastplan Main" steht kurz 
vor der Drucklegung, ein ,.Wärmelastplan Weser" 
wird ebenfalls z. Z. von einem Ausschuß der Arbeits­
gemeinschaft der Länder zur Reinhaltung der Weser 
erarbeitet. 

Zur Reduzierung der Chiaridbelastung von Werra, 
Fulda und Weser leistet der hessische Kalibergbau 
mit erheblichem Investitionsaufwand seinen Beitrag. 
Die Kaliabwässer werden hier unter regelmäßiger 
Kontrolle der zuständigen Dienststellen im Unter­
grund versenkt bzw. es werden die Rückstandssalze 
aufgehaldet. Am Ausbau und an der Intensivierung 
der Reinigungs- und Abstoßmethoden wird weiter ge­
arbeitet. Es muß hierbei darauf hingewiesen werden, 
daß der benachbarte thüringische Kalibergbau in der 
DDR seine Abwässer ohne Rücksicht auf die dadurch 
hervorgerufene Versatzung in erheblicher Konzentra­
tion und Menge in die Werra abstößt. Es bleibt zu 
hoffen, daß hier in Zukunft durch Verhandlungen eine 
Verbesserung erreicht wird. 

Neben dem Schutz des Oberflächenwassers kommt 
dem Grundwasserschutz im Hinblick auf die langfri­
stige Sicherstellung der Wasserversorgung mit ein­
wandfreiem Grundwasser in ausreichender Menge 
ebenfalls große Bedeutung zu. Sowohl die Trinkwas­
sergewinnungsanlagen als auch die Heilquellen müs­
sen vor Beeinträchtigungen, z. B. infolge von Boden­
eingriffen, durch entsprechende Maßnahmen ge­
schützt werden. ln diesem Zusammenhang werden 
u. a. alle Bemühungen unterstützt, die darauf abzie­
len, eine Schädigung des Grundwassers sowie der 
Vegetation durch Streusalze weitgehend auszuschlies­
sen. Die Bestrebungen, anstelle der derzeit verwen­
deten Auftausalze andere abstumpfende Stoffe mit 
gleichem Wirkungsgrad einzusetzen, haben jedoch 
bisher zu keinem Erfolg geführt. Es ist gegenwärtig 
nur möglich sicherzustellen, daß die Verwendung von 
Auftausalzen auf die unbedingt notwendigen Mengen 
beschränkt wird, es sei denn, man nähme eine erheb­
liche Einschränkung der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Straßenverkehrs während der Wintermonate in 
Kauf. 

Die rege Bautätigkeit der letzten Jahre hat in zuneh­
mendem Maße zu einem verstärkten Abbau von Kies, 
Sand, Ton und sonstigem Bodenmaterial geführt. 
VIelfach blieben die nach rein kommerziellen Ge­
sichtspunkten ausgebeuteten, meist grundwasserfüh­
renden Erdaufschlüsse ungeordnet in einer gestörten 
Landschaft zurück und bilden besonders in den Fällen 
wilder Müllablagerungen eine nicht unerhebliche Ge­
fahr für das Grundwasser. Eine Sanierung dieser Erd­
aufschlüsse ist deshalb dringend erforderlich. 

Wenngleich die Hassische Bauordnung und das Has­
sische Wassergesetz für die Eröffnung und den Be­
trieb von Bodenentnahmen eine Genehmigung, Er­
laubnis oder Planfeststellung vorschreiben, so fehlte 
es in der Vergangenheit oft an der möglichen Durch­
satzbarkeil der Auflagen. ln den meisten Fällen sind 
die Bodenentnahmen ohne behördliche Kenntnis be­
gonnen worden. Das im April 1973 in Kraft getretene 
Landschaftspflegegesetz führt eine weitgehende Kon­
zentration der Genehmigung solcher Eingriffe ein, so 
daß künftig alle Erdaufschlüsse vom Beginn der Aus­
beute bis zum Abschluß der Sanierung erfaßt wer­
den. 

Nach dem Verursacherprinzip hat der Unternehmer 
für die Sanierung des Eingriffs in vollem Umfang auf­
zukommen. Von besonderer Bedeutung ist, daß das 
Landschaftspflegegesetz die Genehmigungsbehörde 
speziell auf ihre rechtliche Möglichkeit hinweist, bis 
zur Höhe der voraussichtlichen Herrichtungskosten 
vom Unternehmer Sicherheitsrückstellungen zu ver­
langen. Weiter sieht das Gesetz den Widerruf einer 
bereits erteilten Genehmigung vor, falls die damit 
verbundenen Auflagen mit fortschreitendem Abbau 
nicht eingehalten werden. 

Für die Sanierung alter Baggerseen, deren Verur­
sacher nicht oder nicht mehr in vollem Umfang heran­
gezogen werden können, stellt das Land Hessen seit 
1970 Haushaltsmittel bereit. Zuwendungsberechtigt 
sind Gemeinden, Verbände, Landkreise und sonstige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. ln der Regel 
liegen die gewährten Zuwendungen bei 50 °/o der zu­
schußfähigen Kosten. Insgesamt wurden bis ein­
schließlich 1972 26 Sanierungsobjekte mit Beihilfen 
des Landes in Höhe von 1,66 Mio DM gefördert. ln 
den Programmen für die Jahre 1973 und 1974 sind 
Beihilfen in Höhe von jeweils 1,85 Mlo DM eingeplant. 
Die von 1970 bis 1972 vorgenommenen Investitionen 
von rd. 3,2 Mio DM zur Sanierung von Erdaufschlüs­
sen stellen nur einen Bruchteil der erforderlichen Ge­
samtaufwendungen dar. Sie bedeuten aber, gemessen 
an der vielfach noch fehlenden Bereitschaft der Kom­
munen zur Übernahme der Trägerschaft, einen guten 
Anfang. 

Genauere Unterlagen über die insgesamt erforder­
lichen Investitionen zur Sanierung der Erdaufschlüsse 
in Hessen bringen die für die einzelnen Planungsre­
gionen vom Land in Auftrag gegebenen Studien. Für 
die Planungsregionen Mittelhessen, Starkenburg und 
Rhein-Main-Taunus/Untermaln liegen sie bereits vor, 
während sie für die Regionen Nordhessen und Ost­
hessen Mitte 1973 zu erwarten sind. Diese Studien 
ermöglichen Aussagen über Umfang und Zustand der 
vorhandenen Erdaufschlüsse sowie den erforderlichen 
Sanierungsaufwand. Neben der statistischen Erfas­
sung werden generell geeignete Sanierungsvor­
schläge im Hinblick auf den Gewässerschutz und die 
Einbindung in die Landschaft aufgezeigt. Gleichzeitig 
werden Überlegungen angestellt, Inwieweit mit der 
Sanierung dem wachsenden Bedürfnis der Bevölke­
rung hinsichtlich der Anlage von künstlichen Seen 
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für Freizeitgestaltung und Erholung Rechnung getra­
gen werden kann. 

Die Gefährdung der Umwelt und Insbesondere des 
Wassers wird mit der zunehmenden Herstellung so­
wie Verwendung neuer Arten und größerer Mengen 
wassergefährdender Stoffe ständig größer. Der stei­
gende Umgang mit diesen Stoffen hat zu einer Zu­
nahme der Unfälle geführt, bei denen wassergefähr­
dende Flüssigkeiten ausgelaufen und versickert 
sind. 

Zum Schutz der Gewässer und zur Abwehr der mit 
diesen Unfällen für die Allgemeinheit verbundenen 
Gefahren müssen daher bisher getroffene, in vielen 
Teilen überholte Einzelregelungen den Erfordernissen 
engepaßt werden. Dies sollen die in Vorbereitung 
befindlichen "Richtlinien für Maßnahmen zum Schutz 
der Gewässer vor wassergefährdenden Stoffen (Ge­
wässerschutz-Aiarmrichtlinien)" gewährleisten. 

Entsprechend diesen Richtlinien werden Gewässer­
schutz-Alarmpläne aufgestellt, vorhandene Ölarlarm­
pläne ergänzt und auf die Richtlinien abgestimmt. 
Die Gewässerschutz-Alarmpläne sollen sicherstellen, 
daß in allen Schadensfällen unverzüglich geeignete 
Abwehrmaßnahmen getroffen werden. 

Die Bilanz der bisher durchgeführten Maßnahmen 
zeigt, daß der Bau der kommunalen und gewerblichen 
Kläranlagen auch in der Wasserbeschaffenheit der 
Flüsse und Seen zum Ausdruck kommt. An vielen 
Gewässern konnten die Verhältnisse - trotz gestie­
genem Abwasseranfall- inzwischen durch den geziel­
ten Ausbau von Kläranlagen erheblich verbessert 
werden. Ein Vergleich der biologischen Gewässerzu­
standskarte aus den Jahren 1961/63 mit der von 1971 
zeigt deutlich, daß in dem Gewässerzustand beacht­
liche Veränderungen eingetreten sind. Besonders in 
mittleren und kleineren Flüssen - z. B. der Lahn, der 
Dill, der unteren Fulda, der Weser und der Gerspranz 
- hat sich der Bau der Kläranlagen günstig ausge­
wirkt.') 

Der _in der Öffentlichkeit oft erhobene pauschale Vor­
wurf der ständig ansteigenden Gewässerverschmut­
zung durch ungenügend 'gereinigtes Abwasser ist in 
dieser allgemeinen Form nicht begründet. Eine große 
Zahl von Flüssen ist heute sauberer als vor einem 
oder zwei Jahrzehnten. 

leider sind bei einem Vergleich der Gewässerzu­
standskarten aber auch Gewässerstrecken wie z. B. 
an Rhein und Main zu erkennen, deren Zustand sich 
verschlechtert hat. Hier stehen die Verantwortlichen 
noch am Anfang einer sehr harten Arbeit, zumal am 
Rhein die Internationale Verflechtung eine Rolle 
spielt. Nur durch erhöhte Anstrengungen wird es 
möglich sein, den Verschmutzungsgrad dieser Ge­
wässer nicht weiter ansteigen zu Jassen, sondern 
wieder auf ein erträgliches Maß abzumindern. 

ln Zukunft muß der Bau von Kläranlagen deshalb in 
verstärktem Umfang fortgeführt werden. Die rein me­
chanischen Klärwerke genügen den heute zu stellen-
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den Anforderungen meist nicht mehr. Sie müssen 
erweitert und durch biologische Stufen ergänzt wer­
den. Aber auch manche biologischen Kläranlagen, wie 
etwa die Anlagen in Frankfurt/M, Kassel, Gießen 
u. a. m., haben nur einen verminderten Wirkungsgrad 
und erreichen lediglich eine teilbiologische Reinigung. 
Auch diese Anlagen müssen weiter ausgebaut wer­
den, um die zu hohe Restverschmutzung zurückzu­
halten. Wie bereits ausgeführt, sind nach dem heuti­
gen Preisstand für die Reinhaltung der Gewässer in 
Hessen bis zum Jahre 1985 insgesamt 8 Milliarden 
DM zu investieren. Die last der Mittelaufbrlngung 
werden der Staat, die Gemeinden, die Industriebe­
triebe und die Bürger gemeinsam tragen müssen. 

Auch die Gewässerüberwachung ist weiter zu inten­
sivieren. Das Maßprogramm wird entsprechend der 
Laborkapazität fortlaufend erweitert. Die Maßstatio­
nen werden in das im Aufbau befindliche erweiterte 
Maßstellennetz im Rahmen des erwähnten elektroni­
schen Umweltüberwachungssystems eingeschaltet 
werden. Für den Bereich der Anlagenüberwachung 
soll alsbald eine verbindliche Grundlage geschaffen 
werden. 

Für die örtliche Überwachung der Gewässer sind Ge­
wässerschutzsachbearbeiter bei den Wasserwirt­
schaftsämtern eingesetzt. Ihre Aufgabe besteht ins­
besondere darin, die mit einer wasserrechtlichen 
Befugnis betriebenen Abwassereinleitungen zu kon­
trollieren und unbefugte Einleitungen und andere 
rechtswidrige Gewässerbenutzungen festzustellen. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß die was­
serwirtschaftlichen, technischen, wasserrechtlichen 
und organisatorischen Probleme des Gewässerschut­
zes und der Abwasserbehandlung bewältigt werden 
können. Der Umfang der erforderlichen Investitionen 
in Höhe von Milliardenbeträgen läßt jedoch erkennen, 
daß das finanzielle Problem im Vordergrund steht. 
Ein Teil des Sozialproduktes ist aufzuwenden, um 
das Lebenselement Wasser zu erhalten und zu schüt­
zen. 
Die Hochwasserabläufe und -schäden der letzten 
Jahre haben die Hochwasserempfindlichkeit der Fluß­
niederungen und damit die Notwendigkeit der Durch­
führung von Hochwasserschutzmaßnahmen wieder­
holt bestätigt. Diese Empfindlichkeit ist auf die zuneh­
mende Inanspruchnahme unserer Lebensräume durch 
die wachsende Bevölkerung, durch Siedlungen, Ver­
kehrseinrlchtungen, Produktionsstätten und nicht zu­
letzt die Landwirtschaft zurückzuführen. Die ausglei­
chende Kraft der Natur auf den Oberflächenabfluß 
und den Wasserhaushalt wird gestört, wobei die 
Spanne zwischen Hoch- und Niedrigwasserabfluß sich 
vergrößert. Die Folgen sind höhere und schnellere 
Abflüsse bei Starkregen und Schneeschmelzen mit 
Überschwemmungen und Schäden sowie geringere 
Wasserführung der Flüsse ln Trockenperioden. Damit 
verbunden ist eine nachteilige Beeinflussung der 
Grundwasserstände und der Wasserbeschaffenheit 
Diese Entwicklung wird sich auch in den kommenden 
Jahren fortsetzen und Störungen der gesamten Öko-



logie, der Wasserversorgung und des wirtschaftlichen 
Fortschrittes müssen befürchtet werden, wenn nicht 
rechtzeitig gezielte wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
ergriffen werden, die die durch menschliche Einwir­
kungen verursachten Störungen im Oberflächenab­
fluß wieder ausgleichen. Daneben muß bei allen 
Raumplanungen u. a. auch diesen Gesichtspunkten 
verstärkt Beachtung geschenkt werden. 

Geeignete Ausgleichsmaßnahmen sind Hochwasser­
schutz- und Abflußregelungsmaßnahmen, die jedoch 
auf das gesamte Flußgebiet abgestimmt sein müssen. 
Sie bestehen in einer Kombination von Speicherung 
und Gewässerausbau. Durch Talsperren und Hoch­
wasserrückhaltebecken werden die Schwankungen 
des Wasserdargebotes der natürlichen Gewässer ein­
schließlich des Grundwassers ausgeglichen. Die scha­
denbringenden Hochwasser werden in den Stauräu­
men aufgefangen und in Bedarfszeiten zur Erhö­
hung der Wasserstände und zur Verbesserung 
der Wasserbeschaffenheit an den Vorfluter abgege­
ben. Hochwasserschutzmaßnahmen sind damit nicht 
Selbstzweck, sondern Teil einer planmäßigen Be­
wirtschaftung des Wasserdargebotes zur vielschichti­
gen Nutzung. 

Die bisherigen praktischen Erfahrungen beweisen, 
daß die in Hessen seit Jahren verfolgte Konzeption 
des übergebietliehen Hochwasserschutzes sowie die 
bisher getroffenen Maßnahmen und Investitionen 
richtig waren. ln 15 Niederschlagsgebieten, von denen 
je fünf zum nordhessischen, mittelhessischen und 
südhessischen Raum zählen, werden z. Z. übergebiet­
liehe Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt. ln 
den letzten zwei Jahren wurden insbesondere die 
Niddatalsperre im Vogelsberg mit 7 Mio m3 und das 
Hochwasserrückhaltebecken Treysa-Ziegenhain an 
der Schwalm mit 8 Mio m3 Inhalt fertiggestellt bzw. 
dem Betrieb übergeben. Das Rückhaltebecken Dü­
delsheim mit 5 Mio m3 Inhalt unterhalb Büdingen am 
Seemanbach wurde zu 60 Ofo und das Rückhaltebecken 
Eschollbrücken mit rd. 0,25 Mio m3 Inhalt am Sand­
bach, Kreis Darmstadt, zu 20% ausgeführt. Mit beiden 
Becken wurde 1971 begonnen. Von den bisherigen 
Gesamtinvestitionen in Höhe von rd. 205 Mio DM, zu 
denen bis zu 95 Ofo Beihilfen gegeben wurden, entfallen 
auf die letzten beiden Jahre 46,7 Mio DM. Diese Zah­
len beweisen, daß die Landesregierung !rotz der an­
gespannten Finanzsituation bemüht ist, die umwelt­
relevanten Aufgaben, wie sie in ihren Aktionspro­
grammen zum Landesentwicklungsplan Hessen '80 
niedergelegt sind, ohne Verzögerung zu erfüllen.') 

Wenn auch in den letzten Jahren bauliche Verände­
rungen in den natürlichen überschwemmungsgebie­
ten seltener als früher und nur unter strengen Aufla­
gen und Bedingungen genehmigt wurden, so wird 
sich die weitere Inanspruchnahme der Talniederun­
gen durch infrastrukturelle Maßnahmen nicht völlig 
vermeiden lassen. Weitere natürliche Retentions­
räume werden verloren gehen, die durch künstliche 
Speicheranlagen ersetzt werden müssen. Das im Lan-
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desentwicklungsplan erklärte Ziel, bis 1985 weitere 
120 Mio m3 Speicherraum zu schaffen und etwa 400 
km Gewässerstrecken auszubauen, bleibt realistisch 
und bedarf keiner Korrektur. Eine Steigerung des 
jährlichen Investitionsprogramms auf 40 Mio DM ist 
hierzu jedoch erforderlich. 

Mehr denn je ist zukünftig der Bau von Speicheran­
lagen als Maßnahme der Abflußverzögerung in den 
Vordergrund zu stellen. Im Hinblick auf die weitere 
Entwicklung müssen Speicheranlagen, soweit es die 
topographischen und geologischen Verhältnisse zu­
lassen, optimal geplant werden, d. h. die finanziellen 
Überlegungen dürfen nicht vor den wasserwirtschaft­
liehen rangieren. Der Bau von Talsperren bzw. ROck­
haltebecken mit Dauerstau als Element der Wasser­
mengenwirtschaft ist vorzuziehen. Hierbei müssen 
zukünftig sozioökonomische Gesichtspunkte stärker 
beachtet werden, um dem steigenden Bedarf der Be­
völkerung an wasserbezogenen Erholungsflächen 
Rechnung tragen zu können. Parallel mit der baurei­
fen Planung müssen Pläne über die Nutzung der Ufer­
und Randzonen erstellt werden, die gleichzeitig mit 
der Planfeststellung rechtskräftig werden, um die 
Seeufer der Bevölkerung zugänglich zu erhalten und 
jeder privaten Spekulation vorzubeugen. 

Auf der organisatorischen Seite muß der Forderung, 
bestehende Wasserverbände zu Großverbänden mit 
umfassenden wasserwirtschaftliehen Aufgaben zu­
sammenzufassen und nur noch neue Verbände zuzu­
lassen, die das ganze Niederschlagsgebiet erfassen, 
mehr Nachdruck verliehen werden. Im Jahre 1972 
wurden für die Flußgebiete der Kinzig, Dill und Lasse 
entsprechende Wasserverbände gegründet, die das 
gesamte Niederschlagsgebiet umfassen.') 

Abfallbeseitigung 
Für die notwendige Neuordnung der Abfallbeseitigung 
gibt es zahlreiche gewichtige Gründe. Ungeordnete 
Abfallkippen beeinträchtigen negativ den Landschafts­
haushalt, verunzieren das Landschaftsbild, verursa­
chen erhebliche hygienische Mißstände, verunreini­
gen in den meisten Fällen das Grund- und Ober­
flächenwasser und sind Quelle von Geruchs-, Staub­
und Rauchbelästigungen. Eine solche Abfallbeseiti­
gung zu Lasten der natürlichen Lebensgrundlagen 
bedroht unsere Gesundheit. Von besonderer Bedeu­
tung ist die Tatsache, daß die Standorte der seitheri­
gen Gemeindekippen - von ganz wenigen Ausnah­
men abgesehen - für eine gesicherte und geordnete 
Ablagerung völlig ungeeignet sind. ln der Regel wur­
den diese Standorte nach der Oberflächengestaltung 
des Geländes nicht aber nach der hydrogeologischen 
Eignung ausgewählt. 

Hier liegt der entscheidende Ansatz für jede Neuord­
nung. An der Spitze von Untersuchungen mit dem 
Ziel, geeignete Standorte für die Ablagerung von Ab­
fällen zu finden, dürfen nicht topographische überle-
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gungen stehen. Vielmehr müssen durch hydrogeolo­
gische Untersuchungen die primär für die Ablagerung 
geeigneten Flächen festgestellt werden. Es ist selbst­
verständlich, daß von den hydrogeologisch geeigne­
ten Standorten nur diejenigen für die Einrichtung 
einer Deponie herangezogen werden sollten, die auch 
hinsichtlich ihrer Entfernung von Siedlungen sowie 
ihrer landschaftlichen verkehrsgeographischen und 
abfalltechnischen Voraussetzung günstig zu beurtei­
len sind. 

Erst aufgrund der festgestellten Ablagerungskapazi­
täten kann hinsichtlich der technisch günstigsten und 
wirtschaftlichsten Lösung für die Abfallbeseitigung 
entschieden werden. Es gibt keine Abfallbeseitigung, 
die ohne Deponie auskommt. Die geordnete Ablage­
rung von Abfällen ohne jegliche Vorbehandlung ist 
zugleich die kostengünstigste Abfallbeseitigung über­
haupt. Wo ausreichende Ablagerungsmöglichkeiten 
vorhanden sind, scheidet aus wirtschaftlichen Grün­
den die Müllverbrennung aus. Die Kompostierung der 
Abfälle als Verfahren, mit dessen Hilfe die Masse der 
Abfälle in den Kreislauf der Natur zurückgeführt wer­
den kann, ist abhängig von der Zusammensetzung 
des Rohmülls und von den Verwertungsmöglichkei­
ten für den Kompost. 

Als Grundlage für die Neuordnung der Abfallbeseiti­
gung wurden für die Gebiete der Planungsregionen 
in der Zeit vom 1968 bis 1970 Studien über technisch 
zweckmäßige und wirtschaftlich günstige Lösungen 
der Abfallbeseitigung (Abfallstudien) erstellt. 

Um die verstreuten Rechtsvorschriften über Abfallbe­
seitigung zu modernisieren und für die Verwaltung 
praktikabel zu machen, wurde der Entwurf eines hes­
sischen Gesetzes über die geordnete Beseitigung von 
Abfällen erarbeitet. Der Hassische Landtag verab­
schiedete das Gesetz am 8. Juli 1971. 

Es besteht folgende Konzeption für den Vollzug des 
Abfallgesetzes :') 

- Baldmögliche Schließung und unverzügliche Rekul­
tivierung der rd. 3 000 ursprünglich vorhandenen 
Abfallkippen der Gemeinden und der privaten Trä­
ger (inzwischen wurden 2 500 Kippen geschlossen 
und teilweise rekultiviert). 

- Auswahl solcher ehemaligen Gemeinde-Kippen, die 
nach Standort, Ablagerungskapazität und Verkehrs­
lage geeignet sind, als zentrale Übergangsdepo­
nien mit geordnetem Betrieb zu dienen. 

- Aufbau von etwa 35 zentralen Abfallanlagen als 
Langfristlösung und Konzentration der Beseitigung 
aller kommunalen Abfälle auf diese. Hierzu gehö­
ren die Erweiterung der Müllverbrennungsanlagen 
in Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Offenbach um 
jeweils eine Ofeneinheit, der Bau einer zusätzlichen 
Müllverbrennungsanlage im Landkreis Hanau, die 
Errichtung von 5 Müllkompostwerken und die Ein­
richtung von 25 zentralen geordneten Deponien für 
KommunalmülL 
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- Der Beseitigung von Sonderabfällen, das sind Ab­
fälle, die nicht zusammen mit Kommunalmüll besei­
tigt werden können, sollen folgende Anlagen die­
nen: 

Zwei zentrale Deponien mit Vorbehandlungsein­
richtungenfür industrielle Sonderabfälle, 
drei Verbrennungsanlagen für mineralölhaltige 
Abfallstoffe, 
zwei Shredderanlagen für die Beseitigung von 
Autowracks bzw. Grobschrott sowie 

einige Spezialanlagen für die Zerkleinerung von 
Altreifen. 

Für die Beseitigung von Altreifen konnte aller Voraus­
sicht nach ein Weg gefunden werden für die Zerklei­
nerung und anschließende Ablagerung auf Depo­
nien. 
Die Aufwendungen für die Neuordnung der Abfallbe­
seitigung werden wie folgt geschätzt: 

1. Schließung und Rekultivierung von 
3 000 Müllkippen der Gemeinden mit 
einem Durchschnittsaufwand von je 
5 000,- DM 15 Mio DM 

2. Sanierung und Einrichtung von Zwi-
schendeponien (geschätzt) 10 Mio DM 

3. Einrichtung von Zentralanlagen als 
Langfristlösung (25 zentrale Deponien 
durchschnittlich 3 Mio DM, 1 Müllver­
brennungsanlage 30 Mio DM, 5 Müll­
kampastwerke durchschnittlich 12 Mio 
DM) 165 Mlo DM 

4. Zusätzliche Aufwendungen der Kom­
munen und der gewerblichen Sammal­
und Transportunternehmen für das 
Einsammeln der Abfälle (Sammelge­
fäße ca. 24 Mio DM, Sammalfahrzeuge 
ca. 6 Mio DM, Sonstiges, z. B. Umlade-
stationen, Großcontainer, 20 Mio DM) 50 Mio DM 

5. Anlagen zur Beseitigung von Sonder­
müll (Spezialdeponien ca. 22 Mio DM, 
Spezialverbrennungsanlagen für mine­
ralölhaltige Abfallstoffe ca. 10 Mio DM, 
2 Shredderanlagen ca. 10 Mlo DM, 
Reifenzerkleinerungsanlagen ca. 3 
Mio DM, Anlagen für die Beseitigung 
von anderem Sondermüll, z. B. Klär­
schlammbehandlung, Spezialverbren­
nungsanlagen für Abfälle aus Kran­
kenhäusern und Arztpraxen, ca. 35 
Mio DM) 80 Mlo DM 

Die Gesamtaufwendungen für die Neuordnung der 
Abfallbeseitigung in Hessen belaufen sich somit auf 
rd. 320 Mio DM. Hiervon entfallen auf den industriell­
gewerblichen Sektor rd. 120 Mio DM. 

Mit dem lokrafttreten des Gesetzes über die Beseiti­
gung von Abfällen (Abfallbeseitigungsgesetz - AbfG) 
vom 7. Juni 1972 im Rahmen der konkurrierenden 
Gesetzgebung sind Teile des hesslschen Abfallgeset­
zes ungültig geworden. Es ist erforderlich, durch eine 
Änderung des hessischen Abfallgesetzes den prakti-



kablen Vollzug des Bundesgesetzes sicherzustellen. 
Ein Entwurf zur Änderung des hessischen Abfallge­
setzes wurde vom Kabinett zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Auch für eine Novaliierung des Abfallbe­
seitigungsgesetzes sind die erforderlichen Unterla­
gen zu erarbeiten. 

Für die Trägerschaft mehrerer kommunaler Abfallbe­
seitigungsanlagen sind noch Zweckverbände der ver­
pflichteten Gebietskörperschaften zu bilden, damit 
die baureife Planung der Anlagen in Gang kommt. Die 
sekundär beseitigungspflichtigen Industriebetriebe 
müssen die am 14. Dezember 1971 gegründete Indu­
strie-Müll GmbH in die Lage versetzen, die gestellten 
Aufgaben rascher zu erfüllen: 

Einrichtung von 2 zentralen Deponien für Sondermüll 
einschließlich der erforderlichen Vorbehandlungsan­
fagen und Sanierung und Rekultivierung der seither 
benutzten lndustriemüllkippen. 

Die im hessischen Abfallgesetz bestimmte technische 
Fachbehörde, die Landesanstalt für Umwelt in Wies­
baden, konnte für den Aufgabenbereich Abfallbesei­
tigung personell noch nicht so besetzt werden, daß 
sie alle Aufgaben zeitgerecht hätte erfüllen können.1 

Da es sich um eine zentrale Institution handelt, kann 
der personelle Engpaß nicht durch Umbesetzung und 
Abordnung ausgeglichen werden. "AIIround"-Spezia­
listen für Abfallbeseitigung gibt es nicht. Die Arbeits­
gruppe Abfallbeseitigung der technischen Fachbe­
hörde muß deshalb bald über alle Spezialisten 
verfügen, deren Fachgebiet von der Aufgabe Abfall­
beseitigung berührt ist. 

Über eine geordnete Abfallbeseitigung liegt bis jetzt 
sehr wenig Erfahrung vor. Neben der Aufgabe der 
Überwachung muß deshalb in einem angemessenen 
Umfang angewandte Forschung betrieben werden. 
Die Installation von Meßinstrumenten und anderen 
Kontrolleinrichtungen sowie eines Abfall-Labors ist 
erforderlich. 

in Fortsetzung der Maßnahmen zur Neuordnung der 
Abfallbeseitigung stehen als dringlich folgende Auf­
gaben an: 

- Baureife Planung mehrerer zentraler Deponien, 
einer Müllverbrennungsanlage und zwei Kompost­
werken. 

- Für 7 der vorgenannten Abfallbeseitlgungsanlagen, 
die von mehreren Beseitigungspflichtigen benutzt 
werden müssen, sind zuvor Zweckverbände zu 
gründen bzw. öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 
abzuschließen. 

- Es sind geeignete Standorte für Anlagen zur Besei­
tigung von Sondermüll festzulegen: 1 Zentraldepo­
nie für industriellen Sondermüll in Nordhessen; 1 
Verbrennungsanlage für mineralölhaltige Abfall­
stoffe; mehrere Al\reifenzerkleinerungsanlagen; 
mehrere Spezialverbrennungsanlagen für Abfälle 
aus Krankenanstalten und Arztpraxen. 

- Aufstellung der regionalen Abfallbeseitigungspläne 
und eines Landes-Abfallbeseitigungsplanes gern. 
§6AbfG. 

- Einführung weiterer technischer Bestimmungen: 
Betriebsanweisung für geordnete Deponien ein­
schließlich Richtlinien für den Brandschutz; Richt­
linien für die Einrichtung und den Betrieb von Auto­
wracklagerplätzen; Katalogisierung von auszu­
schließenden Sonderabfällen; Planung von Müllver­
brennungs- und Müllkompostierungsanlagen. 

- Sanierung und Rekullivierung von lndustrieabfaii­
Deponien, im wesentlichen der Deponien Offheim, 
Lindenholzhausen und Groß-Krotzenburg. 

- Rekullivierung sämtlicher aufzulassender Müllkip­
pen und übergangsdeponien. 

- Säuberung der Landschaft von illegal beseitigtem 
Müll. 

Luftreinhaltung 
Mit der wachsenden Technisierung und Industrialisie­
rung in unserer Wirtschaft und in vielen anderen Le­
bensbereichen hat vor allem in den Verdichtungsge­
bieten die Luftverschmutzung einen Grad erreicht, der 
den Schutz des Menschen vor diesen schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu einem der bedeutendsten ge­
sellschaftspolitischen Anliegen der Gegenwart macht. 

Luftverunreinigungen treten als Gase, Aerosole und 
Staub auf. Obwohl man viele hundert luftverunreini­
gende Schad- und Fremdstoffe kennt, herrschen ne­
ben der Staubbelastung Schwefeldioxid, Kohlenmon­
oxid, Stickoxide und Kohlenwasserstoffe vor. 

Zur Luftverschmutzung tragen in unterschiedlichem 
Umfang die privaten Feuerungsanlagen und das Klein­
gewerbe sowie der Verkehr und die Industrie bei. 

Ziel der Luftreinhaltestrategie ist es, im regionalen 
Bereich in Belastungsgebieten den Anstieg dieser 
Luftverunreinigung zu verhindern und auf ein vertret­
bares Maß zu reduzieren. Lokal muß die Entstehung 
der Verunreinigung konsequenter und wirkungsvoller 
an der Quelle bekämpft werden. Es ist daher Aufgabe 
der Gesetzgeber, der zuständigen Behörden wie auch 
der Anlagenbatreiber selbst, die Emissionen weiter 
zu verringern oder ganz zu beseitigen. 

Um diese Ziele zu verwirklichen, müssen eine Reihe 
von Voraussetzungen geschaffen werden. Einmal 
müssen alle Quellen luftverunreinigender Stoffe re­
gistriert werden (Emissionskataster). Ferner müssen 
die meteorologischen Gegebenheiten und die vorhan­
dene Luftbelastung, d. h. die sogenannten lmmis­
sionsbedingungen, festgestellt und ausgewertet wer­
den. Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
und Vorschriften, insbesondere die "Technische An­
leitung zur Reinhaltung der Luft" (TA Luft), die die 
wesentliche Grundlage für die Festlegung der Luft­
reinhaltemaßnahmen Im industriellen Bereich bilden, 
entsprechen jedoch heute allein nicht mehr den An­
forderungen wirkungsvoller Umwelt-Schutzmaßnah­
men. Hier muß durch weitergehende Auflagen erreicht 
werden, daß der Stand der Technik auch verwirklicht 
wird. Ferner sind alle Verursacher, auch diejenigen, 
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die einzeln zwar nur einen geringen Beitrag zur Luft­
verunreinigung bringen, in ihrer Gesamtheit jedoch 
maßgeblich beteiligt sind, in die Luftreinhaltemaßnah­
men einzubeziehen. Dabei ist darauf zu achten, daß 
bei allen Verursachern möglichst einheitliche Maß­
stäbe eingehalten werden. 

Alle Maßnahmen müssen jedoch sinnvoll koordiniert 
und in den entsprechenden Raumplanungen berück­
sichtigt werden. Mit der Übertragung der Zuständig­
keit für die Koordinierung des Immissionsschutzes 
auf das Hassische Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt wurde die Möglichkeit geschaffen, die Arbei­
ten aller an der Aufgabe des Immissionsschutzes täti­
gen Behörden und Institutionen sinnvoll aufeinander 
abzustimmen und auch Doppelarbeiten zu vermei­
den. 

Bei der Hassischen Landesanstalt für Umwelt wurden 
die personellen und technischen Gegebenheiten ge­
schaffen Maßdienste durchzuführen, soweit diese bis­
her nicht bestanden und gutachtliche Tätigkeiten zur 
Entscheidungstindung der Behörden auszuüben. 

Die Planungen für den Aufbau eines automatisierten 
Luftüberwachungsmeßnetzes werden z. Z. durchge­
führt.') Hierbei werden die Grundpegelmessungen 
zur Ermittlung des Staubniederschlages und der 
Schwefeldioxidbelastung in bestimmten Landesteilen 
sowie die zahlreichen anlagebezogenen Emissions­
und Immissionsmessungen der "Meß- und Prüfsteile 
für die Gewerbeaufsichtsverwaltung des Landes Hes­
sen" sinnvoll ergänzt. Eine Reihe von kontinuierlich 
arbeitenden Maßstellen wurden von der o. g. Landes­
anstalt bereits vorab in den besonders belasteten 
Gebieten eingerichtet. Mit der Indienststellung wei­
terer Meßwagen hat sie sich außerdem bessere Mög­
lichkeiten geschaffen, an interessierenden Stellen 
rasch die Immissionskonzentration zu erfassen.") 

Die durch diese technischen Voraussetzungen ge­
schaffenen Möglichkeiten sollen insbesondere ge­
nutzt werden, um Stadt- und Regionalplanungen zu 
unterstützen sowie z. B. sachgerechte Entscheidungen 
über weitere Industrieansiedlungen auf dem Gebiet 
des Immissionsschutzes treffen zu können. So wurde 
1971 erstmalig ein "Bioklimatisches Gutachten" für 
die Stadt Wiesbaden erstellt, das die Bedingungen 
der Frischluftzufuhr bei windschwachen Wetterlagen 
für eine im Talkessel gelegene Stadt klärt. Entspre­
chende Untersuchungen für Kassel werden z. Z. abge­
schlossen, für Gießen wird ein solches Gutachten ab 
Sommer 1973 begonnen. 

ln diesem Zusammenhang ist auch auf die Lufthygie­
nisch-meteorologische Modelluntersuchung in der 
Region Untermain hinzuweisen. Ziel dieses großen 
Forschungsprogrammes, das je zur Hälfte vom Bund 
und vom land Hessen finanziert wird, ist es, für den 
Verdichtungsraum Frankfurt/Main die Zusammen­
hänge zwischen Emissionen, meteorologischen Ge­
gebenheiten und Immissionen festzustellen. Unter 
Einbeziehung aller hierüber auf dem Wege einer Be-
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Standsaufnahme erhältlichen Grunddaten soll ein 
Prognose-Modell erarbeitet werden, das Schlußfolge­
rungen für die Luftreinhaltung des untersuchten Rau­
mes bildet. Darüber hinaus sollen jedoch die Ergeb­
nisse auch universell für die luftreinhalteplanungen 
anwendbar sein, sie sollen also die technischen Me­
thoden bilden, mit deren Hilfe Gesetzesaufträge des in 
Vorbereitung befindlichen Bundes-Immissionsschutz­
gesetzes ausgefüllt werden können. 

Neben der Erstellung von Emissionskatastern kommt 
den meteorologischen Faktoren- Windrichtung, Wind­
geschwindigkeit, Windhäufigkeit und insbesondere 
der Faktor der atmosphärischen Stabilität - bei allen 
Planungen von luftreinhaltemaßnahmen besondere 
Bedeutung zu. Im Rahmen der vorgenannten Modell­
untersuchung wurden daher diese Faktoren beson­
ders untersucht. Die vorliegenden Ergebnisse der 
Windverteilung am Tag und in der Nacht während 
einer Hochdruckwetterlage verdeutlichen, wie unter­
schiedlich die Windverhältnisse auf kleinstem Raum 
sind. Hieraus lassen sich die Schwierigkeiten erken­
nen, die sich einer Vorausberechnung der Immis­
sionsbelastung durch Siedlungsmaßnahmen entge­
genstellen. 

Als koordinierende Maßnahme konnte ab 1. Novem­
ber 1971 für Hessen ein Smogwarnplan in Kraft ge­
setzt werden. Auf Grund von Meßwerten wird ein 
frühzeitiges Erkennen schädlicher Konzentrationen 
luftverunreinigender Stoffe ermöglicht, so daß dieser 
Notstand nicht unvorbereitet die Bevölkerung und Be­
hörden trifft. Großemittenten können bei Erreichen 
höherer Schadstoffkonzentrationen zu einer Umstel­
lung auf schwefelarme Brennstoffe veranlaßt werden. 
An einer Erweiterung dieses Planes wird gearbeifet, 
um bei Vorliegen gesetzlicher Handhaben darüber 
hinausgehende Maßnahmen, wie vor allem Verkehrs­
beschränkungen, treffen zu können. 

ln Gebieten hoher Belastung kann der Einsatz soge­
nannter umweltfreundlicher Energiearten nicht nur 
bei industriellen, sondern auch bei privaten Feue­
rungsanlagen einen wesentlichen Beitrag zur Luft­
reinhaltung leisten. Die Landesregierung strebt 
daher an, in solchen Gebieten die Heizungen ihrer 
Verwaltungsgebäude sowie der von ihr geförderten 
Bauten möglichst mit Erdgas oder Elektrizität zu be­
treiben. 

Es wird auch sorgfältig geprüft, welche Umstände 
vorliegen können, die gebieten, bei privaten Heizungs­
anlagen einen Anschluß- und Benutzungszwang für 
sogenannte umweltfreundliche Beheizungen vorzu­
schreiben. 

Die mit festen oder flüssigen Brennstoffen herkömm­
licher Art befeuerten privaten Feuerungsanlagen 
(Hausbrand) tragen infolge der niedrigen Schornstein­
höhe besonders dann stark zur Luftverschmutzung 
bei, wenn sie eine unvollständige Verbrennung auf­
weisen. Eine korrekte regelmäßige Überprüfung der 
Emissionen der privaten ölfeuerungsanlagen durch 
die sachverständige und unabhängige Institution des 
Schornsteinfegerhandwerkes wurde daher inzwischen 



eingeführt. Dem Schornsteinfegerhandwerk wurde zu­
nächst Gelegenheit gegeben, Emissionsmessungen 
an den Heizungen landeseigener Gebäude durchzu­
führen, um sich gründlich auf diese Aufgabe vorzube­
reiten. Obwohl für diese Heizungsanlagen Verträge 
für eine regelmäßige Wartung abgeschlossen waren, 
zeigte diese Aktion durch die hohe Anzahl zu bean­
standender Anlagen die Notwendigkeit auf, eine 
solche generelle Überprüfung einzuführen. Gleichzei­
tig wurde damit deutlich, daß in der Vergangenheit 
bei der turnusmäßigen Überprüfung der Feuerungs­
anlagen- wohl aus einer gewissen Unkenntnis- nicht 
in erforderlichem Umfang auf eine optimale, d. h. 
vollständige Verbrennung der Brennstoffe geachtet 
wurde.') 

Aufgrund der von der Hassischen Landesregierung 
im Frühjahr 1973 erlassenen Polizeiverordnung ist 
jeder Setreiber einer Feuerungsanlage mit Ölbrennern 
nunmehr gehalten dafür zu sorgen, daß keine unnötige 
Luftverschmutzung durch seine Anlage verursacht 
wird. Dies wird durch Messungen überwacht, die von 
den Bezirksschornsteinfegermeistern durchgeführt 
werden. 

Eine wesentliche Quelle schädlicher und belästigen­
der Emissionen stellt der Straßenverkehr dar. Insbe­
sondere trifft dies auf das in großem Umfang schon 
unentbehrlich gewordene Kraftfahrzeug zu, das hin­
sichtlich der Emissionen besonderen Regelungen 
unterliegt. Mit dem noch ständigen Anwachsen des 
Kfz-Bestandes stellt sich hier in besonderem Umfange 
die Aufgabe, die schon bestehenden Schutzmaßnah­
men auf ihre Wirkung zu überprüfen und nach dem 
Stand der Technik weiter zu entwickeln. Nachfolgend 
soll gezeigt werden, wie sich eine Lösung der gestell­
ten Aufgabe auf dem Gebiet der Kfz-Technik hinsicht­
lich der Luftreinhaltung gegenwärtig darstellt. 

Grundlage für die Beurteilung von Kfz-Motoren be­
züglich des Abgasverhaltens ist § 47 der Straßenver­
kehrszulassungsordnung (StVZO) mit den Anlagen XI 
und XII zur StVZO. Für die BRD sind hier drei Maß­
nahmen zu nennen: 

- Die Einführung der Kurbelgehäuseentlüftung ab 
1. 1.1969 

- Die Begrenzung des CO-Gehaltes im Leerlauf ab 
1.1.1969 

- Die Begrenzung des HC- und CO-Gehaltes auf der 
Basis des Europazyklus ab Herbst 1971. 

Entsprechend den heute gültigen Vorschriften sowohl 
in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) als auch in 
den USA sind die in der Produktion eingeführten Maß­
nahmen vor allem darauf gerichtet, die HC-, CO- und 
Blei-Emission der Kraftfahrzeuge zu reduzieren. 

Die heute in der BRD und in den USA gültigen gesetz­
lichen Vorschriften können durch geringfügige Kon­
struktionsänderungen am Vergaser oder mit Hilfe der 
elektronischen Einspritzung erfüllt werden. Diese 
Maßnahmen erfordern aber bereits wesentlich einge-
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engte Fertigungstoleranzen und höhere Aufwendun­
gen für die Qualitätskontrolle. 

Die ab 1975 in den USA geforderten Abgasvorschrif­
ten sind jedoch nur durch grundlegende Änderungen 
am Gesamtsystem Motor-Kraftstoff zu erfüllen. 

So wird bleifreier Kraftstoff bei einigen technischen 
Maßnahmen nötig sein oder durch Vorschriften in 
einigen Ländern gefordert werden. Dieser Kraftstoff 
muß aus motorischen Gründen und aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit mit ausreichend hohem Oktanzahl­
niveau bei bestimmter Zusammensetzung der einzel­
nen Bestandteile, z. B. Olefine, Aromate, Alkylate, ver­
sehen sein. Derartige technische Maßnahmen führen 
zu 

- erhöhten Herstellerkosten der Fahrzeuge durch die 
obenerwähnten Mehraufwendungen für Herstellung, 
Testverfahren und Organisation sowie 

- vermehrten Betriebskosten für erhöhten Verbrauch 
an Ieurem Kraftstoff, Betriebsmaterial, Wartung, 
Reparaturen, technische Prüfung. 

Ein wichtiger Schritt zur Herabsetzung des Bleige­
haltes ist das Gesetz über die Herabsetzung des Blei­
gehaltes in Ottokraftstoffen vom 6. August 1971. ln 
Hessen wird seit Mitte 1972 eine Überwachung auf­
grund dieses Gesetzes durchgeführt. Erste Ergeb­
nisse zeigen, daß sich Hersteller und Importeure auf 
dieses Gesetz eingestellt und den Bleigehalt in Ihren 
Produkten auf 0,4 Gramm im Liter herabgesetzt ha­
ben. Die festgestellten Überschreitungen sind gering­
fügig; Analysenungenauigkeiten können hierbei nicht 
ausgeschlossen werden.') 

Die Höhe der infolge der genannten notwendigen 
technischen Maßnahmen zu erwartenden Mehrkosten 
hängt stark von den künftigen gesetzlichen Anforde­
rungen ab. Unter diesem Gesichtspunkt ist folgender 
Zusammenhang interessant. Die in der StVZO festge­
legten und ab 1. 10. 1971 vorgegebenen Emissions­
werte bringen im Abgasverhalten eine Verbesserung 
von rd. 50%, bezogen auf den bisherigen unkontollier­
ten Zustand. Diese Verbesserung verursacht rd. 6% 
Mehrkosten für den Motor. 

Die von den USA für 1975 vorgeschlagenen Emis­
sionsgrenzwerte bringen eine zusätzliche Verbesse­
rung des Abgasverhaltens von 40 %. Die dazu erfor­
derlichen finanziellen Mehraufwendungen für den 
Motor steigen dann auf 55% bis 65 %. Diese Gegen­
überstellung macht deutlich, daß bei den Forderun­
gen, die der Umweltschutz an das Kraftfahrzeug stellt, 
die sozioökonomischen Gesichtspunkte eine nicht 
vernachlässigbare Rolle spielen. 

Neben den Maßnahmen, die zu einer Verminderung 
schädlicher Abgase durch Kraftfahrzeuge führen, 
kann durch sorgfältige Verkehrsplanung und -Ienkung 
sehr viel zur Immissionsverminderung beigetragen 
werden. ln stärkerem Umfang als bisher müssen da­
her die Fragen des Immissionsschutzes bei allen Fra­
gen der innerstädtischen Verkehrsplanungen und bei 
den Trassenführungen berücksichtigt werden. 
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Grundlage für die Reduzierung bzw. völlige Beseiti­
gung der luftverunreinigenden Emissionen der Anla­
gen von Industrie und Gewerbe bilden derzeit die 
§§ 16 und 25 der Gewerbeordnung über genehmi­
gungsbedürftige Anlagen (GewO), das Hassische Ge­
setz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
sowie die einschlägigen Allgemeinen Verwaltungsvor­
schriften (TA Luft) in Verbindung mit den Richtlinien 
des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI-Richtlinien). 

Aufgrund dieser gesetzlichen Möglichkeiten ist die 
Gewerbeaufsichtsverwaltung bemüht, z. T. im Zusam­
menwirken mit anderen Behörden, die gestellten Auf­
gaben zu erfüllen. Dies geschieht insbesondere d'urch 
Vorschlag der Bedingungen und Auflagen für die Ge­
nehmigungen nach §§ 16/25 GewO, durch Aufsicht 
darüber, ob sie eingehalten werden, durch nachträg­
liche Anordnung von Messungen nach § 25 Abs. 2 
GewO oder über Anforderungen an die technische 
Einrichtung und den Betrieb der Anlagen gemäß § 25 
Abs. 3 GewO, dies insbesondere dann, wenn die 
Nachbarschaft solcher Anlagen belästigt oder gefähr­
det wird. Die Anordnungen müssen jedoch nach dem 
jeweiligen Stand der Technik erfüllbar und für Anla­
gen dieser Art wirtschaftlich vertretbar sein. 

Im Rahmen dieser Tätigkeit sind Im Berichtszeitraum 
über 5 000 Maßnahmen zur Luftreinhaltung bei Be­
trieben der gewerblichen Wirtschaft im Interesse der 
Anwohner und der Allgemeinheit veranlaßt bzw. ange­
ordnet worden mit dem Ziel, die Emission von Staub 
und Gasen und deren Einwirkung auf die Umwelt zu 
verringern. Dabei besteht Klarheit darüber, daß eine 
erhebliche Verringerung von Emissionen dadurch er­
reicht würde, wenn z. B. Rauchgase ausgewaschen 
werden könnten. Die Erprobung von Rauchgas-Wasch­
anlagen in großtechnischen Versuchen erscheint da­
her dringend geboten. Die bisher fast einzig beste­
hende Möglichkeit, die Schornsteine zu erhöhen, führt 
nicht zu einer Verringerung der Emissionen, sondern 
nur zu einer Verteilung über größere Gebiete. Eine 
wesentliche Verbesserung in der Umweltbelastung 
wäre z. B. auch zu erreichen durch eine stärkere An­
wendung schwefelarmen Heizöles, was in besonderen 
Situationen verlangt werden muß. 

Zu einer besonderen Belastung ihrer Nachbarschaft 
entwickeln sich in zunehmendem Maße die Massen­
tierhaltungen. Hier müssen Emissionsbegrenzungen 
im Zusammenhang mit dem Abwasser- und Abfall­
problem erarbeitet werden. 

Mit den Gewerbeaufsichtsämtern arbeiten zusammen 
die Meß- und Prüfsteile für die Gewerbeaufsichtsver­
waltung des Landes Hessen und die Wärmesteile des 
Technischen Überwachungsamtes, beidein Kassel. 

Die Meß- und Prüfsteile befaßt sich neben Grundpa­
gelmessungen in bestimmten Gebieten zur Ermittlung 
des Staubniederschlages und der Schwefeldioxid 
(SO,)-belastung mit anlagebezogenen Emissions­
und Immissionsmessungen sowie in zunehmendem 
Maße mit der Frage der SO,-Grundbelastung in der 
Umgebung der nach § 16 GewO zu genehmigenden 
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Anlagen. Sie hat in der Berichtzeit rund 340 einschlä­
gige Gutachten erstellt. 

Die Wärmesteile bearbeitet Gutachten für genehmi­
gungsbedürftige Feuerungsanlagen und ermittelt 
hierbei u. a. die erforderlichen Schornstein höhen. Die 
Zahl ihrer Gutachten und Beratungen betrug im Be­
richtszeitraum über 700. Daneben führt die Wärme­
stelle Emissionsmessungen an Feuerungsanlagen in 
großem Umfang durch. 

Die Maßnahmen der zuständigen Behörden auf dem 
Gebiet der Bekämpfung der Luftverunreinigung ziel­
ten in den früheren Jahren vor allem ab auf eine Ver­
minderung der Staubbelastung und somit auf eine 
Verbesserung der lufthygienischen Verhältnisse in 
Hessen. So wurden bereits vor 8 Jahren in verschie­
denen Gebieten, in denen wegen Verdichtung der 
Industrie und Besiedlung der Niederschlag von Grob­
staub von Bedeutung war, entsprechende Messungen 
durchgeführt. Nach den ersten orientierenden Mes­
sungen ergab sich die Notwendigkeit, in den Gebieten 
Frankfurt!M.-Offenbach, Hanau-Großkrotzenburg, 
Kassel, Wetzlar und Wiesbaden-Süd eine laufende 
Kontrolle der Staubbelastung vorzunehmen, bedingt 
durch die Emissionen der ansässigen Industrie. Die 
Auswertung der Maßergebnisse der letzten Jahre 
zeigt jedoch, daß der zulässige Immissionsgrenzwert 
z. T. weit unterschritten wird, so in den Kontrollgebie­
ten Hanau-Großkrotzenburg und Kassel. ln Wiesba­
den wird dieser Wert nicht, in Wetzlar gerade er­
reicht.') 

Die Messung des Feinstaubes, der wegen seiner Lun­
gengängigkelt und langdauernden Schwebfähigkeit 
nicht unberücksichtigt bleiben darf, ist gegenüber den 
Grobstaubmessungen sehr schwierig. Entsprechende 
Maßversuche werden seit einiger Zeit in Wiesbaden, 
Wetzlar, Kassel und Kaisterbach durchgeführt. 

Neben den genannten Staubmessungen werden seit 
mehreren Jahren von der Meß- und Prüfsteile vorwie­
gend diskontinuierliche S02-Immissionsmessungen, 
im Gegensatz zu den kontinuierlichen Messungen der 
Hassischen Landesanstalt für Umwelt, unter anderem 
im Rahmen der .,Lufthygienisch-meteorologischen 
Modelluntersuchung in der Region Untermain" durch­
geführt. Durch stationäre SO,-Meßgeräte ln den Kon­
trollgebieten Wiesbaden, Hanau-Großkrotzenburg und 
Kassel wurde die räumliche Verteilung der S02-Kon­
zentrationen ermittelt. Es ergaben sich mittlere lmmis­
sionsbelastungen, die weit unterhalb des zulässigen 
Grenzwertes liegen. Lediglich bei austauscharmen 
Wetterlagen können diese Konzentrationen ansteigen 
und zu Dunstglocken (Smog) beitragen.') 

Um die Beschaffung von Anlagen zur Reinhaltung der 
Luft zu fördern, wurden den Unternehmern steuer­
liche Vorteile nach § 82 der Einkommensteuer­
Durchführungsverordnung (EStDV) gewährt. So konn­
ten in der Berichtszeit über 38 Anträge gewerblicher 
Unternehmen auf Bewertungsfreiheit nach § 82 EStDV 
(Aufwendungen für Wirtschaftsgüter zur Reinhaltung 
der Luft) positiv entschieden werden. Die Aufwendun­
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gen betrugen rd. 45,5 Mio DM für Luftreinhaltung. Die 
höchsten Aufwendungen fielen bei den Betrieben der 
chemischen und der metallurgischen Industrie an. 

Der interministerielle Vergabeausschuß beim Bund 
hat im gleichen Zeitraum für 13 Antragsteller nach 
Befürwortung durch das Hassische Sozialninisterium 
die Bereitstellung von Krediten in Höhe von 1,61 Mio 
DM aus dem ERP-Sondervermögen für Maßnahmen 
zur Reinhaltung der Luft vorgeschlagen. Somit kann 
gesagt werden, daß die hessische Industrie in der 
Berichtzeit mindestens 47 Mio DM für Maßnahmen 
zur Reinhaltung der Luft aufgewendet hat. 

Bei kritischer Bilanz wird deutlich, daß die Problema­
tik der Luftreinhaltung mit Wirtschaftswachstum und 
Mehrung des allgemeinen Wohlstandes zugenommen 
hat. Die Tätigkeit der Aufsichts- und auch der Geneh­
migungsbehörden wird bestimmt durch die gegebe­
nen rechtlichen und personellen Möglichkeiten. Bei 
der Durchsatzung von Maßnahmen zur Luftreinhal­
tung wird die Tätigkeit weitgehend noch dadurch be­
hindert, daß die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
über genehmigungsbedürftige Anlagen nach § 16 
GewO (TA Luft) noch nicht in wünschenswertem Maße 
auf die Erfordernisse der jetzigen Zeit zugeschnitten 
sind. So gibt die TA Luft bisher nur für verhältnis­
mäßig wenige Anlagearten Emissionsgrenzwerte und 
nur für vier Luftschadstoffe Immissionsgrenzwerte an. 
Die bestehenden Grenzwerte sind darüber hinaus 
teilweise im Hinblick auf neuere technische und medi­
zinische Erkenntnisse überarbeitungsbedürftig. 

Da ein verhältnismäßig großer Anteil der Emissionen 
von Anlagen bzw. Betrieben ausgeht, die nicht nach 
§ 16 der GewO genehmigungsbedürftig sind, entfällt 
hier weitgehend eine Eingriffsmöglichkeit (z. B. An­
ordnung von Messungen und nachträglichen Aufla­
gen), wie sie bei genehmigungsbedürftigen Anlagen 
besteht. Nur beim Vorliegen von Gefahren, nicht 
schon von Belästigungen, kann die Behörde nach 
dem Polizeirecht Maßnahmen anordnen. 

Hier wird deutlich, daß auf dem Gebiet des Immis­
sionsschutzes viele Fragen bundeseinheitlich gere­
gelt, ja sogar im Rahmen der Europäischen Wirt­
schaftsgemeinschaft gesehen werden müssen. Die 
Novaliierung der TA Luft sowie die Verabschiedung 
des in Vorbereitung befindlichen Bundes-Immissions­
schutzgesetzes sind zur Verbesserung der gesetzli­
chen Grundlagen dringend erforderlich. 

Von besonderer Bedeutung ist es, die Neuansiedlung 
oder bedeutende Erweiterungen industrieller Groß­
emittenten in die Raumplanung mit einzubeziehen, 
um ihre regionalen Auswirkungen auf die Belastung 
der Luft im voraus zu berücksichtigen und den damit 
verbundenen Konsequenzen zu begegnen. Die Ein­
beziehung von raumbedeutsamen Planungen in den 
Immissionsschutz wird auch ausdrücklich in dem Ent­
wurf des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gefor­
dert. 

Die großräumigen Auswirkungen von Großemittenten 
werden besonders im Hinblick auf die Immissions­
belastung bereits im Planungsstadium von der Hes-

sischen Landesanstalt für Umwelt sorgfältig unter­
sucht. 

Von Wichtigkeit ist ferner das Vorhandensein einer 
Verwaltung, die personell und fachlich in der Lage 
ist, die ihr vom Gesetz im öffentlichen Interesse auf 
dem Gebiet der Luftreinhaltung gestellten Aufgaben 
wirkungsvoll durchzuführen. Hierzu zählt auch eine 
entsprechende apparative Ausstattung der mit Emis­
sions- und Immissionsmessungen beauftragten lnstl• 
tutionen. 

Lärmbekämpfung 
Nach der Art der Quellen läßt sich der Lärm in die 
Bereiche des Verkehrslärms, des Industrielärms und 
des Alltagslärms unterteilen. Zur Minderung der 
Lärmbelästigung kommen grundsätzlich Maßnahmen 
zum Schallschutz an der Lärmquelle, auf dem Aus­
breitungswage und am Ort der Einwirkung infrage. 
Es gilt, einerseits moderne lärmarme Technologien 
zu entwickeln und diesen zur Anwendung zu verhel­
fen und andererseits die Durchführung bestehender 
Gesetze zu verbessern sowie die Lücken der beste­
henden Gesetzgebung durch die Schaffung neuer 
Gesetze auszufüllen. Nur durch Nutzung des gesam­
ten Spektrums der Möglichkeiten wird sich die allge­
meine·Lärmbelastung, der der größte Teil der Bevöl­
kerung ausgesetzt ist, spürbar veningern lassen. 

Die am weitesten verbreitete Lärmquelle stellt heute 
der Straßenverkehr dar. Einen Überblick über die ge­
gen Straßenverkehrslärm möglichen Schutzmaßnah­
men vermittelt u. a. ein von der Bundesanstalt für 
Straßenwesen im Jahre 1971 bekanntgegebener Ka­
talog, wonach unterschieden wird zwischen: 

- Lärmschutzvorkehrungen durch planarische Maß-
nahmen 

- Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden 
- Verkehrstechnische Maßnahmen und 
- Abschirmmaßnahmen. 

Es ist unbestritten, daß vor allem in der städtebau­
lichen Planung dem Gesichtspunkt des Lärmschutzes 
verstärkte Beachtung zu schenken ist. Bei der Auf­
stellung der Flächennutzungspläne und Bebauungs­
pläne müssen Baugebiete und Anlagen des Gemein­
bedarfs unter Berücksichtigung der vorhandenen 
und geplanten Verkehrsanlagen einander so zugeord­
net werden, daß die Bevölkerung von vornherein 
weitgehend vor den nachteiligen Auswirkungen des 
Verkehrs geschützt wird. Insbesondere sollten Wohn­
gebiete vom Durchgangsverkehr getrennt oder, wenn 
dies nicht möglich ist, gegenüber den Lärmquellen 
abgeschirmt werden. Bei der Straßenplanung geht es 
neben der Einhaltung eines ausreichenden Abstandes 
zwischen Straßentrasse und Wohngebieten vor allem 
um Vorkehrungen zur Vermeidung zu häufiger Schalt­
und Beschleunigungsvorgänge im Bereich von Wohn­
gebieten (keine größeren Steigungen und engen Kur­
ven, optimal gestaltete Zu- und Abfahrten, Trennung 
von Fahrzeugen verschiedener Geschwindig keilen 
und ähnlichem). An lärmgefährdeten Gebäuden kön­
nen Schallschutzfenster mit integrierter Lüftungsein-

41 



heit und schalldämmende Außenwände bzw. schall­
absorbierende Fassadenverkleidungen eine zum Teil 
beträchtliche Lärmminderung erzielen. Auf dem Ge­
biet der Verkehrstechnik läßt sich durch Umleitung 
des LKW-Verkehrs, allgemeine Geschwindigkeitsbe­
schränkungen, die Verbesserung des Verkehrsab­
laufes durch Grüne Wellen und verkehrsabhängige 
Netz· und Knotenpunktsteuerungen eine Abschwä­
chung des Lärmpegels erreichen. 

Breiten Raum nehmen die Möglichkeiten der Herab­
setzung der Lärmimmissionen durch Abschirmmaß­
nahmen ein. Je nach den örtlichen Gegebenheiten 
kommt der Einbau von reflektierenden Schallschir­
men, schallabsorbierenden Lärmschutzwänden, Erd­
wällen, Lärmschutzpflanzungen und in Sonderfällen 
die Führung von Straßen in einem Einschnitt oder in 
einem Tunnel in Betracht. Auch durch Anordnung von 
Zweckbauten (Garagen, Lagerhallen, Läden) als 
Schallschirm zwischen Straßen und Wohngebieten ist 
ein Schutz der Wohngebiete vor übermäßiger Lärm­
belästigung erreichbar!) 

Allen Schutzmaßnahmen müssen jedoch eingehende 
Untersuchungen über die im gegebenen Falle zweck­
mäßigste und vertretbarste Lösung vorausgehen. So 
ist u. a. die Hassische Landesanstalt für Umwelt zur 
Zeit mit der Erstellung einer Lärmkarte - zunächst 
für ein hochbelastetes Stadtgebiet- befaßt. Dabei soll 
der Einfluß der Verkehrsdichte und der örtlichen Ge­
gebenheiten, wie Art der Bebauung, Straßenbreite, 
Baumbestände und dergleichen, auf die Höhe des 
Lärmpegels untersucht werden. Im Zuge dieser Ar­
beiten ist festzustellen, inwieweit die Erstellung de­
taillierter Lärmkarten innerstädtischer Bereiche bei 
Entscheidungen über Einzelfragen der Stadtplanung 
hilfreich sein können. Diese Arbeit wird in Kürze ab­
geschlossen sein. 
Daneben wurden alle wesentlichen weitreichenden 
Lärmquellen erlaßt und ihr Einwirkungsbereich ent­
sprechend einer sinnvollen Klassifizierung der Stör­
wirkung bestimmt. Aufgrund dieser Einteilung und 
Bewertung der Lärmquellen werden z. Z. ohne we­
sentlichen Rechenaufwand Lärm-übersichtskarten 
ausgearbeitet, die ein zwar grobes aber z. B. tur Ent­
schei<lungen der Regionalplanung voll ausreichendes 
Bild der bestehenden oder zu erwartenden Lärmbe­
lastung wiedergeben. Lärmträchtige Anlagen und 
ruhebedürftige Zonen können dann schon bei der 
Planung voneinander abgegrenzt werden. 

ln der Stadt Frankfurt führte die o. g. Landesanstalt 
Messungen des Verkehrslärms am Standort von 17 
teils in der Planung, teils im Bau befindlichen Schulen 
durch. Die Ergebnisse, die in Kürze veröffentlicht wer­
den, sollen einerseits eine Aussage über die Eignung 
des jeweiligen Standortes liefern und andererseits 
als Grundlage für die Entscheidung über eventuell 
erforderliche Schallschutzeinrichtungen dienen. 

Außerdem wurden an einer Reihe von Schwerpunkten 
der Verkehrslärmbelastung, insbesondere an Bundes­
straßen und Autobahnen, zahlreiche Meßwerte des 
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Lärmpegels ermittelt mit dem Ziel, die Diskussion 
über die Höhe der Belastung und die Dringlichkeit 
von Abhilfemaßnahmen von Emotionen zu lösen. 

Allgemein ist zu bedenken, daß die Ausschaltung aller 
mit dem Straßenverkehr verbundenen Lärmeinwir­
kungen angesichtsdes heutigen Mobilitätsanspruches 
der Menschen, der wirtschaftlichen Erfordernisse und 
der Dichte der Bebauung in unserem Lande nicht er­
reichbar ist. Die Bemühungen müssen jedoch darauf 
gerichtet sein, die negativen Auswirkungen des Ver­
kehrs in vertretbaren Grenzen zu halten. Die Landes­
regierung wird nach Wegen suchen, den Rahmen der 
rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten eines ver­
besserten Umweltschutzes, vor allem auf dem Ge­
biete des Straßenverkehrslärms zu erweitern. 

Grundlage für die Lärmbekämpfung am Kraftfahrzeug 
selbst ist der § 49 der Straßenverkehrs-Zulassungs­
Ordnung (StVZO). Danach müssen Kraftfahrzeuge so 
gebaut und ausgerüstet sein, daß die Geräuschent­
wicklung das nach dem jeweiligen Stand der Technik 
unvermeidbare Maß nicht übersteigt. 

Die Geräuschgrenzwerte, die den Stand der Technik 
darstellen, sind in Richtlinien festgelegt. Sie sind seit 
1952 bereits fünfmal herabgesetzt worden und wer­
den auch künftig mit dem Ziel einer weiteren Herab­
setzung überprüft. 

Die Richtlinien für die Geräuschmessung an Kraft­
fahrzeugen enthalten Maßverfahren und Grenzwerte 
für das Fahrgeräusch, das Standgeräusch und das 
Motorenbremsgeräusch, d. h. es erhalten nur die 
Fahrzeuge eine Betriebserlaubnis, die unterhalb der 
testgelegten Geräuschgrenzwerte liegen. 

Eine weitere Herabsetzung der zulässigen Grenzwerte 
ist anzustreben, wenn auch damit ein finanzieller 
Mehraufwand verbunden ist. Da den Bemühungen um 
eine internationale Harmonisierung technischer Vor­
schriften, insbesondere im EWG-Bereich, ein beson­
derer Vorrang eingeräumt wird, muß eine Änderung 
dieser Vorschriften jeweils mit den Vertragspartnern 
abgestimmt werden. 

Der Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Flug· 
lärm hat ebenfalls zunehmend an Bedeutung gewon­
nen. Dies trifft in besonderem Maße für den engeren 
und weiteren Bereich des Flughafens FrankfurVM. 
zu. 

Die Gründe hierfür liegen in der Zunahme der Flug­
bewegungen, der Verdrängung der Flugzeuge mit 
Kolbenantrieb durch Düsenflugzeuge und der zuneh­
menden Bebauungsdichte in der Umgebung des· Flug­
hafens. Ein besonderes Fluglärmproblem ergibt sich 
für den Südteil der Stadt Offenbach und den Nordteil 
der Stadt Neu lsenburg, die in Flughafennähe unter 
bzw. nahe an der Anfluggrundlinie liegen. Diese bei­
den Stadtteile werden bel Westwetterlage, die am 
Flughafen Frankfurt/Main in ca. 80% der Fälle vor­
herrscht, durch eine sehr große Zahl von Landungen 
(1971 15% der in der Bundesrepublik Deutschland 
stattfindenden Landungen) berührt. Bei den Landun­
gen ist im Gegensatz zu den Starts aus flugtechni-



sehen Gründen bei Anflügen aus Richtung Osten 
eine Auffächerung nicht möglich. 

Maßnahmen gegen den Flugzeuglärm wurden in 
Frankfurt/Main frühzeitig eingeleitet. Bereits im Okto­
ber 1964 wurde am Flughafen Frankfurt/Main als 2. 
Maßanlage dieser Art in Europa nach London eine 
Lärmmaßanlage mit zunächst 6 Maßstellen in Betrieb 
genommen, die seit Januar 1970 auf 11 Maßstellen 
vergrößert wurde. Eine weitere Maßstelle kam im Ja­
nuar 1972 dazu, bis zum Sommer 1973 wird die Zahl 
auf 15 erhöht. 

Ein entscheidender Anteil bei der Verbesserung der 
Lärmsituation kommt der im Jahre 1966 konstituier­
ten Kommission zur Abwehr des Fluglärms zu. Diese 
Kommission war die erste dieser Art in der BAD und 
diente als Modell für die Neufassung des § 32 b Luft­
verkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung des§ 15 des 
Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm aus dem Jahre 
1971. Auf Grund dieses Gesetzes wurde die Kommis­
sion im September 1971 umgebildet. Zusätzlich gehö­
ren ihr jetzt auch je ein Vertreter der Flughafen Frank­
furt/Main Aktiengesellschaft und der am Flughafen 
beschäftigten Arbeitnehmer sowie je ein Vertreter der 
obersten Landesplanungsbehörde und zwei Vertreter 
der Hir Immissionsschutz zuständigen obersten Lan­
desbehörden an. 

Ein Erfolg der Kommission und des Lärmschutzbeauf­
tragten der Hassischen Landesregierung ist es, daß 
seit mehreren Jahren von der Bundesanslall für Flug­
sicherung Abflugrouten festgelegt wurden, die das 
Überfliegen möglichst dünnbesiedelter Gebiete in der 
Umgebung des Flughafens sicherstellen sollen. Eine 
solche Festlegung von Abflugrouten erfolgte in dieser 
Form erstmalig. Durch Änderung im Laufe der Jahre 
wurde hier eine Lösung gefunden, durch die erreicht 
wurde, daß am Flughafen Frankfuri/Main die Abflüge 
nicht mehr das dominierende Fluglärmproblem dar­
stellen!) 

Mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Auswirkun­
gen des Fluglärms bei startenden und landenden 
Luftfahrzeugen gehen Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Bodenlärms - z. B. Errichtung einer Schallschutz­
anlage auf dem Werftgelände der Deutschen Luft­
hansa sowie einer Schallschutzmauer zur Abschir­
mung des Flughafenlärms gegenüber der Gemeinde 
Kaisterbach - Hand in Hand. Untersuchungen über 
weitergehende Maßnahmen wurden in jüngster Zeit 
durchgeführt und zum Teil bereits realisiert. 

Die Möglichkeiten, durch Festlegung von Abflugstrek­
ken eine Minderung der Lärmbelästigung zu bewir­
ken, sind nahezu erschöpft. Eine nachhaltige Verbes­
serung der Lärmsituation wird sich erst durch den 
allgemeinen Einsatz von Luftfahrzeugen mit weniger 
lauten Triebwerken herbeiführen lassen. Derartige 
Triebwerke sind technisch möglich, sie werden heute 
bereits in Flugzeugen vom Typ B 747, vom Typ DC 10 
und L 1011 eingebaut. Sie sind gegenüber der Boeing 
707, dem zur Zeit häufigsten Langstreckentyp, we-
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sentlich leiser. Das Land setzt sich mit allem Nach­
druck dafür ein, daß der Bund alle zur Verfügung 
stehenden rechtlichen Möglichkeiten ausnutzt, um auf 
internationaler Ebene die Verwendung von Flugzeu­
gen mit leiseren Triebwerken durchzusetzen. Die 
Landesregierung unterstützt insbesondere die Bemü­
hungen der Bundesregierung, eine internationale Ab­
sprache über die Umrüstung bereits zum Verkehr zu­
gelassener Luftfahrzeuge auf leisere Triebwerke her­
beizuführen (sog. Relrofii-Programm). 

Bis allgemein leisere Triebwerke Verwendung finden, 
sind bestimmte übergangsmaßnahmen, insbesondere 
während der Nachtzeit, erforderlich. Dabei Ist nicht 
nur der Dauerschallpegel, sondern auch der Spitzen­
wert des Einzelereignisses zu berücksichtigen. Zur 
Verminderung des nächtlichen Fluglärms durch Redu­
zierung der Anzahl der Flugzeugbewegungen hat der 
Hassische Minister für Wirtschaft und Technik im No­
vember 1971 eine Verfügung gemäß § 29 LuftVG zur 
Einschränkung des Nachtluftverkehrs erlassen. Diese 
Verfügung bringt ab 1. 1. 1972 in der Zeit zwischen 
23.00 und 6.00 Uhr Ortszeit ein Verbol für Übungs-, 
Überführungs-, Überprüfungs- und Trainingsflüge so­
wie für Flugbewegungen der sogenannten Allgemei­
nen Luftfahrt. Seit 1. Juli 1972 sind in der Zeit zwischen 
23.00 Uhr und 6.00 Uhr Ortszeit Starts und Landungen 
von Chartermaschinen verboten. Ab 1. 11. 1972 dürfen 
in der Zeit von 00.00 bis 05.00 Uhr auch Linienmaschi­
nen nicht landen. Ausnahmen hiervon gelten für Flug­
fahrzeuge von solchen Luftfahrtunternehmen, die in 
Frankfurt den Schwerpunkt ihres Geschäfts- und War­
tungsbelriebes unterhalten. Luftfahrzeuge derartiger 
Luftfahrtunternehmen haben in der Zeit von 01.00 bis 
04.00 Uhr Ortszeit jedoch auch Landeverbot. Schon 
in den ersten Monaten des Jahres 1972 hat die Ver­
fügung vom 30. 11. 1971 zu einer Reduzierung der 
nächtlichen Flugbewegungen geführt. Die Nachtflug­
beschränkungen werden von einer Reihe von Maßnah­
men flankiert, die u. a. bewirken sollen, daß die Zahl 
der Flugbewegungen in den Randzeiten nicht zu­
nimmt. Neue Anflug- und Landetechniken wurden von 
einer Technischen Expertengruppe entwickelt. Erste 
Versuche wurden bereits durchgeführt und haben in 
dem ersten Großtest gezeigt, daß insbesondere für 
Offenbach und Neu lsenburg eine Verbesserung der 
Lärmsituation möglich ist. 

Um in Zukunft die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Abflugrouten besser kontrollieren zu können, wird ein 
Radarkontrollplatz eingerichtet. Eine erste Testphase 
dieses Arbeitsplatzes lief im April 1972. Von dieser 
Einrichtung aus werden auf Wunsch der Piloten auch 
die verursachten Lärmwerte mitgeteilt. Nach der end­
gültigen Einrichtung dieses Radarkontrollplatzes wird 
der Flughafen Frankfurt/Main über ein in der Weit 
einmaliges System von Lärm- und Anflugkontrollen 
verfügen. 

Zur Frage der Fluglärmbekämpfung am Regionalflug­
hafen Kassel-Caiden wurden u. a. an verschiedenen 
Stellen in der Umgebung des Flughafens sowie im 
Stadtgebiet Kassel Messungen des Fluglärms durch-
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geführt. Den Piloten wurden verschiedene Empfeh­
lungen zur Frage des An- und Abfluges unterbreitet. 
Sobald mit einer erheblichen Zunahme des Flugver­
kehrs zu rechnen ist, ist beabsichtigt, eine Kommis­
sion zur Abwehr des Fluglärms nach § 32 b LuftVG zu 
bilden. 

Die Steigerung der Anzahl von Flugbewegungen auf 
Landeplätzen sowie die zunehmende Bebauungs­
dichte in der Umgebung von Landeplätzen hat auch 
hier das Fluglärmproblem an Bedeutung gewinnen 
lassen. Ein Ausgleich zwischen den schutzwürdigen 
Interessen der Bevölkerung und der Notwendigkeit 
des Luftverkehrs, insbesondere für Schulungs- und 
Übungsflüge kann weitgehend durch besondere Platz­
rundenführung geschaffen werden, deren Einhaltung 
von der Luftaufsicht scharf überwacht wird. ln Einzel­
fällen wird sich eine Einschränkung bestimmter Flüge 
zu bestimmten Zeiten jedoch nicht vermeiden lassen. 
Hierbei Ist nicht nur auf den Dauerschallpegel, son­
dern auf den Spitzenwert des einzelnen Schallereig­
nisses abzustellen. 

Neben dem Verkehr treten vielfach auch die Arbeits­
stätten als Lärmquellen in Erscheinung. Als rechtliche 
Grundlagen für Maßnahmen gegen den Lärm in Indu­
strie und Gewerbe stehen zur Verfügung die§§ 16/25 
der GewO über genehmigungsbedürftige Anlagen, 
das Baulärmgesetz sowie das Hessische Gesetz über 
die öffentliche Sicherheil und Ordnung und die Poli­
zeiverordnung über die Bekämpfung des Lärms. Als 
Maßstäbe bei der Durchführung der Rechtsvorschrif­
ten kommen in Betracht die Allgemeinen Verwaltungs­
vorschriften über genehmigungsbedürftige Anlagen 
nach § 16 GewO (Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm- TA Lärm), die Allgemeine Verwaltungs­
vorschrift zum Schutz gegen Baulärm sowie einschlä­
gige VDI-Richtlinien. 

Den Umfang der Bemühungen der zuständigen Be­
hörden bei der Bekämpfung des Lärms erkennt man 
z. B. an rund 3300 Maßnahmen des Arbeits- und Im­
missionsschutzes, die in der Berichtszeit bei Betrie­
ben der gewerblichen Wirtschaft veranlaßt bzw. 
angeordnet wurden. Es handelt sich hier im wesent­
lichen um Bedingungen und Auflagen für genehmi­
gungsbedürftige Anlagen (§§ 16/25 GewO) sowie um 
Auflagen für Bauscheine nicht genehmigungsbedürf­
tiger Anlagen. 

Die Gewerbeaufsichtsämter werden bei ihrer Tätigkeit 
auf dem Gebiet der Lärmbekämpfung unterstützt 
durch die Meß- und Prüfsteile für die Gewerbeauf­
sichtsverwaltung des Landes Hessen, die insbeson­
dere die jeweils erforderlichen meßtechnischen Un­
tersuchungen durchführt. 

Es sei darauf hingewiesen, daß in vielen Fällen die 
auf Grund von Lärmmessungen am Arbeitsplatz er­
griffenen Schutzmaßnahmen nicht nur für den arbei­
tenden Menschen, sondern auch für die Nachbar­
schaft von Nutzen waren. Beispielhaft seien hierzu 
nur einige Maßnahmen zur aktiven Lärmminderung 
aus dem Bereich des Bergbaues genannt. ln einigen 
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ortsnahen Tagebaubetrieben wurden Schalldämpfer 
in die schweren Abraumgewinnungsgeräte eingebaut. 
Ebenso wurden Dampfabbiaseinrichtungen der Hoch­
druckdampfkessel mit Schallschutzeinrichtungen ver­
sehen. Bei Sprengungen in Tagebaubetrieben in der 
Nähe von Ortschaften wird seitens der Bergämter 
darauf geachtet, daß durch richtige Bemessungen der 
Lademengen und günstige Zündverteilung die Ge­
räusche und Erschütterungen auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden. 

Ebenso wie für die Beschaffung von Anlagen zur 
Reinhaltung der Luft wurden im Berichtszeitraum ver­
schiedenen Unternehmen steuerliche Vorteile nach 
§ 82 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
für die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen ge­
währt. 

Bei kritischer Betrachtung wird deutlich, daß sowohl 
in der Öffentlichkeit als auch bei zahlreichen Dienst­
stellen das Bewußtsein noch nicht genügend verbrei­
tet ist, daß Lärm eine erhebliche Beeinträchtigung bis 
zur schweren Belastung darstellen kann. Daher man­
gelt es oft an der Bereitschaft, den Aufwand für Ab­
hilfemaßnahmen aufzubringen. Häufig wird vorge­
bracht, daß zunächst die medizinische und psycholo­
gische Forschung allgemein gültige Grenzwerte für 
die zurnutbare Lärmbelastung erarbeiten müsse, be­
vor man Maßnahmen treffen könne. Die bisher vor­
liegenden Forschungsergebnisse zeigen jedoch, daß 
sich dieses Problem nicht allein durch die Festset­
zung eines Grenzwertes lösen läßt. Etwa 10% der 
Bevölkerung reagieren bereits bei niedrigen Lärmpe­
geln sehr empfindlich, während etwa 20% selbst bei 
recht hohen Pegeln subjektiv keine Belastung emp­
finden, obwohl dennoch bei Dauereinwirkung des 
Lärms auch bei ihnen Gesundheitsschäden auftreten 
können. 

Es sollten daher die heute bereits in zahlreichen Richt­
linien und Normen festgelegten Grenzwerte als prag­
matische obere Grenzen angesehen werden, für de­
ren Einhaltung auch ein erheblicher Aufwand gerecht­
fertigt ist. Daneben muß aber darauf hingearbeitet 
werden, auch unterhalb dieser Grenzwerte vermeid­
baren Lärm zu verhindern und in einem wirtschaftlich 
zurnutbaren Rahmen weitergehende Maßnahmen zur 
Lärmminderung durchzuführen. Dies erscheint insbe­
sondere deshalb erforderlich, da die Erfahrung ge­
zeigt hat, daß Verursacher häufig den Aufwand nur 
so weit treiben, daß die Grenzwerte gerade nicht 
überschritten werden. Dies führt zu einer Steigerung 
der Lärmentwicklung auch in solchen Fällen, in denen 
mit geringem Aufwand eine Lärmminderung zu er­
reichen wäre. 

Soll eine weitere Steigerung der Lärmbelastung ver­
hindert bzw. eine Minderung erreicht werden, so muß 
den oben dargestellten Gesichtspunkten in allen Be­
reichen, d. h. der Anwendung lärmarmer Technolo­
gien, der Planung, der verbesserten Durchführung 
bestehender und der Schaffung neuer Gesetze und 
Verordnungen Rechnung getragen werden. 



Bezüglich der Minderung des Lärms an der Quelle 
wird das in Vorbereitung befindliche Bundes-Immis­
sionsschutzgesetz sowohl für Großanlagen als auch 
für Maschinen und Geräte Verbesserungen bringen. 
Gleiches gilt für etwaige Anordnungen (Messungen, 
nachträgliche Auflagen) bei lärmemittlerenden Anla­
gen, die nicht nach§ 16 GewO genehmigungsbedürf­
tig sind. Zur Zeit kann die Behörde nach dem Polizei­
recht nur bei Vorliegen von Gefahren (z. B. für die 
Gesundheit) Maßnahmen anordnen. 
Bei der Schaffung der entsprechenden Rechtsverord­
nungen wird das Land Hessen mitwirken und für eine 
schnelle Durchführung des Gesetzes eintreten. Eine 
Herabsetzung der Lärmgrenzwerte für Kraftfahrzeuge 
durch den Bund wurde bereits in einer Entschließung 
des Länderausschusses für Immissionsschutz, in dem 
auch Hessen vertreten ist, zu Problemen der Bekämp­
fung des Straßenverkehrslärms gefordert. Durch die 
Förderung von Entwicklungsvorhaben der Industrie 
könnte der Fortschritrin diesem Bereich beschleunigt 
werden, wie etwa die erfolgreiche Initiative des Lan­
des Nordrhein-Westfalen auf dem Gebiet der Bauma­
schinen gezeigt hat. 
Im Bereich der Planung sind vor allem die Länder 
und Gemeinden angesprochen. Durch eine voraus­
schauende und ausgewogene Raumordnungs- und 
Bauleitplanung muß die Lärmbelastung der Bevölke­
rung möglichst niedrig gehalten werden. Nachträg­
liche Abhilfemaßnahmen sind bei Fehlplanungen im 
allgemeinen nur in unzureichendem Maße möglich 
und mit sehr hohen Kosten verbunden. Die mit Erlaß 
des Hess. Ministers des lnnern vom 2. 7. 1971 zur 
Anwendung empfohlene Vornorm DIN 18005- Schall­
schutz im Städtebau - konnte in der Zeit nach ihrer 
Bekanntgabe noch wenig Wirkungen zeitigen. Der 
überwiegende Teil des Baugeschehens wickelt sich 
noch in Bebauungsplanbereichen ab, die vor Einfüh­
rung der Vornorm festgesetzt wurden. Auch braucht 
es erfahrungsgemäß geraume Zeit, bis neue Bestim­
mungen allgemein bekannt sind und angewendet 
werden. ln Kürze werden ergänzende Richtlinien zur 
Vornorm diese verstärkt ins Bewußtsein rufen und 
ihre Praktikabilität vermehren. Daher ist es erforder­
lich, verbindliche Richtlinien zur Berücksichtigung des 
Lärmschutzes in der BauleUplanung zu schaffen, wie 
sie auch in anderen Bereichen des Umweltschutzes, 
etwa beim Grundwasserschutz, existieren. Auch eine 
Novaliierung des Bundesfernstraßengesetzes sollte 
dem Schutz vor übermäßigem Verkehrslärm Rech­
nung tragen. 
Die Durchführung der heutigen Gesetzgebung (Poli­
zeiverordnung über die Bekämpfung des Lärms, Bau­
lärmgesetz, Gewerbeordnung) auf der unteren Ver­
waltungsebene muß intensiviert werden. Die oft man­
gelhafte Prüfung und Überwachung ist zumindest 
teilweise auf einen unzureichenden Personalstand 
und ungenügende technische Ausstattung der zustän­
digen Stellen zurückzuführen. Auch für die Bearbei­
tung von Grundsatzfragen und die Verbesserung der 
Koordinierung auf dem vielschichtigen Gebiet des 
Lärms sind höhere Mittel erforderlich. 

Strahlenschutz 

Künstliche radioaktive Strahlung kann ausgehen von 
Kernenergieanlagen (Kernkraftwerken), Forschungs­
reaktoren, Anlagen zur Erzeugung und zur Verarbei­
tung von Kernbrennstoffen, sowie beim Umgang mit 
radioaktiven Stoffen. 

Die Grundlagen zum Strahlenschutz sind vorgegeben 
im "Gesetz über die friedliche Verwendung von Kern­
energie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atom­
gesetz)" vom 23. Dezember 1959, zuletzt geändert 
durch das Kostenermächtigungs-Änderungsgesetz 
vom 23. 6. 1970 und die "Erste Verordnung über den 
Schutz vor Schäden durch Strahlen radioaktiver Stoffe 
(Erste Strahlenschutzverordnung)" in der Fassung 
vom 15. Okt. 1965. Die ICRP-Richtlinien (International 
Garnmission on radiological Protection) legen die 
höchstzulässigen Abgabewerte von Kernenergieanla­
gen auf Grund des internationalen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstandes fest. 

ln diesem Zusammenhang ist auch auf die im März 
1973 verabschiedete neue Röntgenverordnung zu 
verweisen, die noch ergänzende Vorschriften für den 
Betrieb von Röntgengeräten schafft und sich im übri­
gen in das bestehende Vorschriftenwerk einpaßt. 

Abgesehen von Freigrenzen für Mengen und Konzen­
trationswerte von radioaktiven Stoffen sind jede Ver­
wendung von radioaktiven Stoffen und insbesondere 
die Errichtung und der Betrieb von Kernenergiean­
lagen nach den Vorschriften unter strenge Genehmi­
gungsvorbehalte und eine sich daran anschließende 
staatliche Aufsicht gestellt. Die auf der Basis interna­
tionaler Grundnormen festgelegten Freigrenzwerte 
bzw. die daraus für eine mögliche Umweltbelastung 
abzuleitenden Toleranzwerte sind so gewählt, daß sie 
nur einen Bruchteil der seit Bestehen der Menschheit 
auf diese einwirkenden natürlichen Umgebungsstrah­
lung gleicher Art ausmachen. Diese Toleranzwerte 
sind mit Abstand sicherer gewählt als viele andere 
heute noch geltenden Toleranzwerte für die Umwelt­
belastung. 

Die behördlichen Aufgaben beim Strahlenschutz kon­
zentrieren sich demzufolge auf die Durchführung der 
Genehmigungsverfahren und die sich daran anschiiss­
sende staatliche Aufsicht. Der Strahlenschutz bei der 
Verwendung radioaktiver Stoffe oder beim Betrieb 
von Kernenergieanlagen für die Umwelt ist untrenn­
bar mit dem Arbeitsschutz beim Verwender bzw. Be­
treiber verbunden. Wesentlich stärker als Personen 
aus der Umwelt sind naturgemäß die bei der Verwen­
dung radioaktiver Stoffe oder die in den Anlagen Be­
schäftigten möglichen schädlichen Einflüssen ausge­
setzt. 

Durch die bis ins einzelne gehenden Auflagen wird 
erreicht, daß die nach dem Stand der Wissenschaft 
und Technik möglichen Einrichtungen - wenn auch 
zum Teil mit erheblichen finanziellen Mitteln - instal­
liert werden, um die Aktivitätsabgabe so gering wie 
möglich zu halten. 
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Sowohl mit Mitteln der einschlägigen Industrie als 
auch der Bundesregierung werden umfangreiche 
Forschungen angestellt, um insbesondere die Sicher­
heit von Kernkraftwerken weiter zu erhöhen und auch 
störfallbedingte Aktivitätsfreisatzungen so gering wie 
möglich zu halten. 

Die notwendigen Genehmigungen werden in enger 
Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit den zu 
beteiligenden Behörden von der im Einzelfall zustän­
digen Fachbehörde erteilt. 

Im Berichtszeitraum wurden etwa 240 Genehmigun­
gen nach der Ersten Strahlenschutzverordnung er­
teilt oder geändert. Der Bestand an gültigen Geneh­
migungen zum Ende des Berichtszeitraumes beträgt 
etwa 750. Dabei besitzen jedoch einzelne Setreiber 
mehrere Genehmigungen, denn die Zahl der Verwen­
der beträgt etwa 450. Darunter fallen gewerbliche Be­
triebe, Hochschulinstitute, Krankenhäuser, Ärzte und 
sonstige Verwender. Außerdem kann aber der Um­
tang der Aufgaben der Aufsichtsbehörden daran er­
kannt werden, daß derzeit etwa 3 500 Personen der 
regelmäßigen Personendosimetrie mittels Filmplatten 
unterliegen. Verschiedene Untersuchungsstellen füh­
ren die für die Genehmigungs- und Aufsichtsverfah­
ren sowie die laufende Überwachung notwendigen 
Messungen und Untersuchungen durch bzw. stehen 
als Berater und evtl. Gutachter zur Verfügung. 

Für den Strahlenschutz von besonderer Bedeutung ist 
die Errichtung des Kernkraftwerkes Biblis, das den 
Prototyp in Europa für die größte derzeit erreichbare 
Kraftwerksblockgröße darstellt. Für dieses im Bau be­
findliche Kernkraftwerk sind bereits mehrere Teilge­
nehmigungen ausgesprochen worden. Schon bei der 
Standortfrage sowie der Planung sind auf die optimale 
Sicherheit der Umwelt abzielende Überlegungen an­
gestellt worden, die ihren Niederschlag in Bedingun­
gen und Auflagen der Genehmigungsbescheide ge­
funden haben. Sie stellen sicher, daß beim Betrieb 
der Anlage die Umgebung vor schädlichen Wirkungen 
möglicher Emissionen geschützt ist. Hierzu gehört 
auch die ständige Kontrolle durch die zuständigen 
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Institutionen. Es wurden bereits in der Berichtszeit 
in der Umgebung der Baustelle alle wesentlichen so­
genannten Nullpegelmessungen zur Beweissicherung 
durchgeführt, um später bei Betrieb des Kernkraft­
werkes die normalerweise weit unter der Toleranz­
grenze liegenden Emissionen von der übrigen Um­
gebungsstrahlung unterscheiden zu können. Diese 
Toleranzgrenze wird in der Betriebsgenehmigung 
noch festgesetzt. Sie wird wiederum erheblich unter­
halb der gesetzlich zulässigen Grenze liegen. 

Von Beginn an werden auf der Basis eines zwar rela­
tiv jungen Rechtsgebietes mit jedoch schon sehr weit­
gehenden und nahezu erschöpfenden Vorschriften 
(Atomgesetz, 1. Strahlenschutzverordnung, Atoman­
lagenverordnung) die Aufgaben des Strahlenschutzes 
von den zuständigen Behörden mit Intensität wahr­
genommen. Es sind daher auf diesem Gebiet auch 
keine bedenklichen Belastungen der Umwelt einge­
treten, obwohl die friedliche Anwendung der Kern­
energie in der BAD im letzten Jahrzehnt eine bedeu­
tende Ausweitung erfahren hat. 

Dieser Ausweitungsprozeß ist noch keineswegs ab­
geschlossen. Die für den Strahlenschutz zuständigen 
Behörden müssen daher u. a. auch personell in die 
Lage versetzt werden, ihren Verpflichtungen gemäß 
§ 1 Atomgesetz - Schutz des Lebens, der Gesund­
heit und der Sachgüter vor den Gefahren der Kern­
energie- nachzukommen. 

Die in der Ersten Strahlenschutzverordnung festge­
setzten Höchstwerte für die Abgabe radioaktiver 
Stoffe aus Atomanlagen werden unter Berücksichti­
gung der Streuung von Atomanlagen in den Geneh­
migungsauflagen noch weiter herabgedrückt Die auf 
diesem Gebiet noch nicht abgeschlossene Entwick­
lung geht sowohl in der Bundesrepublik als auch In­
ternational dahin, unter Anwendung neuer Techniken 
die Abgabewerte beim Normalbetrieb noch weiter zu 
drosseln. 

Zur Aufnahme von radioaktiven Abfällen ist bereits 
vor mehreren Jahren eine zentrale Sammelstelle bei 
Marburg eingerichtet worden. 



4. Maßnahmen und Probleme 
in den politischen Umweltbereichen 
Zuständigkeitsverteilung zwischen 
Bund und Ländern 
im Umweltschutz 
Die Verteilung der Gesetzgebungskompetenz zwi­
schen Bund und Ländern ergibt sich aus den Artikeln 
70 ff. des Grundgesetzes. Dort ist jedoch der Bereich 
des Umweltschutzes nicht ausdrücklich angesprochen. 
Es ist nur eine Vielzahl von Teilgebieten geregelt, die 
sich unter dem Oberbegriff Umweltschutz zusammen­
fassen lassen oder ihn berühren können. 

Die Gesetzgebungsbefugnis des Bundes besteht zum 
Teil in Form der Rahmenkompetenz - z. B. für den 
Bereich des Wasserhaushalts sowie des Naturschut­
zes und der Landespflege sowie zum Teil in Form 
der konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis - z. B. 
auf dem Gebiet der Abfallbeseitigung, der Lebensmit­
tel- und Arzneimittelüberwachung oder des Pflanzen­
schutzes. 

Die Hassische Landesregierung hat bisher die Bemü­
hungen der Bundesregierung nach bundesgesetzli­
cher Regelung auf den verschiedenen Teilgebieten 
des Umweltschutzes mit Nachdruck unterstützt, so­
weit eine bundeseinheitliche Regelung notwendig 
und wünschenswert ist. Im besonderen trifft dies für 
die Abfallbeseitigung, den Immissionsschutz, den Na­
tur- sowie den Pflanzenschutz zu. Auch die Novaliie­
rung des Bundesbaugesetzes und die Schaffung eines 
den modernen Anforderungen genügenden Boden­
rechtes sind vordringliche Aufgaben im Rahmen der 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Hessen hat 
im Bundesrat außerdem einer Übertragung der kon· 
kurrierenden Gesetzgebungskompetenz an den Bund 
für das Gebiet Wasserhaushalt zugestimmt, damit die 
sachlich gebotenen Regelungen zur Erhaltung des 
Gütezustandes der Gewässer und ihrer Sanierung 
geschaffen werden können. Die Hassische Landes­
regierung ist ferner der Auffassung, daß die Rahmen­
kompetenz des Bundes auf dem. Gebiet des Natur­
schutzes und der Landschaftspflege in eine konkur­
rierende Gesetzgebungsbefugnis überführt werden 
muß, damit die zahlreichen Konflikte zwischen Bean­
spruchung und Erhaltung von Natur und Landschaft 
durch bundeseinheitliche Normen wirksam geregelt 
werden können. 

Die ressortmäßige Zuständigkeitsverteilung in Bund 
und Ländern auf dem Gebiet des Umweltschutzes ist 
aus der im Anhang beigefügten Anlage 22 zu erse­
hen. 

Die in Hessen im Berichtszeitraum in organisatori­
scher Hinsicht getroffenen Entscheidungen haben 
sich bewährt. Die Zusammenfassung wesentlicher 
Teilgebiete des Umweltschutzes im Ministerium IOr 
Landwirtschaft und Umwelt, verbunden mit dessen 

Koordinierungsauftrag auf dem Gebiet des gesamten 
Immissions- und Strahlenschutzes haben zweifellos 
zu einer Intensivierung der umweltpolitischen Aktivi­
täten der Landesregierung beigetragen. Der beschleu­
nigte Aufbau der Hassischen Landesanstalt für Um­
welt war und ist in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Voraussetzung für die Erarbeitung wis­
senschaftlich fundierter Entscheidungshilfen IOr die 
zu treffenden umweltpolitischen Entscheidungen der 
Landesregierung. Von der Landesanstalt werden u. a. 
die Grundlagen geschaffen für den Aufbau bzw. die 
Verdichtung eines umfassenden Umwelt-überwa­
chungsdienstes einschließlich Melde- und Warn­
dienstes sowie für die vorausschauende Planung der 
zahlreich durchzuführenden umwelterhaltenden bzw. 
umweltverbessernden Maßnahmen. 

Im Sommer 1971 berief der Hassische Minister für 
Landwirtschaft und Umwelt zu seiner Beratung bei 
der Lösung fachlicher Probleme des Umweltschutzes 
den "Hessischen Beirat für Umwelt". Ihm gehören 
29 persönlich berufene Mitglieder an: 9 Wissenschaft­
ler verschiedener Disziplinen, 8 Vertreter aus Wirt­
schaft und kommunalen Vereinigungen, 9 Mitglieder 
von Verbänden und Organisationen und 3 Mitglieder 
von den im Hassischen Landtag vertretenen Par­
teien!) 

Der Beirat, der im ersten Jahr unter dem Vorsitz des 
Hassischen Ministers für Landwirtschaft und Umwelt 
stand, hat die Aufgabe, die ihm vom Minister vorge­
legten fachlichen Probleme des Umweltschutzes zu 
beraten und auf Grund dessen Empfehlungen zu ge­
ben. Der Beirat kann außerdem in eigener Initiative 
Probleme aufgreifen, die er als Beurteilungs- und 
Entscheidungshilfe für die Landesregierung für be­
deutsam hält. 

Der Beirat bildete im August 1971 folgende sieben 
Arbeitsgruppen, in denen alle fachspezifischen Auf­
gaben beraten werden: 

I : "Raumordnung und Landespflege" 
II :"Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung" 
111 :"Luft" 
IV : "Nahrungs- und Futtermittel" 
V :"Lärm" 
VI :"Projekt 2000" 
VII: "Öffentlichkeitsarbeit" 

Diese Arbeitsgruppen ziehen ihrerseits bei Bedarf 
Sachverständige zu Spezialfragen hinzu. 

Die Ergebnisse aus bis Ende Mai 1973 insgesamt 56 
Sitzungen der sieben Arbeitsgruppen nahm der Has­
sische Beirat für Umwelt in 9 Sitzungen entgegen und 
verabschiedete sie in Form von "Empfehlungen" an 
den Hassischen Minister für Landwirtschaft und Um­
welt. 

•) s. Anlage 23 
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Verbesserung 
der gesetzlichen Grundlagen 
Die Zielsetzungen des Umweltschutzes können nur 
verwirklicht werden, wenn ein entsprechendes gesetz­
liches Instrumentarium zur Verfügung steht. Bei der 
Neufassung von Gesetzen zum Schutz der Umwelt 
ist im allgemeinen verstärkt das Verursacherprinzip 
zugrundezulegen. 

Im vorstehenden Abschnitt 3 wurde bereits in den 
einzelnen Sachabschnitten detailliert auf die auf Lan­
des- und Bundesebene bestehenden Gesetze und 
sonstigen Rechtsvorschriften eingegangen. Gleichzei­
tig wurden die noch vorhandenen Mängel aufgezeigt 
und Hinweise auf notwendige Novaliierungen bzw. 
neue gesetzliche Regelungen gegeben. 

Nachfolgend wird daher nur noch einmal zusammen­
fassend auf die wichtigsten Teilbereiche hingewiesen, 
die vordringlich einer besseren gesetzlichen Rege­
lung, vornehmlich in Form einer bundeseinheitlichen 
Regelung, zum Teil auch unter Berücksichtigung der 
bestehenden internationalen Verflechtungen bedür­
fen. 

Alle durchzuführenden und damit auch vertretbaren 
Umweltschutzmaßnahmen müssen primär daran ge­
messen werden, inwieweit sie erforderlich sind, den 
Gesundheitszustand und das Wohlbefinden des Men­
schen zu erhalten bzw. zu verbessern. Die den ge­
sundheitlichen Umweltschutz betreffenden Gesetze 
bedürfen daher zum Teil der Novaliierung (z. B. Arz­
neimlttelgesetz, Flelschbeschaugesetz), um insbeson­
dere die infolge der veränderten Konsumbedingun­
gen in den verschiedenen Teilbereichen dringend not­
wendige Lebensmittelüberwachung als wesentlichen 
Beitrag zur Gesundheitsvorsorge nach dem neuasten 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand durchführen zu 
können. Insbesondere auf dem Gebiet der Rück­
standsuntersuchungen konnte das Land Hessen in 
den bisherigen Beratungen der Gesetzesvorhaben 
aufgrund der von ihm erarbeiteten Untersuchungs­
ergebnisse seinen Einfluß maßgeblich geltend ma­
chen. 

Im Bereich des Pflanzenschutzes muß die Höchstmen­
genverordnung auf den neuesten Stand gebracht und 
fortlaufend ergänzt werden. Im Internationalen Raum 
Ist es hierbei erforderlich, daß alle Anstrengungen 
unternommen werden, eine moderne Höchstmengen­
verordnung der EWG zu realisieren, die auch den 
deutschen Vorschriften entspricht. 

Auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Land­
schaftspflege war Hessen bisher Immer um eine mög­
lichst einheitliche bundesrechtliche Regelung bemüht. 
Mit dem verabschiedeten Hassischen Landschafts­
pflegegesetz vom 4. April 1973 ist daher auch nur eine 
Übergangsregelung geschaffen worden, bis eine ent­
sprechende Regelung durch den Bund erfolgt ist. 
Hessen nimmt hier grundsätzlich die gleiche Stellung 
ein wie bei dem Abfallgesetz. Unbestritten ist, daß die 
gesetzliche Grundlage für die Aufgaben der Land­
schaftspflege dringend der Vereinheitlichung bedarf. 
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Die bisher in verschiedenen Bundes- und Landesge· 
setzen verankerten Grundsätze sind in ihrer Aussage 
zu wenig konkret, um einen durchschlagenden Erfolg 
bei ihrer Anwendung zu gewährleisten. 

Das derzeitige Bodenrecht bedarf gleichfalls dringend 
der Novellierung. Eine Neuordnung muß im Interesse 
des Umweltschutzes und der Raumordnung insbeson­
dere Erleichterungen hinsichtlich der Flächennutzun­
gen bringen. Es muß u. a. gewährleistet sein, daß der 
Boden zu solchen Preisen und in einem Umfang zur 
Verfügung steht, daß die angestrebte regionale und 
städtische Entwicklung und damit eine sinnvolle Zu­
ordnung der verschiedenen Flächenfunktionen mög­
lich ist. 

Die in Vorbereitung befindliche Novaliierung des Bun­
desbaugesetzes hat u. a. die gleichen Ziele zum ln­
halt. Gleichzeitig muß hierbei auch eine Verbesserung 
des städtebaulichen Planungsverfahrens, eine stär­
kere Beteiligung des Bürgers am Planungsprozeß so­
wie eine stärkere Verpflichtung der Gemeinden in 
bezug auf die BauleUplanung erreicht werden. Eine 
Novaliierung des Baurechts dahingehend, daß für be­
stimmte Gebiete die Verwendung emissionsarmer 
Heizungsanlagen oder Brennstoffe vorgeschrieben 
werden kann, ist ebenso erwünscht. Auch die Hassi­
sche Bauordnung wird Ergänzungen und Verbesse­
rungen hinsichtlich des Umweltschutzes erfahren. 

Verbesserungen hinsichtlich des bestehenden Was­
serrechtes sollen vornehmlich dem Gewässerschutz 
sowie der Sicherung der auf Grund von großräumi­
gen, langfristigen Planungen für wasserwirtschaftliche 
Baumaßnahmen als notwendig ausgewiesenen Flä­
chen dienen. Im übrigen ist festzustellen, daß die Im 
Bereich der Wasserwirtschaft zu lösenden Aufgaben 
im allgemeinen wasserwirtschaftlich, technisch, recht­
lich und organisatorisch zu bewältigen sind. Der Um­
fang der durchzuführenden Maßnahmen ist jedoch 
weitestgehend von den verfügbaren finanziellen Mit­
teln abhängig. Eine verstärkte Anwendung des Verur­
sacherprinzlpes wird sich gerade in diesem Bereich 
zweifellos positiv auswirken. 

Auf dem Gebiet der Abfallbeseitlgung, das gleicher­
maßen ein Umwelt- und Gewässerschutzproblem dar­
stellt, ist eine neuzeitliche gesetzliche Grundlage vor­
handen. Die mit lnkrafttreten des Abfallbeseitigungs­
gesetzes des Bundes notwendig gewordene Änderung 
des Hassischen Abfallgesetzes ist in Vorbereitung. 
Der praktikable Vollzug des Bundesgesetzes auf der 
Grundlage der für Hessen bereits vorliegenden Ge­
samtkonzeption der Abfallbeseitigung Ist sicherge­
stellt. 

Von besonderer Bedeutung für einen wirkungsvollen 
Immissionsschutz ist die möglichst kurzfristige Verab­
schiedung des bereits seit längerer Zeit im Entwurf 
vorliegenden Bundesimmissionsschutzgesetzes. Die 
derzeitigen gesetzlichen Regelungen zur Reinhaltung 
der Luft und zur Lärmbekämpfung sind sehr stark 
gestreut und außerdem unzureichend. Sie berücksich­
tigen keineswegs mehr den neuasten Stand der wis­
senschaftlichen Erkenntnisse sowie die im Interesse 



einer verantwortungsvollen Umweltpolitik zu erhe­
benden Forderungen und Auflagen. Auch die vorlie­
genden Technischen Anleitungen zur Reinhaltung der 
Luft {TA Luft) bzw. zum Schutz gegen Lärm {TA Lärm) 
bedürfen dringend der Überarbeitung. Das Land Hes­
sen unterstützt daher alle Bemühungen des Bundes, 
hier baldmöglichst zu besseren und einheitlichen ge­
setzlichen Regelungen zu kommen. Dabei ist auch 
auf internationaler Ebene zweifellos eine gewisse Ab­
stimmung erforderlich. 

Zusammenarbeit auf nationaler und 
internationaler Ebene 
Bei kritischer Betrachtung wird deutlich, daß die im 
Interesse des Umweltschutzes in den verschiedensten 
- in Abschnitt 3 genannten -Teilbereichen zu lösen­
den Aufgaben, sowohl bezüglich ihrer Planung und 
Durchführung als auch der Schaffung der wissen­
schaftlichen Grundlagen, weitgehend nur interdiszi­
plinär gelöst werden können. Hinzu kommt, daß die 
auftretenden Umweltbelastungen in vielen Fällen 
nicht lokal oder regional begrenzt sind, d. h. auch 
nicht an Ländergrenzen enden, sondern zumindest 
auf nationaler, wenn nicht gar auf internationaler Ba­
sis gPrneinsam behandelt werden müssen. Typische 
Beispit,;8 hierzu sind Maßnahmen zum Gewässer­
schutz innerhalb großer Niederschlagsgebiete wie 
dem Rhein oder Fragen der Luftverunreinigung bzw. 
der Lärmbekämpfung. Nicht zuletzt im Interesse der 
Wettbewerbsgleichheit muß die Umweltpolitik inner­
halb der Bundesrepublik Deutschland, vor allem aber 
auch innerhalb der EWG und mit anderen bedeuten­
den Außenhandels! ändern, harmonisiert werden. 

ln klarer Kenntnis dieses Sachverhaltes findet daher 
schon seit Jahren eine enge Zusammenarbeit zwi­
schen den Bundesländern einerseits sowie mit dem 
Bund andererseits in den verschiedenen Fachberei­
chen statt. Beispielhaft erwähnt seien nur die ver­
schiedenen Bund-Länder-Ausschüsse und -Arbeitsge­
meinschaften auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft 
{u. a. auch auf internationaler Ebene), der Abfallbesei­
tigung, des Immissionsschutzes, des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, des gesundheitlichen 
Umweltschutzes, der Raumordnung sowie des Bau­
und Wohnungswesens. 

Diese Arbeitsgemeinschaften verfolgen alle das glei­
che Ziel, die gemeinsame Entwicklung von Zielvor­
stellungen und Empfehlungen für die Lösung der viel­
schichtigen Aufgaben zum Schutze unserer Umwelt, 
die Koordinierung der durchzuführenden Maßnahmen, 
die Schaffung der technischen und verwaltungsmäßi­
gen Voraussetzungen, die Erarbeitung einheitlicher 
Rechtsvorschriften sowie die Rationalisierung und 
Intensivierung der Arbeiten. 

Speziell die Koordinierung der fachlichen Tätigkeit 
und die Steigerung der Effektivität der Arbeit, wobei 
besonders der intensive Erfahrungsaustausch Paral­
lelarbeiten verhindern hilft, dürften zur Zeit mit am 
wichtigsten sein. 

Das Land Hessen wird daher weiterhin in diesen Gre­
mien auf nationaler und internationaler Ebene inten­
siv am Zustandekommen gemeinsamer Lösungen 
mitwirken und initiativ werden, wo es Im Interesse des 
Umweltschutzes notwendig ist. Die Landesregierung 
wird dabei mit Nachdruck alle Bemühungen des Bun­
des und der Länder unterstützen, die den gemeinsa­
men Zielsetzungen einer erfolgreichen Umweltpolitik 
dienen. 

Intensivierung der Grundlagen­
forschung und der 
Angewandten Wissenschaft 
Eine Lösung der anstehenden Aufgaben kann nicht 
ohne Grundlagenforschung bezüglich des Standes 
der Gefährdung, der räumlichen Verteilung der unter­
schiedlichen Umweltbelastungen sowie deren zeit­
liche Entwicklung und mögliche Veränderung erfol­
gen. Die systematische Erforschung der Umweltver­
hältnisse des Menschen steht zweifellos noch in den 
Anfängen. 

Die Bedeutung eines ausgewogenen Naturhaushaltes 
als Basis für die biologische Existenz des Menschen 
wird heute zwar allgemein anerkannt, die Grenzen 
der Belastbarkeit des Naturhaushaltes konnten je­
doch bislang noch nicht mit der notwendigen Exakt­
heit bestimmt werden. 

Ähnliches gilt für die medizinische, biologische und 
psychosoziale Schadensforschung auf dem Geb'iet 
der Luftrelnhaltung, der Lärmbekämpfung, der Was­
ser- und Abwasserhygiene, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Geeignete ·.Beurteilungsmaßstäbe und 
wissenschaftlich interdisziplinär abgesicherte Tole­
ranzwerte wären gerade in diesen Bereichen eine 
wichtige Voraussetzung für die Durchsatzung eines 
wirksamen technischen Umweltschutzes. 

Es ist daher eine vordringliche Aufgabe, den Rück­
stand in der wissenschaftlichen Erkenntnis baldmög­
lichst aufzuholen. Dies erfordert jedoch eine zielge­
richtete Koordinierung und gemeinsame Abstimmung 
der verschiedenen Forschungsvorhaben des Bundes, 
der Länder, der Universitäten und sonstigen For­
schungsinstitute, um die vorhandenen personellen 
und technischen Forschungskapazitäten der Institute 
sowie die verfügbaren finanziellen Mittel möglichst 
optimal einzusetzen. in enger Zusammenarbeit zwi­
schen dem Bund, den Ländern, den Forschungsinsti­
tuten sowie den Sachverständigen aus Wissenschaft 
und Technik, sind schwerpunktmäßige Forschungs­
programme zu entwickeln und durchzuführen. Dabei 
kommt dem gegenseitigen Informationsaustausch 
und der Bereitstellung des notwendigen Basismate­
rials große Bedeutung zu. Die zielgerichtete ver­
stärkte Messung und Registrierung der verschieden­
sten natürlichen Parameter und der vielfältigen Schad­
stoffe sowie die Kontrolle der Auswirkungen, d. h. die 
exakte Bestandsaufnahme und die intensive Überwa­
chung der gesamten Umwelt sind Voraussetzungen 
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für die wissenschaftliche Erforschung der natürlichen 
Zusammenhänge und der Auswirkungen der Technik 
auf den Menschen. Erst durch eine vollständige Er­
fassung und genaus Analyse der unsere Umwelt be­
lastenden Faktoren kann ein wirtschaftlicher Einsatz 
der für die Umweltmaßnahmen erforderlichen hohen 
öffentlichen Investitionen gewährleistet werden. 

Die hessischen Hochschulen haben die der wissen­
schaftlichen Forschung aufgetragenen Aufgaben auf 
dem Gebiet der Umwelt aufgegriffen. Es wurden ver­
schiedene wissenschaftliche Zentren und Fachbe­
reichsgruppen schwerpunktmäßig für die Behandlung 
von Umweltaufgaben gebildet. An den zahlreichen 
Forschungsobjekten, mit denen Grundlagenforschung 
betrieben wird, wird interdisziplinär fachübergreifend 
zusammengearbeitet. 

Eine ausführliche Zusammenstellung der laufenden 
Projekte wurde dem Landtag im September 1972 vom 
Hassischen Minister für Landwirtschaft und Umwelt 
zugeleitet(Drucksache 7/2161 vom 21. 9. 1972). 

Die Intensivierung und bessere Koordinierung der 
wissenschaftlichen Untersuchungen auf den Gebieten 
des Schutzes, der Pflege und der Gestaltung unserer 
Umwelt, die weitere Verbesserung der hierzu erfor­
derlichen technischen Ausstattung und finanziellen 
Voraussetzungen, wie auch die verstärkte internatio­
nale Zusammenarbeit in der Umwelt-Forschung sind 
vordringliche Aufgaben der kommenden Jahre. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Die vielfälligen Aufgaben des Umweltschutzes können 
nur in enger Zusammenarbeit zwischen gesellschaft­
lichen Kräften und staatlichen Stellen bewältigt wer­
den. Erfolg oder Mißerfolg jeder Umweltpolitik hängt 
davon ab, ob und wie weit sich die Gesellschaft um­
wellbewußt verhält und jeder Bürger bereit ist, per­
sönliche Opfer zu bringen sowie gewisse Einschrän­
kungen auf sich zu nehmen. Die Bevölkerung muß 
von der Notwendigkeit der Grundforderungen der 
Umweltpolitik überzeugt sein und an der Gestaltung 
und dem Schutz der Umwelt aktiv mitwirken. 

Ziel einer sachlichen und umfassenden Öffentlich­
keitsarbeit muß daher sein, das Umweltbewußtsein 
des Bürgers weiter zu schärfen und zusätzliche pri­
vate Initiativen zur Intensivierung des Umweltschut­
zes zu wecken, wie es bisher zahlreiche Bürgerinitia­
tiven bereits mit Erfolg praktiziert haben. Es gilt 
darüber hinaus, der Bevölkerung wie auch den Ver­
antwortlichen in Politik und Wirtschaft zu verdeut­
lichen, daß die Forderung nach Sanierungsmaßnah­
men stets eine finanzielle Forderung ist. 

Die Hassische Landesregierung sieht aus den ge­
nannten Gründen eine besondere Aufgabe darin, die 
Bevölkerung über alle Umweltgefahren und die ge­
troffenen Abhilfemaßnahmen umfassend und ständig 
zu Informieren sowie Anregungen für ein umweltbe­
wußtes Verhalten des einzelnen zu geben. Durch eine 
enge Zusammenarbeit der einzelnen Fachressorts 
mit der Presse, dem Rundfunk und dem Fernsehen 
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sowie durch spezielle Veröffentlichungen und Diskus­
sionsveranstaltungen, ist die gründliche Unterrich­
tung der Öffentlichkeit über die Erfordernisse des 
Umweltschutzes sichergestellt. Beispielhaft sei in die­
sem Zusammenhang auf die im September 1972 vom 
Hassischen Minister für Landwirtschaft und Umwelt 
als Vorsitzendem der Deutschen Kommission zur 
Reinhaltung des Rheins angeregte und durchgeführte 
"Internationale Rheinschutzwoche" hingewiesen. 
Diese Veranstaltung hatte zum Ziel, im Rahmen einer 
Fahrt von Basel bis Rotterdam die Probleme der Rein­
haltung des Rheins den Experten der Fachkommission 
sowie Vertretern der Politik und der Presse und da­
mit der breiten Bevölkerung an Ort und Stelle darzu­
legen. Ein besonderer Höhepunkt dieser Informations­
fahrt war ein öffentlicher Diskussionsabend in Wies­
baden mit dem Thema: "Reinhalteprobleme am 
Rhein", Bürger fragen - Politiker antworten. 

Speziell auf dem Gebiet der Auswirkungen des Um­
weltschutzes auf die menschliche Gesundheit trägt 
die "Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits­
erziehung, Marburg" durch ihre Arbeit regelmäßig zur 
sachlichen Unterrichtung der Öffentlichkeit bei. 

Neben den vorgenannten Aktivitäten hat das Hassi­
sche Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe ,.Öffentlich­
keitsarbeit" des Hassischen Beirats für Umwelt eine 
Serie von ,.PublicRelations-Materialien" zur Stärkung 
des Umweltbewußtseins des Bürgers entwickelt. Um 
die größte Effizienz zu erzielen, wurden die Materia­
lien auf verschiedene Zielgruppen (ZG) ausgerichtet. 

- Umweltsymbol mit Slogan (ZG: Jedermann) 
als optisches Signal u. a. zur Kennzeichnung um­
weltrelevanter Baustellen im Geschäftsbereich des 
Hassischen Ministeriums für Landwirtschaft und 
Umwelt. 
Darüber hinaus wurde das Umweltsymbol auch allen 
Körperschaften, Organisationen, Parteien und den 
Massenmedien als gemeinsames Erkennungszei­
chen für deren Umwellaktivitäten, Umweltveranstal­
tungen, Umweltpublikationen u. a. m. unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. 

- Umwelt-ABC (ZG: Interessierte Bürger, Behörden, 
Organisationen, Studenten, Schüler) 
Die Erläuterung von rd. 700 umweltrelevanten Stich­
wörtern soll mithelfen, eine einheitliche Sprachre­
gelung in Sachen Umwelt zu finden (2. Auflage ab 
Juli 1973 im Fischer Taschenbuch Verlag: 2,80 DM). 

- 30 Minuten-Farbfilm ,.5 vor 12 - Umweltschutz in 
Hessen" (ZG: Schulen, Organisationen) 
Der Umweltfilm zeigt weniger die technischen As­
pekte des Umweltschutzes, er spricht vielmehr pri­
mär die gesellschaftspolitischen Probleme an und 
will die Einstellung des Bürgers zu dieser lebens­
wichtigen Frage beeinflussen. 
Der Film demonstriert an einigen Negativbeispielen 
den derzeitigen Zustand unserer Umwelt und gibt 
Hinweise auf die Verursacher der Umweltbelastung 
und auf die Möglichkeiten der Eindämmung oder 
Beseitigung von Umweltschäden. Er kann über den 



Landesfilmdienst für Jugend- und Volksbildung in 
Hessen e.V., Frankfurt/M., Kennedy-AIIee 105a, Tel. 
614088, unentgeltlich entliehen werden. 

- Umweltspots, in Zusammenarbeit mit dem Hess. 
Rundfunk (ZG: Jedermann). 

- Broschüre "Umwelt für Teenager" (ZG: 14-17jäh­
rige). 

- Taschenheft "50 Tips für jedermann" (ZG: Familien). 

- Broschüre "Sorge um den Rhein - Wärme, Abfall 
der Kraftwerke" (ZG: Schüler). 

- Broschüre "Der Grünhunzer" über Abfallprobleme 
(ZG: Schüler, jedermann). 

- Broschüre "Ein Jahr Umweltverwaltung" (ZG: Je-
dermann). 

Außerdem wurden hergestellt: Fünf verschiedene Le­
sezeichen für 7-8jährige Schüler und 24 verschiedene 
Lesezeichen für Erwachsene; Merkblatt "Smogwar­
nung"; Notizblöcke mit Umweltsymbol und 16 ver­
schiedenen Leitsätzen; Brief- und andere Aufkleber 
mit Umweltsymbol und Slogan; Umwelt-Abzeichen; 
Stundenpläne für Schüler; Umweltposter im DIN A 
2-Format für Jugendliche ab 14 und Wandkalender 
mit Umwelttips. 

Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, daß eine sehr 
große Nachfrage nach diesen PR-Materialien besteht. 
Daneben besteht insbesondere bei Schülern, Studen­
ten und Lehrern ein starkes Interesse für Schrifttum 
über Fragen des Umweltschutzes für Unterricht und 
Studium. Dafür wurden im Berichtszeitraum Litera­
tur-, Film-, Gesetzes- und Schulbuchlisten angefertigt 
und auf Anfrage jedem Interessenten zur Verfügung 
gestellt. 

Ausbildung, Fortbildung 
Die zur Beseitigung der Umweltbelastungen notwen­
digen Fachkenntnisse müssen über den Schul- und 
Hochschulunterricht sowie über die Erwachsenenbil­
dung vermittelt werden. Umweltbewußtes Verhalten 
muß als Bildungsziel in die Lehrpläne aller Bildungs­
stufen aufgenommen werden. 

Sowohl an den hessischen Schulen als auch den 
Hochschulen sind die entsprechenden Schritte einge­
leitet. Die Probleme des Umweltschutzes haben so­
wohl in die Lehrpläne der verschiedenen Unterrichts­
stufen als auch in Veranstaltungen zur Lehrerfortbil­
dung Eingang gefunden. 

An der Gesamtschule Saunatal wird zur Zeit mit finan­
zieller Unterstützung des Bundes und des Landes ein 
Versuch zum Thema "Umweltschutz und Schulunter­
richt" durchgeführt. Mit diesem Modellversuch sollen 
die Grundlagen für die allgemeine Einführung der 
vielschichtigen Fragen der Umweltgestaltung und -er­
haltung in die verschiedenen Lehrpläne - naturwis­
senschaftlicher Fächer, politischer Unterricht, Gesell­
schaftslehre etc.- erarbeitet werden. 

An den hessischen Hochschulen wurden die der Lehre 
und Forschung aufgetragenen Aufgaben auf dem Ge­
biet Umwelt aufgegriffen. Da sich Umweltschutz und 

Umweltsicherung nicht in einer eigenständigen wis­
senschaftlichen Disziplin behandeln lassen, wurde 
von Beginn an interdisziplinär fachübergreifend zu­
sammengearbeitet. Sowohl für die Lehre als auch für 
die Forschung wurden besondere wissenschaftliche 
Zentren, z. B. für "Umweltschutz und Umweltplanung" 
-Technische Hochschule Darmstadt -, bzw. für "Um­
weltsicherung" - Justus Liebig-Universität Gießen -, 
eingerichtet. ln den verschiedenen Fachrichtungen 
der Universitäten und Fachhochschulen wurden um­
weltrelevante Themen in die Studienpläne aufgenom­
men. Ansätze und Modellvorstellungen für spezielle 
Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten sind 
vorhanden und werden noch vertieft und fortentwik­
kelt werden. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammen­
hang der Modellversuch "Entwicklung eines Ergän­
zungsstudiums Umweltsicherung in Kombination mit 
Kontaktstudiengängen" an der Gesamthochschule 
Kassel. Dieser von der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung anerkannte Modellversuch, der be­
reits vom Bundesminister für Bildung und Wissen­
schaft mitfinanziert wird, bezweckt die Entwicklung 
und Erprobung eines einjährigen Ergänzungsstudiums 
in Umweltsicherungsfragen für graduierte Agraringe­
nieure. Da dieser Studiengang nach dem Prinzip des 
Projektstudiums angelegt werden soll, besteht die 
Möglichkeit, ihn mit fachlich differenzierten Kontakt­
studien unterschiedlicher Dauer für bereits auf Ge­
bieten der Umweltsicherung tätige Personen (Juri­
sten, Ökonomen, Mediziner etc.) zu verbinden. 

Auch in beruflichen Fortblldungsverantaltungen spe­
ziell für die in den verschiedenen Fachbereichen des 
Umweltschutzes schon seit Jahren Tätigen, müssen 
vermehrt ökologische Problemstellungen aufgenom­
men werden, damit bereits frühzeitig bei allen plana­
rischen Überlegungen die Belange der Umweltsiche­
rung und -gestaltung ihrer Bedeutung entsprechend 
berücksichtigt werden. 

Das Land Hessen wird weiterhin bestrebt sein, in 
Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit dem 
Bund, den Bundesländern und allen einschlägigen 
Institutionen, die Voraussetzungen für eine intensive 
Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Umwelter­
haltung und -gestaltung zu verbessern. 

Nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit auf brei­
tester Ebene unter Anwendung wissenschaftlich ab­
gesicherter Erkenntnisse und gestützt auf ein umfas­
sendes modernes Umweltrecht können die anstehen­
den bedeutenden umweltpelltsehen Aufgaben gelöst 
werden. Die Hassische Landesregierung wird auch ln 
Zukunft bemüht sein, die rechtlichen, wissenschaftlich­
technischen, organisatorischen sowie personellen 
und finanziellen Voraussetzungen für eine erfolg­
reiche Umweltpolitik im Rahmen einer modernen Ge­
sellschaftspolitik zu verbessern, um die im Landes­
entwicklungsplan "Hessen '80" formulierten ZieiBet­
zungen: wertgleiche Lebensbedingungen in allen 
Teilen des Landes in den nächsten Jahren zu verwirk­
lichen. 
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Wasserversorgung- Verbundnetz- mit ausgewählten Maßnahmen 1971/1972 
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Chemisch-physikalische Gewässeruntersuchungen (Ergebnisse 1972) 

Hochwasserschutz (M: 1 : 1 Mio) 

Hochwasserschutzmaßnahmen- Investitionen, Ausbaustrecken, Stauinhalte­

Wasserverbände zur Abflußregelung in Hessen (M: 1: 1 Mlo) 

Abfallbeseitigung (M: 1 : 1 Mio) 

Bestehende kontinuierliche lmmissionsmeßstationen in Hessen 

Überprüfung von Ölfeuerungsanlagen unter 800 000 kcallh in landeseigenen 
Gebäuden in Hessen im Jahre 1972 

Häufigkeitsverteilung der Bleigehalte aufgrundvon Untersuchungen nach 
dem Benzinbleigesetz bei der Herstellung, Einfuhr und Lagerung von 
Otto-Kraftstoffen 

Mittlere großräumige Immissionsbelastung durch den Staubniederschlag 
sowie mittlere Immissionsbelastung durch Schwefeldioxid (SO,)- ortsfeste 
Maßstellen 

Lärmquellen und Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen 

Wirksamkeit eines 3,5 m hohen Lärmschutzwalls an einer zweispurigen Straße 
(nach Messungen der Hassischen Landesanstalt für Umwelt) 

Ergebnisse von Lärmmessungen (äquivalenter Dauerschalipegel) in der 
Umgebung des Frankfurter Flughafens (Sommerhalbjahr 1972) 

Entwicklung der äquivalenten Dauerschallpegel im Bereich 
des Flughafens Frankfurt a. M. (Sommerhalbjahre 1970, 1971, 1972) 

Ressortzuständigkeiten auf dem Gebiet des Umweltschutzes bei 
Bund und Ländern (Stand 16. November 1972; Bund 15. Dezember 1972) 

Mitglieder des Hassischen Beirats für Umwelt 

Veröffentlichungen aus den technischen Umweltbereichen 
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Anlage 1 

Zuständigkeiten der mit amtlichen tierärztlichen 
Untersuchungen beauftragten Stellen 

Amtl.tierärztl. Reg.Bezirk Darmstadt Reg.Bezirk 
Aufgabengebiete Nord Süd Kassel 

Tierärztl. lebens- Staatl. Vet. Staatl. Vet. 
mittel-u. bakterio- Unters .Amt Unters.Amt j 
logische Fleisch- Gießen Frankfurt/M.I Staatl. 
untersuchung Veterinär-. 

I Geflügelgesund- Institut f. Staatl.Vet. unter-
heitsdienst Geflügel- Unters.Amt ! 

' suchungsamt krankheiten Frankfurt/M. 
der Univers. Kassel 
Gießen 

Schweinegesund- Medizinische Staatl. Vet. 
heitsdienst Vet .Klinik Unters.Amt 

der Univers. Frankfurt/M. 
Gießen 1) 2) 

Eutergesundheits- Staatl. Vet. Unters. Amt 
dienst 3) Gießen 

Milch- und Blutproben Staatl. Vet. Unters. Amt 
auf Brucellose Gießen 

Blutproben auf Staatl. Vet. Staatl.Vet. 
Leukose Unters.Amt Unters.Amt 

Gießen Frankfurt/M. 

übrige Tierseuchen- Staatl. Vet. Unters. Amt 
diagnostik Frankfurt I M. 

anst. Gehirn-Rückenmark- Institut für Hygiene und Infektions-
entzündung der Einhufer krankheiten der Tiere der Universität 
(Borna) Gießen 

Psittakose im Rahmen Institut für Geflügelkrankheiten 
vet.-polizeilicher der Univenität Gießen 
Einfuhrgenehmigungen 

Erläuterungen zur Tabelle: 
Der Regierungsbezirk Darmstadt umfaßt im Norden die Kreise: 
Biedenkopf, Dillenburg, Gießen, Limburg, Oberlahn, Vogelsberg, 
Wetterau und Wetzlar einschl. der kreisfreien Städte, 
im Süden die Kreise: 
Bergstraße, Darmstadt, Dieburg, Frankfurt a/M., Gelnhausen, 
Groß-Gerau, Hanau, Hochtaunus, Main-Taunus, Odenwald, Offenbach, 
Rheingau, Schlüchtern, Untertaunus und Wiesbaden einschl. der 
kreisfreien Städte. 

1) Ohne die Kreise Limburg und Oberlahn 

3
2) Mit den Kreisen Limburg und Oberlahn 

) Der Eutergesundheitsdienst im Einzugsgebiet der Molkerei Grieb 
GmbH.,Gießen, wird d,d.Ambulatorische und Geburtshilfliehe 
Veterinärklinik der Universität 'Gießen wahrgenommen. 
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3 Anlage ........... . 

Möglichkeiten der Verwendung von Brachflächen 
abhängig von 

den örtlichen Gegebenheilen 

dem Einfluß auf Naturhaushalt und Landschaftsbild 

A 

Siedlung und Verkehr 

!Fiächonmäßig stark bogronzl) 

F 
Fortführung der 

Landbewirtschaftung 

(durch lnvestitionsfördtrung Ulld/oder 
regionalt Preisdifter~Miicrung und/ 
oder BawirtschaftungszU5chüsst) 

8 

VVochenendhäuser, 
Freizeitanlagen, Gewässer 

( Ftächtnmän(g relativ wenig Verwenw 
dungsmöglichkeiten l 

E 
Offenhalten der 

Landschaft 

{ mechanisches, chemisches oder bio· 
logisches Freihalten auf Kosten der 
öffenttichen Hand und/oder dtr Eigen· 
tümorl 

c 
Aufforstung 

( Flächenmäßig dort begrenzt, wo br· 
reits hoher Watdanteill 

0 

Tolerieren der Brache 

(mit der Folgv einer natürlichen 
Sukzession) 



Um weltmeß statio nen 
für Fernüberwachung 

in Hessen 
M. : 1 : 1 000 000 

NORDRHEIN-

WESTFALEN 

RHEIN-

PFALZ 

Anlage 4 ---
NIEDER-

SACHSEN 

BAYERN 

Zeichenerklärung: 
Wasserstand 
Niederschlag 
Wo sse rbeschoffenhe it 
Luftbeschaffenheit 
Wassermenge -Beschaffenheit 
Deponie 
L uftbeschoffenheit! Pilotstationen 

= = Z entro I stotio n 

O==Zwischenstotion 
mit Wöhlverbindungen 
fürdie Fernübertragung 



Anlage 5 

Umweltmeß- und Überoachungssystem in Hessen, Stand 1973 (und Planung) 

Bezeichnung l·lessungs- Gegenstand Fernübertragung 1\usführung der Am<endung 
ei nrichtung, der Anzahl l·leosungen und 
Anzahl l·iessungen l·ießst. Param. Aust<ertung 

Oberirdische Ge- Schreib- ·~'/asserstand, 3 1 \·lasse n1i rtscha ftsamt f\och·.asserdienst 
wässer pegel "bfluß (26) Landesanst.f.Um11elt '•lasser11i rt scha ftl iche 
quantitativ 155 \4asser- und Schiff~ Planungen 

fahrtsamt Bauplanunq 

qualitativ feste l·loß- \·lasserbe- 4 bis zu Landesanst. f. Umwelt 'dasserwi rtschaf tl. Aufgaben 
stationer (4] schaffenhei t (11) 12 Staatl.Chemisches Gütebild, KläranlagenUber-
l·leß>Jagen [1] feste und ge Untersuchungsamt wachung 
Iießschi ff [1) löste Stoffe 'därmebelastung 

4+2 Radioaktivität 

GrundHasser Peilrohr Grund11asser- - - \Jasse rrli rtschaf tsamt Trinkwassergewinnung 
quantitativ 720 stand Betriebe Hasse rwi rtscha ftliche 

Landesanst.f.Umwelt Planunqen 

qualitativ l~eßwagen mit \lass erbe- - - Landesanst.f.Umwelt Gütebild 
Probannahme schaffenhei t Grundwasser 

25 

Bodenwasserhaus- Lysimeter Sicken<asser - - 'tlasserwi rtschaf tsamt Grundwasserneubildung 
halt 72 Landesanst.f.Umwelt Verdunstung, Versickerung 

Neutronensand Bodenfeuchte - - Bewässerung in der 
66 Landwirtschaft 

Niederschlag Regenschreibe Niederschlag (15) I ':lasse rwi rtscha ftsamt Hochwasserwarnung 
15 intensität Landesanst.f.Umwelt Bauplanung 

Regensammler lliederschlag - - :·lasser·•iri. Planungen 
72 summe G rundi·Ja<;ser neubi 1 dunq 

Talsperren Schreibpegel :iasserstand (3) 1 vlassenli rtschaftsant 1:1assenJi rtschaftl.Aufgaben 
5 \lasserschi ffahrtsamt Hochwasserschutz 

\iassen<erke Peilrohre Grundwasser- - - 1/assen<erke, Betriebe Trinkwassergewinnung 
Pumpen stand, Wasserwirtschaftsamt Betriebs.~assergewi nnung 

rd.2300 -fördermenqe Landesanst. f .Um11el t 

Abfallbeseitigung l•leßwagen mit Hasserbe- - - Landesanst. f ,U,o;el t Grundwassergütebild 
Probennahme, schaffenhei t, Anlagenplanung 
Peilrohre Gasemission, Abfallbeseitigung 
rd.100 Setzunq 

Emissionen. r este l·leßstat. Gase, Staub, - - Betriebe Luftüberwachung 
20 Radioaktivit. Gewerbeaufsicht An! agenUbenJachung 

f.leßwagen meteorolog. 
4 Parameter 

Immissionen feste Neßstat Gase, Staub, 7 bis zu Landesanst. f. Um11el t Immissionsschutz 
(Luft, Lärm) 7 meteorolog. (20) 17 Smogwarnung , Smogalarm 

~leßwagen Parameter Klimatische Gutachten 
3 

Abwasserbehand- Haßwagen mit I/ass erbe- (30) bis zu Betriebe Kläranlagenüberwachung 
lungsanlagen Probennehme schaffenheil 6 Landesanst.f.Umwelt 

rd.570 Staatl.-Chem.U.-Amt 

Tanklager f·leßwagen mit Benzinblei - - landesanst,f,Umwelt Tanklagerüberwachung 
P robennahme 
rd. 20 



Nutzbares 
Grundwasserdargebot 

Trinkwasserbedarf 
im Jahr 2000 

r=0.252VQ 
(1cm2~ 5 hm1 

81 w 

A Schiefergebirgsanteil 

81/87 Verbreitungsgebiet von 
Zechstein,Buntsandsteln 
und jüngeren mesozoi-
sehen Gesteinen 

c Anteil der Niederhessischen 
Tertiärsenke 

U.F. Uferfiltrat 

-······-- Grenzen der hydrogeolog. 
Einheiten A bis C 

---Kreisgrenzen 

-IWA'lW-'WGrenze des Planungsraumes 

Sonderplan Wasserversorgung 

Nordhessen u 1 ll> 
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Zu Anlage 7 

Ausgewählte Maßnahmen der Wasserversorp:unp; 
(1971/72) 

Bezeich- Träger Art Baukosten Zuweisungen 
nung gern. der Maßnahme 1.ooo DM des Landes 
Anlage . . . . 1.ooo DM 

A Wasserverband Erweiterung der 2.844 7oo SDH 
Gruppenwasserwerk Verbandsanlage 
Fritzlar-Homberg 

B Wasserbeschaf- Bau der Ver- 1.7oo 45o BKZ 
fungsverband bandsanlagen 
Lossetal 

c Wasserbeschaf- Erweiterung 4.4oo 85o BKZ 
fungsverband der Verbands-
Dörnberg anlagen 

D Wasserverband Bau der Gruppen- 1.2oo 125 SDH 
Wilhelmsthal wasserver-

sorgung 
E Wasserverband Bau der Ver- 2.8oo 14o SDH 

Wasserwerke bandsanlagen 
Dillkreis Süd 

F Zweckverband Erweiterung der 1.5oo 18o BKZ 
Gruppenwasserwerk Gruppenwasser-
Florenberg versorgung 

G Wasserverband Bau der Ver- 3.ooo 6oo BKZ 
Georg Joseph bandsanlagen 

H Wasserbeschaf- Bau der Ver- 2.3oo 8oo BKZ 
fungsverband bandsanlagen 13o SDH 
Rechtenbach 

I Wasserbeschaf- Bau der Ver- 34.ooo 7oo BKZ 
fungsverband bandsanlagen 1.18o SDH 
Rhein-Main-Taunus in den Kreisen 

Rheingau und 
Untertaunus 

K Wasserverband Bau der Ver- 1o.ooo 25o SDH 
Taunus bandsanlagen 

L Wasserverband Ausbau des 2.35o 
Gruppenwasser- Gruppenwasser-

II) werk Dieburg werks (HB Nord 
Südhassische Gas- Bau des Wasser- 12.5oo 
u. Wasser AG. werks II bei 

Pfungstadt 
N Land Hessen Erkundung von 1.37o 77o 

Wasserreserven 
am Kühkopf und 
im Biebesheimer 
Rheinbogen 

BKZ = Zuweisungen zu den Baukosten 
SDH = Zuweisungen zum Schuldendienst 



ANLAGE 8 

KLÄRANLAGEN IN HESSEN 

1971 

siehe nachfolgende 
Tabelle ! 
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BIOLOGISCHE KLÄRANLAGEN 
UNTER ÜBER 

10 000 EG 10 000 EG 

EiNZELGEMEINDE 

ABWASSER­
GRUPPE 

INDUSTRIE­
KLÄRANLAGE 

• 

@ 

I 

IM BAU ODER AUSBAU 
ERFORDERLICH 
EINZELGEMEINDE 

ABWASSER­
GRUPPE 

• 

I 

... 

EG= EINWOHNER+ EINWOHNERGLEICHWERTE DER INDUSTRIE 



Bezeich­
nung gem. 
Anlage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1o 

11 

12 

13 

Zu Anlarre S 

AUS'"'evlählte Abwascermaßnal1men 
--"""---r-1971772)--

Träger Art 
der Maßnahme 

Baukosten Zuv1eisungen 
des Landes 

1.ooo Dl'I 1.ooo DI"' 

Stadt Karlshafen 

Stadt Fritzlar 

AV. "Oberes 
Edertal" 
Stadt Frankenberg 

.AV. "Fulda" 

Stadt Schlüchtern 

Bau der Klär- 1.7oo 
anlage 

Bau der biol. 765 
Stufe d.Kläranl. 
Bau der Gruppen- 3.6oo 
kläranlage 

Erweiterung des 5.ooo 
Klärwerkes u. 
Einbau einer Phos­
phat-Fällungsanl • 
I. BA der Gruppen- 31.624 
kläranlage 

Bau der Gruppen­
kläranlage 

1.46o 

AV. "Kleebachtal" Bau von Ver- 5.5oo 
bandssammlern 

Stadt Limburg Ausbau der Orts- 4.95o 
kanalisation; Vor­
arbeiten zum An-
schluß an die im 
Bau befindl. Gr. 
Kläranl. des AV. 
"Limburg" 

Schwarzbachverband Erweiterung der 4.75o 
Verbandsanlagen~ 
Bau der Kläranl. 
Niedernhausen 

AV. "Obere Aar" Bau der Verbands- 2. 7oo 
anlagen, J!'ertig­
stellung der Gr. 
Kläranlage 

AV. "Oberer 
Rheingau" 

AV. "flainspitze" 

AV. "Oberes 
vl eschni tztal" 

Bau der Verbands- 11.5oo 
anlagen 

Bau der Verbands-.21.42o 
anlagen 
Fertigstellung 6.ooo 
des Gruppen-
klär\Verkes 

BKZ = Zuweisungen zu den Baukosten 

SDH = Zuweisungen zum Schuldendienst 

3oo BKZ 
7o SDH 

2oo BKZ 

82o BKZ 

335 SDH 

5oo BKZ 
86o SDH 

25o BKZ 
4o SDH 

5o SDH 

8oo BKZ 
48o SDH 

748 SDH 

6oo BKZ 
18o SDH 

25o BKZ 
16o SDH 
28o BKZ 

1.23o SDH 
5oo BKZ 
37o SDH 



HESSISCHE LANDESANSTALT FÜR UMWELT 

CHEMISCHE- PHYSIKALISCHE GEWÄSSERUNTERSUCHUNG 

-1972 -

MAIN, EDDERSHEIM KM 15.6 

MAIN, SCHLEUSE KOSTHEIM KM 3. 2 

\ X ;\ o..... \ / \ A... .P·· ... (),· ... q 
'•., _y I \ /-........... ./ I ·~ 

MAIN, KOSTHEIM KM 1.3 

II Ill IV V VI VII vm IX X XI 
1972 

XII 

0 SAUERSTOFFGEHALT 1 cm ~ 2 mg/l ® CHLORID (CL-) 1 cm ~ 50 mg/l 

All. TEMPERATUR 

0 LEITFÄHIGKElT 

1 cm ~ 5° C X KMn04 -VERBRAUCH 1 cm ~ 20 mg/l 
1 cm ~ 200JJS/cm e ABFLUSS 1 cm ~ 50m3fo.;ec 
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~ ABFLUSSREGELUNG 
HOCHWASSERGEFÄHRDETER 
GEBIETE 

~ FERTIGGESTELLT 

ITIJ] IM GANGE 

FLUSSAUSBAU 
FERTIGGESTELLT bzw. IM BAU 

..... SPEICHERANLAGE BIS 1970 
FERTIGGESTELLT 

stand 19?3 
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400 l-1oo .-so 

~ 

300 75 
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200 ... 5()0 

20 

100 t-25 
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1960 61 62 63 64 65 

170 
Mio"" t11 •• 

HOCWASSERSCHUTZMASSNAHMEN 
lnvest itronen 

Ausbaustrecken 
Stauinhalte 

•• •• •• _., 
•• • 568 .. ~ .. , .. / 

6& 67 68 69 70 71 

.. .; . _,., .. , 
•• j .. , 

~e,.• _,./e{' 
:<:-~ ,.• r ~•e& 

·<- • _,. s"~ 
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-,..&.., ,-----...,I II 
~ Eogc..,ittel I I I me 'I II II I 

EG-I!Iiltel I I 1 I I I 
.---::> II II II II 

1 I I 1 1 II I 

72 

I II II II II 
I II 1 I Ii II 

11 . 11 II 
Bundl'fmitt>lll I I I I 

I I I I I I I II 
I I I I I I I I 
1 1 I I II I 
II 1 I 11 I 

I II II 1 l1 
I II I I I 

Land ~fmitt.;ll I I 1 I 
1 11 I 11 

11 I 
1 I I 1 I I 1 1 
'- - _I ·- - -t .._ - J L - _l '- - ...J 

l> z 
~ 

fn 
m 
->. ..... 

73*) 74- ?5 76 77 78 1985 

*) laut Ans.tz 
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Wasservetbände 
zur 
~bffußregelung 
ln 
Hessen 
(sieh~ Tabelle auf. der folg. Seite) 



Verzeichnis der Wasserverbände zur Abflußregelung in Hessen 
(Stand: 1972) 

Lid. Nr. gemäß 
Übersichtskarte Name des Wasserverbandes {Wvb) Sitz 
(Anlage 12) 

1 Hessischer Wvb Dieme! Hofgeismar 

2 Wvb Welsehaft Wetter, Krs. Marburg 

3 WvbWohra Rauschenberg, Krs. Marburg 

4 ' Wvb Lahn-Ohm Gießen 

5 Wvb Obere Ohm Schweinsberg, Krs. Marburg 

6 Wvb Schwalm Fritzlar 

7 Wvb Haune Hünfeld 

8 Wvb Lumdatal Allendorf, Krs. Gießen 

9 Wvb Dillgebiet Dillenburg 

10 Ulmbach-Verband Wetzlar 

11 Wvb Nidda Friedberg 

12 Wvb Nieder-Seemenbach Büdingen 

13 Wvb Kinzig Frankfurt 

14 Wvb Schwarzbachgebiet Ried Groß-Gerau 

15 Wvb Modaugebiet Darmstadt 

16 Lauter-Winkelbach-Verband Bensheim, Krs. Bergstraße 

17 Weschnitzverband Heppenheim, Krs. Bergstraße 

18 Wvb Mümling Erbach 

19 Wvb Gersprenz Dieburg 

zu Anlage 12 

Datum der Gründung Stand der Maßnahmen 

12. 9. 1969 in Ausführung 

29. 8. 1962 in Ausführung 

1.11.1960 in Ausführung 

22. 3. 1960 abgeschlossen 

19. 6. 1961 abgeschlossen 

6. 12. 1962 in Ausführung 

30. 11.1970 in Ausführung 

25. 11.1957 in Ausführung 

18. 10. 1972 in Ausführung 

21. 3.1961 abgeschlossen 

24. 5. 1961 in Ausführung 

5. 7. 1966 in Ausführung 

18. 4. 1972 in Ausführung 

14. 10. 1970 in Ausführung 

29. 11.1967 in Ausführung 

31. 3.1966 in Ausführung 

11. 6. 1958 abgeschlossen 

16. 4. 1970 in Ausführung 

12. 5. 1971 in Ausführung 
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Lfd. 
Nr. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5· 
6. 
7. 
8. 
9. 

1o. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

Bestehende kontinuierliche Immissionsmeßstationen in Hessen 

Ort Betreib er Meßkomponenten Bemerkungen 

so2 CO Staub NOx CnHm 002 Meteorolog. 
Parameter 

Kassel-Nord Meß- und PrÜfst. X Einzelgerät 
Kassel-Süd Meß- und Prüfst. X X Einzelgerät 
Wetzlar LfU X (x) Einzelgerät 

Meß- und Prüfst. X Übernahme i.Meßnetz mögl 
Wiesbaden LfU X X X X ·X X Übernahme i.Meßnetz mögl 
Wiesbaden-Süd Meß- und Prüfst. X Einzelgerät 
Mainz-Kastel LfU X (x) Einzelgerät 
Frankfurt/Hauptwache LfU X Übernahme i.Meßnetz mögl 
Frankfurt/Innenstadt Pilotstation X Meßnetz des BMI 
Frankfurt-Westend Pilotstation X X X X X X X Meßnetz des BMI 
Frankfurt-Nied Pilotstation X Meßnetz des BMI 
Hattersheim Pilotstation X Meßnetz des BMI 
Nieder-Erlenbach Pilotstation X Meßnetz des BMI 
Neu-Isenburg Pilotstation X Meßnetz des BMI 
Offenbach-Schleuse Pilotstation X X X Meßnetz des BMI 
Offenbach-Mitte LfU X Einzelgerät 
Hanau Meß- und Prüfst. X Einzelgerät 
Groß-Krotzenburg Meß- und PrÜfst. X Meßnetz des BMI 

(Pilotstation) 
Damstadt LfU X Einzelgerät 

Abkürzungen: LfU = Hessische Landesanstalt für Umwelt 
Meß- u.Prüfst. 
Pilotstation 

= Meß- und Prüfstelle für die Gewerbeaufsichtsverwaltung des Landes Hessen 
= Pilotstation des Bundesministers des Innern am Meteorologischen Institut 

BMI 
der Universität Frankfurt a.M. 

= Bundesminister des Innern 

s-
1-' 
ll> 
J'l 
(1) 

->. 
~ 



Anlage ... 1.:;i ....... . 

Überprüfung der Ölfeuerungsanlagen unter 800 000 kcal/ h 
[%) in Landeseigenen Gebäuden in Hessen im Jahre 1972 
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Aus der Darstellung des 
Anteils an Kohlendioxid 
im Abgas ist zu ersehen, 
daf1 ein Teil der Anlagen 
einen schlechten Wirkungs­
grad hat. 
Dies ist gegeben, wenn der 
Anteil von Kohlendioxid 
im Abgas weniger als 
6 Volumen -Prozent(Vol%) 
beträgt. 
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Häufigkeitsverteilung der Bleigehalte auf grund von Untersuchungen nach dem 

Bl:mz.inbleigesetz bei der Herstellung. Finfuhr und Lagerung von Ottokra..ftstoffen 

.!!!. Quartal 1972 IV. Quartal 1972. I. Quartal 1973 
50 Proben 70 Proben 55 Proben 

B I I 

• • • I I 
i . I 
B . I 
I : I 
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~ '"' l!ll;' l!;il, ltt imtiii~ 
i 'u'l [}:):: :{{{: }}}: 

10% 
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:7:3]:::::=::r:=r:::r:::rtt::=: 
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liii:= 
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0 • 
0;28 0.32 0.36 0.4lJ 0,44 0,48 Blei (g/L) 

I 
0 0.21 0.32 0.36 0.4-0 0,41. O,~jg Blei (g/l) 0 0.28 0,32 0.3& Q,W 0,44 O,ljg Blei (s!L) 

Nach dem Ben:z.in bleigeseh. ( BzBI6) vom 5. August 1971 ( B6 BI. I 5.1234) darf 
der Anteil an Blei Vom 1. "Januar 1972 an nicht mehY als 0,40 Gra~-1-1 111 im 
Liter KYaf+.stoff beh· a gen. ~ 
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0,5· 

-
0,4-
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0,2-

0,1 -

Mittlere granräumige Immissionsbelastung 
durch den Staubniederschlag 

Anlage 17. 

Immissionsgrenzwert 

1971 
1970 

1969 
1968 

O,O~~W~ie~s~b~a~d~en~---~F~r~a~nk~f~u~rtL/~M~-~~H~aLn~a~u~-----~W~et~z~la~rL----LK~aLs~~~~~~b--

-
0,15-

-
---

0,10-

-
-
-
-

0,05-

-
-
-
-

Süd Offenbach Groflkrotzenb. 

Mittlere Immissionsbelastung durch Schwefeldioxid (S02l 
ortsfeste Menstellen 

I 

1971 
1970 

1968 
19619 

o.oo~--~-~--~oo~·------~~~~~----~~~~·~00~00~· ----------
Hanau Wiesbaden Kassel-Süd 



Lärmquellen und Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen 

Lärmquelle Entfernung äquivalenter einzelne Schallminderungsmaßnahmen 
!von der Dauerschall- Pegel-
Schallquelle pegel in spitzen 

in m dB(A) in dB(A) 

1. Straßenverkehrslärm 
'1 • '1 Autobahnen 

bei 2.5oo Kfz/h 5o 69 74 Schallpegelminderung von ca. 'lo dB(A) 
'1.2 Bundesstraßen möglich durch Errichten einer Lärm-

bei 1.ooo Kfz/h 5o 64 7o schutzwand oder eines -walles von ca. 
3 - 4 m Höhe unmittelbar neben dem 

1-3 Landstraßen Verkehrsweg 
bei 3oo Kfz/h 5o 55 65 

Pegelminderung von ca. 1o dB(A) durch 
2. Schienenverkehrslärm Vergrößerung des Abstandes auf 5oo m 

2.1 Fernverkehrsstrecken Einbau schalldämmender Fenster: 
bei 1o Zügen/h 5o 72 85 Pegelminderung von 3o - 4o dB(A) er-

2.2 Bezirksverkehrsstrecken reichbar 
bei 5 Zügen/h 5o 63 75 

2.3 Nahverkehrsstrecken 
bei 2 Zügen/h 5o 55 7o 

~·-----·--·· 

3- Flugzeuglärm 

3-1 Verkehrsflugzeuge 8oo 63 8o-85 I-linderung von 1o dB(A) bei Verwendung 
z.B. 1o Flgz/h im Landeanflug leiserer Triebwerke (Mantelstromtrieb 
14 km Entfernung vom Flug- werke) möglich. Bis ca. 8 dB(A) Min-
hafen derung erreichbar bei verbessertem 

3-2 Motorsportflugzeuge 
z.B. 15 startende Flgz/h 

3oo 65 75 
Anflugverfahren 
ca. 'lo dB(A) Minderung bei Vergröße-
rung des Abstandes auf ca. 1ooo m 

4. Industrielärm 5oo 6o 65 1o dB(A) Minderung erreichbar 

~ 
bei e~ner Große d2s Industrie- durch Hallendämmung und Maß-
§ebietes von 1 km und einem nahmen an den .Anlagen. 1o 
chal{e}stungs~egel von dB(A~ Minderung erreichbar 

68 dB A pro m durc Vergrößerung des Ab-
standes auf 1ooo m 



Wirksamkeit eines 3,5 m hohen Lärmschutzwalls an e1ner 
zweispurigen Strane 
(nach Messungen der Hessischen Landesanstalt für Umwelt) 
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Verkehrsdichte : 1200 KFZ I h 
MeOhöhe: 2,5 m über Gelände 

a) ohne Lärmschutzwa II 

69 67 

30 50 

b) mit Lärmschutzwall 

58 57 

I 
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h CO. 3,5m 

30 50 

64 dB(Al 

100m 

54 dB(A) 

100m 
Entfernung von der 
Fahrbahnmille 



Äquivalenter Dauerschallpegel in der Umgebung des Frankfurter Flughafens 
- errechnet von Flugzeuggeräuschen, die an den Meßstellen 68 dB(A) überragten bei fünffacher 
Gewichtung der Schallereignisse zwischen 22 und o6 Uhr 
-Messungen der Flughafen-AG Frankfurt gemäß § 19a Luftverkehrsgesetz in der Fassung vom 

3o.März 1971 - Sommerhalbjahr 1972-

"""" 
b.0:-4 
pr--- M 

Meß- bzw. E* p 

* ·rl M Vergleichszeitraum I .<:ll'l Q) 

'" M H +>o O·rl Q) 'Ci H Q) 
P·rl ·rl '--' (I) .-I ;:::! s p M 
Q) H .-I <1l .g p ·rl s (I) <1l tllb.O tll-1'> Q) Ei 'H Q) s Q) ·rl Q) .-I HP pm A Q) H 'Ci ·rl .<::1 Q) .<::1 .<::1 .<:I ;:::I QlO s Q) (I) 0 .-I Q) (I) .<:1 0 p 0 
Ql.-1 ·rl I Q) 'Ci H 'Ci QJ .g H (I) H Q) (I) 

t;~ H-1'> 8 0 I .-I 'H Q) H Q) 

~ .<::1 +'tll I I ;:::! .-I H ;:::! 'Ci :o H 0 QJ•rl Q)Q) Ii< Ii< Q) 

~ :o <1l 'Ci .-I I <1l ~ :>;;: r:q::;: 0 0 12; :<:: p:j l'il Ii< Ii< H 
1 "' ? 4 5 6 7 8 q 1o 11 12 1'i 14 

18 ca. ca. Mai +2 21 56 5o 51 42 44 5o 54 53 43 4o 4o 
15 

ag· Mai bis Juni +0,4 18 56 49 51 42 46 5o 54 53 41 4o 
19 ca. Mai bis Juli -1,4 23 57 5o 51 42 45 51 53 53 41 4o 42 
2o ca. Mai bis August -1 25 57 53 52 43 45 51 53 53 41 42 42 
21 ca. Mai bis September -o,S 26 57 53 52 43 45 51 53 53 41 45 45 

Mai bis Oktober des 1oo 24 
59 56 58 5o 51 54 58 54 49 ca. ca. Vorjahres 29 45 45 

x) obere Zahl = Anteil der Zeit, untere Zahl =Anteil der Bewegungen 
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21 Anlage ••• 

(ntvlcklung der !qulvalenten Dauerschallpegel L
8
q ln d8(A) (Gesamtschallpegel) ln den Sommerhalbjahren 1970, 1971 

und 1972 qn den einzelnen Maßstellen Im Borelch das flughafens fra~furt bel 5facher Gtlldchtung (gem. § 3 fluglärm­

gesetz) der Geräuschereignisse zvlschen 22 und 06 Uhr und (ntvicklung des Bllwegungsaufkommens in dieser Zelt sowie 

Darstellung des prozentualen Anteils der Betriebsrichtung West~st (Ostwetterlagen) 11 Verglelchszeltraua 

(Messungen der Flughafen-AG Frankfurt gemäß § 19a Luftverkehrsgesetz ln der Fassung v00 30, März 1971) 
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ANLAGE 22 
Ressortzuständigkeiten auf dem Gebiete des Umweltschutzes bei Bund und Ländern 

-Stand 16. November 1972; Bund: 15. Dezember 1912-

Bund Baden·Württemberg Bayern Berlin Bremen Harnburg 

Umwehschutl BundaJministar du lnnero Minister !Ur Ernährung, SteaUminister für Senator fijr Gesundheit Sena!Or für Gesundheit SenaHbnzlei, 
allgemein Landwirtschaft und landesentwitldung und Umwelttthuu und Umwe1ttthuti leitstelle für Umweltschutz 
oder fader· Umwelt und Umweltfra~en 
führend! 
Koordinierung 

Raumord· Bundnmlnister für Raum· lnnenmlnirter Stntt.minister für Senator für Bau· Senator !Ur das Senatskllnzlti(Koord.) 
nung und ordnung, Bauwesen und Landesentwicklung "'d Bauwesen Baubehötd• 
Ltndesplanung Städteheu und Umweltfragen Wohnunghwsen 

Städtebau, Bundesminister für Raum· lnnenmlnilter Staatsminister du Senator für Bau· Senator für du Baubehörde 
Baultit· ordnung, Bauv.1un und lnnern und Bauwe~n 
p/anung und Städtebau Wohnung$'r'r'!Jen 
Bauordnun§ 

land· und Bundesminister für Minister für Ernährung, Staatsminhter für Senator für Wiristhaft Senator für Wirtsdtaft Behörde für Ernährung 
Forst· Ernährung, Landwirt· landwirtKhah und Ernährung, lind· und Außenhandel und bndwlrtsehaft 
wirtst:haft uhaft und Foruen Umwtlt wiriScMit und 

Forsten 

Fnizelt Bundesminister für Jugend, Minister für Ernihnrng, Staat$llliniJter für Senator für Famllle, Senator für Sozialn, Baqbehörde 
und Familie und Gesundheit Land'l'iirtst:haft und landmntwitk/ung Jugend und Spot! Jugend und Sport Behörde fiir Ernährung 
Erholung Bundesminister für Raum· Umwelt und Umwtltfta!lin Senator für GHundhtit Senator für das und Lendwirathah 

ordnung, Bauwa1en und MlniUtl für Wirtschaft, und.Umwelttthull Bauwesen GHUndhtlbbthördt 
Städtebau Mittelstand und Senator für Wirtschaft Senator für Gewndheit Behörde für lnnms 
Bundesminister für Verkthr (Berliner Forsten) und Umwelllthutz Behördt für WiSW~sthlft 
Ernährung, Landwirt· Senator für Bau· und und Kunlt 
sehaft und Forsten Wohnu~wuen 
Bunde$llllniuer für 
Wirtschah 

Natumhutt Bundesminftru ftir Minirter für Ernärhrung, Staauminlster !Ur Senator für Bau· Senator für Inneres Behörde für Wiuermhth 
und Ernährung, Landwirt· bndwirtschaft und Landesentwicklung und und Kunst 
landschlfU· sehalt und Forsten Umwelt und Umweltlragtn Wohnungwmen Natunchutzamt 
pflegt 

Reinhaltung Bundesminisur des lnnetn Minister für Arbeit, Staatsminister !Ur Senator für Guundhtit Senator für Arbeit Arbeits· u. Sorialbehörde 
der Luft Bundesminluer für Verkehr Gesundheit und LandeuniWicklung und UmweltKhutz Senator für Inneres Beubehörde 

Bundesminister für Sozialordnung und Umweltfragen Senator fiir Arbtit und Stoator für Wirtschaft GHUndhtlt&bthörde 
Wirt$thaft Minister liirWirtsehaft, Sozialu (Gewttbt-Ord· und Außenhandel Bthörde fGr Ionern 

Mittelstand uri.d nun11) weitere Res:«lrts 
Verkehr Im Rahmen der 

fachlichen 
Zuständigkelten 

Urm· Bundesminister des lnnern Minister für Arbeit, Staatsminister för Senator für Gesundheit Senator für Arbeit Arbeits· u. Sozialbehörde 
bekimpfung Bundwninister für Arbeit GHUndheit und Sozial· landuentwicklung und Umweltschutz Senator fiir Inneres Baubehördt 

und Sozialordnung Ordnung , und Umwelllrf9en Senator f.lnneres Senator für Wiristhaft Gesundhelttbehlirde 
Bundesminister für Verkehr Mlnitttr flir Wirtschaft, (Polirei-Pris.) und Außenhandel Behörde für lnntru 

MittelHand und weirere Renorts im Senator für Häfen, Behörde I. Wlrtsthtft 
Verkehr Rthmen der fachlichen Schiffehrt und und Verkthr 

Zuuindigkeltan Verkehr 

Reinhaltung Bundesminister des lnnern Minister für Ernährung, Stntlminiue; du Senator für Bau· und Senator für du Bauwes.en Baubehörde 
des Wauen Bundesminister für Landwirtschaft und lnnern Wohnunoswtsen Senator för Wirt~ehaft Behörde fVr Ernihrung 
huthWas.ser· Ernährung, Landwirt· Umwtlt Staatunlniuer fiir Senator filr Gtsundheit u. Außenhandel und landwlrtsehaft 
wirtsthaft, schaftund Fot~ten landestntwltklu~ und Umweltschutz Senator für Gesundheit Gnundhtltsbthörde 
Gewässersehutz, Sunduminiuer für Verkehr und Umweltfragen Senator füt Arbeit und UmwtiUchull Behörde für lnnnn. 
Wuurbau) 8undtsminluer lW und Sozialts Senator fiir Häfen Behörde f. Wirtschlltu. 
eins:ehl. Küsten· Wirtschalt Schifhhrt und Verkehr Verkthr 
gewäs.serund Senator fiir Bildung 
HohtSH Wiuenschelt u. Kuntt 

Ab laU· Sundesminister des lnnern Minister für Ernähru119, Staahminister fiir Senator fiir Gesundheit SeMtor für das Baubehlird• 
bestillgung Bunduministtr für L\ndwlrtsc:haft und landewntwitklung und Umweltschutz Bauwuen 

Ernährung, landwlrtsthaft Umwelt und UmwtltfrtQen Senator für Finanun Senator für Inneres 
und Fotlien 
Bunduminirter filr Ju~nd, 
Familit und Gewndheit 
Bundumlniuer fiif 
Wirtschaft 

Strahlen- Sundtsmlnirter des lnnern MiniHer f&r Arbeit, Staatsmlnhter fiir Senator für Gewndheit Senator für Arbeit Arbeits· und Sozialbehörde 
schutz, 8undtsminilter für Jugend, Ge~undheit und Sollt!· landesentwieklung und Umwtltschutz Senator für Gesundheit Gesundheiubthördt 
Rtdio· Familie und Ge,undheit ordnung und Umweltfragen und Umweltsehutz Behörde f. Wirtschaft 
aktiYitit Sundesminilitt fiif Minister IUr Wirtschaft, Senator für Wirtschaft und Verkehr 

Forschung und Mitleistand und und Außenhandel 
'rechnolo-gie Verkehr 

Umwelt· Bundesminster du lnnern Minister für Ernährung, Staatsmlnlttet det Senator f&r Uesundhelt Senator für Gnundheit Behlirdt fiir Ernährung 
hygiene, Bondesminster lür Jugend, lendwirtsehah und lnnern und Umweltschutz und Umweltschutz und landwirtKhafl 
Lebensmittel· Familieund Gesundhtil Umwelt Behörde filr lnnttu 
übrrwuhung Bundesminitier für Minister für Arbeit, Grwndheltsbehörde 

Ernährun11, landwirtschalt Gewndheit und 
und Forsten Sozialordnung 

Biozide, Bundesminister für Jugend, Minister für Ernährung, Staat1minhttr für Senator für Ges11ndheil Senator liir Gesundheit Beh6rde für Ernihrunq 
Schädlingt-' Familie und Gesundheit landwirtsc:hlft und Ernährung, land· und Umweltschutz und Umweltschutz und Landwirtsduft 
bekämpfung Bundesminister für Umwelt wirtschalt und Senator I. Wirtschalt Senator f. Wirtsehaft Gtsundheitsbehörde 

Ernährung, Forsten (Berliner Fors1enl und Außenhandtt 
Landwirtschaft und 
Forsten 

Neue Sundesminister für Minister fiir Arbeit, Stuuminist~r für Senator für Bildung, Baubthörde 
(~ubue) Forschung und Oewndheit und Sozial· landesfntwicklung Wimnschaft und Kunst Gewndhelubthörde 
Technologitn Technologie ordnung und Ummltfragen Behörde für Wisnnschaft 

Minister IUrWirtsthlfl, und Kunst 
Mittelstand und Verkehr 



ANLAGE 2Z et 

Ressortzuständigkeiten auf dem Gebiete des Umweltschutzes bei Bund und Ländern 
-Stand 16. November 1972; Bund: 15. Dezember 1972-

Htue.n Niedersachsen Nordrhein-Westfalen RheinlamJ.Pfalz Saarland Schleswig·Holstein 

Umweltsthutr MlniUer ftir laOO· Sozialminister Minister für Atbelt, Miniller für Landwirtschaft, Minister für Arbeit, Sozial· Sozialminister 
tilgtmein wirtschalt und Gesundheit und Weinbau und Umwellschutz ordnungund Gesundheits· 
oder ftd«· Um\WII Soziales Staatskanzlei ""'" fOhrendt 
Koordinierung 

Raumord· Mlnitterptäsident· Ministtr des Ionern Staatskanzlei Staatskanzlei Minister deslnnern Mlnhterpräsidenl 
nung und Staatskanzlei Innenminister 
landnplenuna 

Städtebau, Minister du Ionern Sozialminis-ter Innenminister Minister der Finanzen Minister dn lnnetn lnnenmininer 
8tultit· 
pl&nuns und 
Sauordnung 

land· und Mlnltter fiH Lind· Minister füt Eroäh· Minister für Ernih· Minister fiir hndwirtschaft, Minister für Wirtschaft, Minhter für Ernährung, 
Fout· wirtschall und rung, landwirtsehlft ruog, landwirt$Chaft Weinbau und Umweii$Chull Verkehr und Landwir1Sthaft Landwirtschaft und 
Wimchaft Umwelt und Forsten und Forsten Minister für Finanzen Fouten 

und Fontao 

Freizeit Sozlalmlnkter Kultusmlniftu Stnukanzlel Stntskanzlel StaaUkanzlel Sozialministu 
un<l Minister füt Wirtschaft Mlnhter für Wirtt:tflaft Innenminister Mlnlstu für Sozl!lu, Minister dts Ionern Minister fiir Wirtschaft 
Erholung und Ttthnik 110d ölfentl. Minister fiir Ernährung, Gesundheit und Sport Miniuer fiir Wirtschaft, und Verkehr 

Mlnls:ter fit land· Arbeiten Landwirtschaft und Minister für Landwirtschaft, Verkehr uqd lendwirtseh&ft InnenminiHer 
Mrtschlft und Forsten Weinbau und Utn"l't111s.chutz Minister fiir Flnannn und 
Umwelt Minister fiir U nterrieht Forsten 

und Kultus Minilter für Kultus, Unter 
Minister für Wirts.chaft rlcht und Volksbildung 
und Verkehr 

Naturxhutz Minbter fiir hnd· Kultulminluer l.'inhter fiir Ernährung, Minbttr für lendwirts.chah, Minister fiir Arbeit, Sozial· Minister für Ernährung, 
un<l wiflschlft und Mlnltter für Ernäh· Landwirtschaft und Weinbau und Umwtlts.chutz ordnungund Gtsundheits· Landwirts.chaft und 
ltndsc:Mhs- Umwelt rung, Landwirfsthaft Forsten "'"" Fonten ,,, ... und Forsten 

Rtfnhlllunp Sozlalminlstn Sozlalmfniuer MiniUer für Ar~it, Minitier für Sozial«, Minister ftir WJrtsthah, Sozialministet 
der Luft Mlnbltt fllr Wiruth&ft Mlnllter für Wittschaft Gesundheit und Gewndheit und Sport Verlt1hr und Landwirtschah Minister für Vlirts.chaft 

und Technik und öffentl. Solialu Miniuer für Wirtschaft Mlnitttr fUr Arbeit, Sozial· und Verkehr 
Mlnirterflk Arbeiten Mlnltter fiir und Verkehr ordnungund Gewndheils· Innenminister 
landwiitsthafl und WirtK:haft, "'"" Umwelt IKoord.J Mi«elt1and und Verkehr 

llrm· Sodalmlnlner Sozialminister Mlnistu fiir Arbeit, Minister für Sozialts Min(uer für Wirtschtft, Sozielminhter 
beltimpfung Minirttr für Wirtschaft Minister für Wirtschaft Gmndhelt und Gesundheit und Spor1 Verkthr und Landwirtschaft Mlnhter liirWlrtschaft 

und T«hnik und ölfentl. Arbeiten Sozialu Minister fürWirtschaff Minister für Arbeit, Sozlll· und Verkehr 
Minister du lnntrn Minister du Ionern MlniUer für Wirtschaft und Verkehr ordnungund GesundheiU· Innenminitier 
Minister für land· MiHehtand und Verkehr "'"" Wirts.chaft und 
Umwelt (Koord,} 

Reinhaltung Mln1Uer fiif hnd· MlnlshrfUr Ernäh· Mlnluer fiir Ernährung, Minhter fW Landwlru.chah, M!nil!er du lnntrn Minister für Ernihrung, 
dtsWßSirs: wirtsch.a.ft und rung, landwirtuhaft Landwirtschaft und Weinbllu und Um~llsthull MiniHer für Wirts.chaft, Landwirtschaft und 
tauch Wautr· Umwelt und Fonten Foulen Vttkehr und land· Fonten 
wirtschefl, Minister für Wirtschaft wirtschalt Sozialminister 
Gewiutfschutz, und öffentl. Arbeiten 
Wamrba<J) Sozialminister 
elnschl. Külttn· 
gtWinafund 
HohtSH 

Abfall·· Minister fGr lind· Minister für Ernäh· Minister fUr Ernährung, Minister f~r lendviirtschaft, Mimster des fnnern Mlmner lör Ernahrung, 
btttltlouna wffucMftund rung,landwirtK:haft Landwirtschah und Weinbau und Umwelltehutz Landwirtschaft und 

Umwelt und Forsten ForJten Forsten 
Sozltlminlster Sollaiminister 

Strahltn· Minister für WlrtK:haft Sozlalmlnfsttr Mfnfuer für Arbeit Minister für Soziales, Mlniuer fiir WirUeheh, Miniuer fiir Wirtschaft 
schutz, -undTtc:hnik Minister fUr Wirttthaft GHUndhelt und Solialu Gesondhelt und Sport Vtrkehr und Landwirtschaft und Verkehr 
Rldlo· Sozltlmlnllttr und Offfntl. Arbt!ten Minister fiir Wlrts.thaft Minitttt für Arbeit, Sozi!!· Solielminisler 
ektlvltät Mlnlller fiir Ltncf. und Vetkehr ordnungund Gesundheits· 

wlrtrchlrt und ..... 
Umwelt CKoordJ 

Umwtlt· Sottalmlnbter Sozlalmlnistu Minister (tir Arbeit, Minitter du Ionern Mln!Uer für Wlruchah, Sollalminislef 
hygiene, Mlnlrterfiil' llftd. MiniUer flir Ernih· Gesundheft und Mlnlnu für Soziales, Verkehr und Lanlfwirtschtft 
Lebensmiuel· wlrtscheft und runa.Lendwirtschaft Sozialu Gtlundheit und Sport Minitier für Arbeit, Sozial· 
iiberw&ehuog Umwtlt und Fortten M!nhter fitr Ernährung ordnungund Gewndheits· 

Landwlrts.ch&ft und "'"" Forrten 

Biozide, Mlnlttet fVr ~and· Sozialminister Minlsler fiir Ernährung, Minister für lendwirtschalt, Minister fiir Wirtschaft, Minirter für Ernährung, 
Sthädlings· wh1schaft und Minister fiit Ernih· Landwirtschaft und Weinbau und Umwtlls.chuu Vtrkehr und Landwirtschaft Landwirts.ehaft und 
bekämpfung Umwtlt rung, Lendwirts.chaft Forttin ForS1en 

und Fonleu Sozialminister 

Nwt Sozialminister Ministar fiir Arbeit, Mln!Uer für Wirtschaft 
(saubere) Gnundhelt und Sollales und Verkehr 
Technologien Minister fDr Wis.sens.chart 

und Fouchung 



Anlage 23 

Mitglieder des Hess. Beirats für Umwelt: 
Prof. Dr. H. Barteis 

Dipl.-lng. H. Baumann 

Prof. Dr. 0. Böttger 

Prof. Dr. H. Buss 

Dipl.-lng. F. Engel 

Dr. Sibylle Engel, Mdl 

Dr.-lng. D. Ertl 

F. Fabian, Mdl 

Friedr. W. Georg 

Prof. Dr. Hans-Waller Georgii 

Prof. Dr.-lng. habil. W. Helmann 

Dr.-lng. H. Henne 

H. Hochgreve 

K. Janthur 

Prof. Dr. K. H. Knoll 

Dr. P. Kuhlmann 

F. Lerp 

Prof. Dr. H. Unser 

Pfarrer K. Oeser 

Prof. Dr.-lng. G. Rincke 

Direktor d. Instituts I. Tierärztliche Nahrungsmittelkunde 
Universität Gießen 

Städtischer Fuhrpark Frankfurt/M. 

Gesamthochschule Kassel 

Leiter der Hess. Landesanstalt für Umwelt 

Mittelhassische Wasserwerke in Gießen 

FDP-Fraktion im Hess. Landtag 

Bundesverband d. Deutschen Industrie, Landesverband Hessen 

Vors. d. Ausschusses für Umweltfragen im Hess. Landtag 
SPD-Fraktion 

Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschalt 

Institut für Meteorologie und Geophysik der Johann Wolfgang Goethe­
Universität Frankfurt/M. 

Fa. Helmann GmbH, Wiesbaden-Dotzheim 

Direktor bei der Kali- und Salz AG in Kassel 

Deutscher Gewerkschaftsbund- Landesbezirk Hessen -

Hess. Waldbesitzerverband e. V. 

Hygiene-Institut der Justus Liebig-Universität Gießen 

Hess. Bauernverband e. V. 

Hess. Gemeindetag 

Institut I. Pflanzenernährung der Justus Lieblg-Universität in Gießen 

Bundesbeauftragter I. Umweltfragen der Ev. Kirche in Deutschland 

Technische Hochschule Darmstadt 

Prof. Joh. Sallmann, Gartenbaudirektor Vors. d. Arbeitsgemeinschalt für Landschaftsentwicklung (AGL) 
Landesverband Hessen 

Dr. phil. nat. W. Schaffernicht 

Dr. D. Schottelius 

Prof. Dr. habil. W. Schuphan 

G. Spazier 

Prof. Dr. Lore Steubing 

W. Strecke 

G. Sturmowski, MdL 

Wilh. Thomin 

Generalsekretär d. Wissenschaltlichen Zentrums I. Umwelttechnik und 
Umweltplanung an der Technischen Hochschule Darmstadt 

Verband der Chemischen Industrie e. V. 

Bundesanstalt I. Qualitätsforschung pflanzlicher Erzeugnisse 

Deutsche Zentrale für Fremdenverkehr 

Botanisches Institut der Justus Liebig-Universität in Gießen 

Hess. Städtetag 

CDU-Fraktion im Hess. Landtag 

Hess. Landkreistag 



Veröffentlichungen aus den 
technischen Umweltbereichen 

Anlage 24 

1. Die Wassergüte der Oberflächengewässer Im 
Lande Hessen (1 : 200 000) 
Hess. Minister für Landwirtschaft und Umwelt, 
Wiesbaden- August 1971 -

2. Karten der Landschaftsschäden in Hessen 
(1 :50 000) 
Hess. Minister für Landwirtschaft und Umwelt, 
Wiesbaden -Stand 1971 -

3. Sonderplan Wasserversorgung Nordhessen 
Hess. Minister für Landwirtschaft und Umwelt, 
Wiesbaden - Dezember 1971 -

4. Flächenschutzkarte Hessen (1 : 50 000) 
Hess. Minister für Landwirtschaft und Umwelt, 
Wiesbaden- Stand 1971/1972-

5. Der Stand der Abwasserbehandlung im Lande 
Hessen (1 : 200 000) 
Hess. Minister für Landwirtschaft und Umwelt, 
Wiesbaden - November 1972 -

6. Ausbau der Dieme! - Regelung der Abflußverhält­
nisse im Niederschlagsgebiet 
Hess. Minister für Landwirtschaft und Umwelt, 
Wiesbaden- Dezember 1972-
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